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Einleitung

Allen Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aus- und Fortbildung der
Rentenversicherungstrager stehen begleitend zum theoretischen Unterricht sowie zur
Vertiefung und Vorbereitung auf Prafungen zurzeit insgesamt 39 Studientexte zur Verfigung,
die das prufungsrelevante Recht der gesetzlichen Rentenversicherung abdecken und von

Fachkraften der gesetzlichen Rentenversicherung erstellt wurden.

Die Studientexte eignen sich nicht nur zum Nachlesen oder zur Nacharbeit, sondern auch

zum Einsatz wahrend des Unterrichts, auch als Grundlage fir Arbeitsblatter.

Selbstverstandlich kbnnen auch andere Adressatenkreise (wie z. B. Studierende des
Studienganges Sozialversicherung (LL.B.), Inspektorenanwarter*innen, Fortzubildende

sowie Sachbearbeiter*innen oder auch Rentenberater*innen) die Studientexte nutzen.

Durch ihren logischen Aufbau und den Einsatz vieler Hilfen sind die Studientexte ein

wertvolles Informations- und Nachschlagewerk.

Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text weitestgehend auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d)
verzichtet. Sdmtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermallen fiir alle Geschlechter,
soweit es fUr die Aussage erforderlich ist.

Sollten Sie aus den Studientexten zitieren, bitten wir um folgende Quellenangabe:

Studientext der Deutschen Rentenversicherung, Nummer x, Titel, Ausgabe 20xx, Seite x

Eine Ubersicht der verfligbaren Studientexte finden Sie am Ende dieses Studientextes.

Einleitung



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 3/106

Inhalt
1. Allgemeines 5
1.1 EinfUhrung 5
2.  Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in
Frage? 9
2.1 Versicherungsfreiheit von Beamten, Richtern, Berufssoldaten und Soldaten
auf Zeit 9
2.1.1Beamte 9
2.1.2Richter 10
2.1.3 Soldaten und freiwilliger Wehrdienst 10
2.1.4 Gesetzliche Besonderheiten 10
2.2 Versicherungsfreiheit von sonstigen Beschaftigten mit Gewahrleistung einer
Versorgungsanwartschaft 13
2.2.1Personenkreis 13
2.2.2 Gewahrleistung von Versorgungsanwartschaften 14
2.3 Versicherungsfreiheit von Kirchenbeschaftigten und von satzungsmafigen
Mitgliedern geistlicher Genossenschaften 16
2.3.1Personenkreis 16
2.3.2 Gewahrleistung von Versorgungsanwartschaften 16
2.3.3Besonderheiten fur Novizen, Postulanten und Aspiranten 17
2.4 Beurteilung von geringfligig Beschaftigten und geringfligig selbstandig
Tatigen 19
2.4.1Grundlagen 19
2.4.2 Geringfugig entlohnte Beschaftigung 24
2.4.3 Uberschreiten der Entgeltgrenzen 39
2.4.4 Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht 42
2.4 .5Kurzfristige Beschaftigung 46
2.4.6 Abgrenzung einer geringflgig entlohnten Beschaftigung von einer
kurzfristigen Beschaftigung 54
2.4.7 Ausnahmen von der Anwendung der Grundsatze zur Geringfligigkeit bei
geringfugig entlohnten Beschaftigungen 57
2.4.8 Ubergangsregelung aus dem bis 31.12.2012 geltenden Recht 59
2.4.9 Geringfugig selbstandig Tatige 65
2.5 Versicherungsfreiheit ordentlich Studierender wahrend der Ableistung eines
Praktikums 65
2.5.1 Das ordentliche Studium 66
2.5.2Das vorgeschriebene Praktikum 66
2.5.3 Das nicht vorgeschriebene Praktikum 67
2.5.4 Der Werkstudent 67
2.5.5Sonderzeiten wahrend des Studiums 67
2.6 Versicherungsfreiheit der Altersvollrentner nach Erreichen der
Regelaltersgrenze 69

Inhaltsverzeichnis



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 4/106

2.6.1 Altersrentner 69
2.6.2Vollrentner, Teilrentner 70
2.6.3 Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes 71
2.6.4Verzicht auf Versicherungsfreiheit 72
2.6.5Weitergeltung des Rechts bis 31.12.2016 73
2.7 Versicherungsfreiheit von Versorgungsbeziehern 74
2.7.1Personenkreis 74
2.7.2\Versorgungsbezug 75
2.7.3Verzicht auf Versicherungsfreiheit 77
2.8 Versicherungsfreiheit von Nichtversicherten nach Erreichen der
Regelaltersgrenze 78
2.9 Ubergangsvorschriften zur Versicherungsfreiheit 81
3. Welche Personengruppen konnen sich von der Versicherungspflicht
befreien lassen? 82
3.1 Berechtigter Personenkreis 84
3.1.1 Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben nach achtzehnjahriger
Pflichtbeitragszeit 84
3.1.2 Selbstandige mit einem Auftraggeber 86
3.1.3 Personen, die eine geringflgig entlohnte Beschaftigung austiben
(,Minijobber®) 87
3.2 Zustandiger Rentenversicherungstrager fur Befreiungsantrage 87
3.2.1Beginn und Ende der Befreiung von der Versicherungspflicht 88
3.2.2Besonderheiten bei Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben 88
3.3 Umfang der Befreiung von der Versicherungspflicht 89
3.4 Ubergangsbestimmungen zur Versicherungsbefreiung 90

4. In welchen Fallen muss der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil trotz
Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung von der Versicherungspflicht
zahlen? 92

5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von der

Versicherungsfreiheit betroffen? 94
LOSUNGEN DER AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG 98
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 103
Verfligbare Titel der Studientext-Reihe 104
Impressum 106

Inhaltsverzeichnis



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 5/106

1.  Allgemeines

1.1 Einfuhrung

LERNZIEL

» Sie konnen die Griinde nennen, warum trotz abhangiger Beschaftigung oder einer dem
Grunde nach versicherungspflichtigen Tatigkeit Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen
Rentenversicherung eintreten kann und warum die Mdglichkeit eingerdumt ist, die
Befreiung von der Versicherungspflicht zu beantragen.

Mit "Versicherungsfreiheit" und "Befreiung von der Versicherungspflicht" sind die §§ 5 und 6
des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB VI) Gberschrieben. Diese beiden
Begriffe sind dem Gesamtkomplex "Versicherungs- und Beitragsrecht" zuzuordnen.

Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Versicherung fir fast die gesamte Bevolkerung.
Wer nicht als Arbeitnehmer oder Selbstandiger pflichtversichert ist, kann - mit wenigen
Ausnahmen - freiwillige Beitrdge zahlen. Als System der sozialen Sicherheit beruht die
Rentenversicherung auf der Versicherungspflicht der Arbeitnehmer und einiger Gruppen von
Selbststandigen im Sinne einer "Zwangs-Versicherung®. Dies bedeutet, dass jeder abhangig
beschaftigte Arbeitnehmer und bestimmte Selbstandige, welche die Voraussetzungen fir die
Pflichtversicherung erfiullen, grundsatzlich Pflichtmitglieder der Rentenversicherung sind.
Bezulglich der Pflichtversicherung von Beschaftigten und sonstigen Versicherten wird auf den
Studientext Nummer 2 "Versicherungspflicht" verwiesen. Die Versicherungspflicht
Selbstandiger wird im Studientext Nummer 4 "Selbstandige" behandelt.

Die Versicherungspflicht soll letztendlich dazu flhren, dass Versicherte (oder Hinterbliebene)
bei Eintritt des Leistungsfalles aus der Rentenversicherung Leistungen erhalten, mit deren
Hilfe sie in die Lage sind, einen nicht unerheblichen Teil ihres Lebensunterhalts zu sichern.
Dies ist aber nur gewahrleistet, wenn die Beitrage flr eine ausreichend lange Zeit und auch
in entsprechender Hohe gezahlt worden sind. Andererseits braucht die gesetzliche
Rentenversicherung als Solidargemeinschaft fir Rentenzahlungen dann nicht einzutreten,
wenn der Betreffende bereits anderweitig versorgt oder abgesichert ist. Hier werden Griinde
erkennbar, die fiir eine Durchbrechung des Prinzips der "Pflichtversicherung fir alle”
sprechen.

Obwohl der Einzelne in einem abhangigen Beschaftigungsverhaltnis steht und damit im
Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung Arbeitnehmer ist, kdnnen Grinde vorliegen, die
eine Pflichtversicherung wenig sinnvoll erscheinen lassen. Diese Griinde fihren dann zur
Versicherungsfreiheit, mit der Folge, dass Pflichtbeitrage nicht zu zahlen sind.
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung tritt ein, wenn der Beschaftigte

- anderweitig gesetzliche Versorgungsanwartschaften hat,

- Arbeit von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung leistet,

- das Sicherungsziel in der gesetzlichen Rentenversicherung bereits erreicht hat
oder

- das Sicherungsziel nicht mehr erreichen kann.

Zum Teil finden diese Aussagen auch auf Selbstandige, soweit sie dem Grunde nach der
gesetzlichen Rentenversicherung angehdren, Anwendung.

Liegen die oben genannten Grinde vor, so tritt die Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes ein.
Dies ergibt sich aus dem Eingangssatz "Versicherungsfrei sind ...". Der Gesetzgeber stellt
somit durch die Vorgabe der Tatbestandsvoraussetzungen fest, fiir welchen Personenkreis
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er eine Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung fiir nicht notwendig erachtet.
Der Versicherte (und gegebenenfalls der Arbeitgeber) hat grundsatzlich keine
Wahlmadglichkeit, die Pflichtversicherung eventuell doch noch in Anspruch zu nehmen.

Bei den geringfligig entlohnten Beschaftigungen (,Minijobs“) hat der Gesetzgeber dabei vor
einigen Jahren eine grundlegende Anderung vorgenommen. Wahrend fiir diese
Sachverhalte bis 31.12.2012 trotz der bis dorthin geltenden Versicherungsfreiheit durch den
Arbeitgeber Beitrage zu zahlen waren (und dadurch in reduziertem Umfang Anspriiche
erworben wurden), besteht seit 01.01.2013 Versicherungspflicht kraft Gesetzes. Die
sogenannten ,Minijobber“ sind daher nunmehr den ,normalen Beschaftigten gleichgestellt;
allerdings kann auf Antrag eine Befreiung von dieser Versicherungspflicht
ausgesprochen werden.

Fir das Konstrukt ,Befreiung von der Versicherungspflicht“ ergibt sich gegentiber der
sversicherungsfreiheit* eine andere Ausgangsposition. Schon durch die Unterscheidung in
der Formulierung ist erkennbar, dass hier eine Rechtsfolge nicht von selbst - kraft Gesetzes -
eintritt, sondern es einer Handlung, und zwar des Ausspruchs der Befreiung von der
Versicherungspflicht, bedarf. Hierfur ist ein Antrag notwendig. Der Gesetzgeber hat es in
diesen Fallen in das Belieben der Versicherten bzw. Arbeitgeber gestellt, ob eine
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung tiberhaupt eintreten oder nach
einer gewissen Zeit beendet werden soll.

Griinde, die Befreiung von der Versicherungspflicht zu beantragen, kénnen beispielsweise
sein:

- anderweitige Versorgungsanwartschaften,

- voraussichtliches Nichterreichen des Sicherungsziels in der deutschen gesetzlichen
Rentenversicherung,

- ausreichende Sicherung durch bereits gezahlte Rentenversicherungsbeitrage,

- unter Betrachtung des Beitragsaufwands als nicht ins Gewicht fallend angesehene
Steigerung der Rentenanwartschaften,

wobei die Gewichtung der Griinde dem jeweiligen Antragsberechtigten Uberlassen bleibt.

Die malfigeblichen Vorschriften sind im Ersten Kapitel des SGB VI aufgefiihrt, welches den
versicherten Personenkreis in der gesetzlichen Rentenversicherung regelt. Durch die §§ 5
und 6 SGB VI erfolgt somit eine negative Abgrenzung dieses Personenkreises.
Sonderregelungen fiir die Versicherungsfreiheit finden sich in § 230 SGB VI, fur die
Befreiung von der Versicherungspflicht in den §§ 231, 231a SGB VI sowie in den §§ 229,
229a SGB VI.

Abbildung 1 zeigt eine Ubersicht iber den Kreis der versicherungsfreien und (auf Antrag)
versicherungsbefreiten Personen nach den §§ 5, 6 SGB VI, Abbildung 2 stellt die hierfur
moglichen Grinde dar.
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Abbildung 1: Ubersicht tiber den versicherungsfreien/-befreiten Personenkreis

Ausnahmen von der Versicherungspflicht

1 1
5 L Befreiung von der
IS unga e hely Versicherungspflicht
kraft Gesetzes auf Antrag
§55GBVI §6SGBVI

» Beamte, Richter, Berufssoldaten
* Beamtendhnliche Personen Antrag durch Arbeitnehmer Antrag durch Arbeitgeber
* Mitglieder geistl. Genossenschaften

* Geringfligig Tatige

« Kurzfristig Beschftigte Mitglieder berqfsglﬁndischer I__eh_r_er unl:_l Erzieher an
* Praktikanten Versorgungseinrichtungen nichtéffentlichen Schulen
* Altersvollrentenbezieher nach

Erreichen der Regelaltersgrenze Handwerker Nichtdeutsche Seeleute
* Bezieher von Altersversorgung
* Bis zur Regelaltersgrenze Selbstandige mit einem

Nichtversicherte Auftraggeber

* Personen, die nach der Regelalters-
grenze eine Beitragserstattung

it aRen Geringfiigig entlohnte

Beschaftigte (Minijobber]

Wie den bisherigen Erlauterungen zu entnehmen ist, kdbnnen versicherungsfrei und von der
Versicherung befreit nur Personen sein bzw. werden, die der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung unterliegen. Zu unterscheiden davon sind diejenigen, die
nicht rentenversicherungspflichtig sind. Das sind Personen, die weder als Arbeitnehmer
(Beschaftigte) oder als selbstandig Erwerbstatige noch als sonstige Personen von der
Rentenversicherungspflicht erfasst werden. Zu nennen waren z. B. Hausfrauen oder
Hausmanner, Selbstandige, die nicht kraft Gesetzes versicherungspflichtig sind und keinen
Antrag auf Versicherungspflicht stellen, Arbeitnehmer, die in keinem
Beschaftigungsverhaltnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne stehen oder kein
Arbeitsentgelt im Sinne des SGB |V erhalten (z. B. erwerbsfahige Leistungsberechtigte nach
dem SGB ll/Bezieher von Blrgergeld, die einen so genannten 1-Euro-Job austiben).
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Abbildung 2: Griinde fir Versicherungsfreiheit/Befreiung von der Versicherungspflicht

Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung

von der Versicherungspflicht

- Beamte und vergleichbare Personen (Ordensangehirige,
wegen anderweitigem

—_— Vesnane s — Mitglieder berufsstandischer Versorgungseinrichtungen,
rgung P Lehrer und Erzieher an nichtoffentlichen Schulen)
= wegen erreichtem — Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze,
Sicherungsziel Versorgungsempfanger

wegen ausreichender
== Absicherung in der gesetzlichen =
Rentenversicherung

Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben
nach 18-jahriger Versicherungszeit

wegen voraussichtlicher Nichtversicherte bis zum Erreichen der Regelalters-
Nichterreichbarkeit — grenze, Nichtdeutsche Seeleute, Selbstandige mit einem
einer Sicherung durch die Auftraggeber, Personen, die nach Erreichen der Regel-
Rentenversicherung altersgrenze eine Beitragserstattung erhalten
wegen Arbeit von SO e - s Spis
e etk utar ek lichar — Kurzfristig Beschath,lrgal:t,iEae;;gﬁfuglg Beschiftigte,
Bedeutung

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

1. Welches ist der Hauptunterschied zwischen der Versicherungsfreiheit und der
Befreiung von der Versicherungspflicht?

2. Nennen Sie Grinde fur die Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung von der
Versicherungspflicht.

3.  Was ist der Unterschied zwischen der Versicherungsfreiheit bzw. -befreiung und dem
Nichtvorliegen einer Versicherungspflicht?
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2. Welche Personengruppen kommen fur die
Versicherungsfreiheit in Frage?

Die Versicherungsfreiheit tritt - wie bereits ausgefiihrt - kraft Gesetzes ein. In der
maldgeblichen Vorschrift - § 5 SGB VI - ist daher nur der Personenkreis der
Versicherungsfreien aufgeflihrt; weiterer Regelungen bedarf es nicht.

2.1 Versicherungsfreiheit von Beamten, Richtern, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit

Lernziel

» Sie konnen die Versicherungsfreiheit von Beamten, Richtern, Berufssoldaten und
Soldaten auf Zeit erlautern.

Versicherungsfrei sind nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI Beamte und Richter auf
Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit sowie Beamte auf
Widerruf im Vorbereitungsdienst, und zwar in dieser Beschaftigung und in weiteren
Beschaftigungen, auf die die Gewahrleistung einer Versorgungsanwartschaft erstreckt wird
(§ 5 Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 SGB VI). Detailliert 1asst sich der Personenkreis aus
Abbildung 3 entnehmen.

Abbildung 3: Personenkreis nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI

Personenkreis § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI

o Beamte = auf Lebenszeit - auf Zeit - auf Probe e

Vorbereitungsdienst

—_— Richter =  auf Lebenszeit = auf Zeit - auf Probe

o Soldaten = Berufssoldaten = Soldatenauf Zeit

2.1.1 Beamte

Die genannte Vorschrift behandelt die Versicherungsfreiheit von Personen, die bereits auf
Grund ihres Status anderweitig sozial gesichert sind und fir die es aus diesem Grunde
keiner Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung bedarf. Der Gesetzgeber nimmt

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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diese Personen von der bestehenden Versicherungspflicht aufgrund des bestehenden
entgeltlichen Beschaftigungsverhaltnisses (ein solches liegt im
sozialversicherungsrechtlichen Sinne vor) aus und bezeichnet es als "versicherungsfrei".
Auch Personen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zuklinftig eine Absicherung in einem
anderen Sicherungssystem erfahren (z. B. Beamte wahrend ihrer Ausbildung), werden von
dieser Vorschrift erfasst.

Dabei bestimmt sich nach staatsrechtlichen Gesetzen, ob jemand in eine der aufgefihrten
Kategorien fallt. Zu nennen sind hier insbesondere das Bundesbeamtengesetz und die auf
dem Beamtenstatusgesetz beruhenden Beamtengesetze der Lander. Das
Beamtenverhaltnis wird durch die Aushandigung einer Urkunde begriindet, in der die Worte
"unter Berufung in das Beamtenverhaltnis" enthalten sein missen. Der Erhalt einer solchen
Urkunde ist Voraussetzung, um unter den Beamtenbegriff des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 SGB VI zu fallen.

2.1.2 Richter

Richter sind zwar in Fragen des Dienstverhaltnisses den Beamten vergleichbar. Ihnen wurde
aber durch das Deutsche Richtergesetz eine eigene Rechtsstellung zuerkannt.
Dementsprechend werden sie in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI gesondert erwahnt.
Die Versicherungsfreiheit findet nur auf Berufsrichter Anwendung. Bei ehrenamtlichen
Richtern oder Laienrichtern (Schoffen) liegt keine abhangige Beschéaftigung vor.

2.1.3 Soldaten und freiwilliger Wehrdienst

Das Motiv fiir das Bestehen von Versicherungsfreiheit, namlich die spezielle Sicherung in
einem System aulerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, trifft bei der Gruppe der
Soldaten auf Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit zu. Die Berufung in das Dienstverhaltnis
erfolgt nach den Bestimmungen des Soldatengesetzes, ebenso wie bei Beamten und
Richtern, durch Aushandigung einer Ernennungsurkunde. Der Soldat kann aufgrund
freiwilliger Verpflichtung auf Lebenszeit Wehrdienst leisten und damit in das Dienstverhaltnis
eines Berufssoldaten eintreten oder fur eine begrenzte Zeit in das Dienstverhaltnis eines
Soldaten auf Zeit berufen werden.

Personen, die freiwillig Wehrdienst leisten, sind - im Gegensatz zu Berufssoldaten oder
Soldaten auf Zeit - nicht versicherungsfrei. Der zum 01.07.2011 eingeflhrte freiwillige
Wehrdienst beruht zwar nicht mehr auf gesetzlicher Pflicht, dennoch bleibt der
sozialversicherungsrechtliche Status der nunmehr freiwillig Wehrdienstleistenden aufgrund
der Sonderregelung des § 58f Soldatengesetz unverandert, das heiflt die Wehrdienstleistung
wird als aufgrund gesetzlicher Pflicht geleistet angesehen und unterliegt nach § 3 Satz 1
Nummer 2 SGB VI der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der
freiwillige Wehrdienst besteht aus sechs Monaten freiwilligem Wehrdienst als Probezeit und
bis zu 17 Monaten anschlief3enden freiwilligem zusatzlichem Wehrdienst. Auch Personen,
die dartber hinaus im Rahmen einer besonderen Auslandsverwendung freiwillig Wehrdienst
leisten, sind nach § 3 Satz 1 Nummer 2 SGB VI versicherungspflichtig.

Der Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nummer 2a SGB VI unterliegen
Einsatzgeschadigte, die in einem Wehrdienstverhaltnis besonderer Art nach § 6 Einsatz-
Weiterverwendungsgesetz stehen (vergleiche Studientext Nummer 2 "Versicherungspflicht").

2.1.4 Gesetzliche Besonderheiten

Fur die Zugehdrigkeit zum Personenkreis des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI
mussen die statusrechtlichen Voraussetzungen gegeben sein; die betroffenen Personen
mussen Beamte, Richter oder Soldaten im Sinne der genannten Kategorien sein. Die Amts-
oder Dienstbezeichnung ist demgegeniber ohne Belang.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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Liegt also der Status eines Beamten, Richters oder Soldaten im obigen Sinne vor, tritt kraft
Gesetzes Versicherungsfreiheit ein, ohne dass es einer ausdriicklichen Entscheidung oder
Mitteilung des Dienstherrn oder einer sonstigen tGbergeordneten Behdrde Uber die
Gewahrleistung einer Versorgung bedarf.

Beispiel 1:

Andreas A. ist mit Wirkung vom 01.09.2025 zum Stadtsekretar-Anwarter ernannt
worden.

Bert B. ist als Angestellter bei einem Regionaltrager der Deutschen Rentenversicherung
beschaftigt. Ab 01.12.2025 ist er in das Beamtenverhaltnis

(1. Qualifikationsebene/Laufbahn des einfachen Dienstes) Ubernommen worden. Zum
genannten Zeitpunkt wurde Bert B. zum Hauptamtsgehilfen ernannt.

Unter welchen Voraussetzungen tritt Versicherungsfreiheit ein und ab wann?
Loésung:
Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI besteht ab

01.09.2025 (Andreas A.) bzw. 01.12.2025 (Bert B.). Einzige Voraussetzung ist jeweils
die Berufung in das Beamtenverhaltnis.

Die Versicherungsfreiheit besteht "in dieser Beschaftigung" (vergleiche § 5 Absatz 1 Satz 1
2. Halbsatz SGB VI). Der Beamte ist nur in der Beschéaftigung als Beamter versicherungsfrei,
nicht dagegen in einer daneben ausgeubten Beschaftigung, z. B. als Aushilfe in einem
privaten gewerblichen Unternehmen. Das Gleiche gilt fir Richter und Soldaten. Dabei ist es
vollig unerheblich, wie diese (Neben-)Beschaftigung dienstrechtlich zu beurteilen ist, z. B. ob
es hierfur einer Genehmigung bedarf oder ob der Beamte, Richter oder Soldat diese
Beschaftigung seinem Dienstherrn tGberhaupt anzeigen muss. Bei der
versicherungsrechtlichen Beurteilung der weiteren Beschaftigung (oder Tatigkeit) ist zu
prufen, ob ggf. aufgrund eines anderen Sachverhalts Versicherungsfreiheit besteht.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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Beispiel 2:

Der Steuersekretar Christian C., seit 01.07.2003 Beamter auf Lebenszeit, hat ab
01.08.2025 eine zuséatzliche Beschaftigung als Lagerarbeiter in einem
GroRhandelsunternehmen aufgenommen. Das monatliche Gehalt betragt 600,00 EUR.
Die Beschaftigung wird iberwiegend am Wochenende ausgetibt. Der Dienstherr erteilt
die Genehmigung zur Ausiibung der Nebentatigkeit.

Liegt aufgrund der Beschaftigungen Versicherungsfreiheit vor?
Losung:

In der Beschaftigung als Beamter besteht aufgrund des Beamtenstatus
Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI. Die
Versicherungsfreiheit nach dieser Vorschrift wirkt sich aber nicht auf die daneben
ausgelibte Beschaftigung als Lagerarbeiter aus. In dieser Beschaftigung besteht ab
01.08.2025 Versicherungspflicht nach § 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI.

Versicherungsfreiheit kann sich auch auf ein weiteres Beschaftigungsverhaltnis erstrecken,
wenn eine entsprechende ,Gewahrleistungserstreckungsentscheidung“ des Dienstherrn
vorhanden ist, das heifdt, wenn sich die Anwartschaft auf Versorgung, die in der
Beamtentatigkeit oder in einer vergleichbaren Beschaftigung aufgrund des Status als
gegeben angesehen wird, ausdriicklich auch auf die weitere Beschaftigung erstreckt. Dabei
spielt es keine Rolle, ob diese Beschaftigung innerhalb oder aufierhalb des 6ffentlichen
Dienstes erfolgt. Uber diese "Erstreckung" der Gewahrleistung auf weitere
Beschaftigungsverhaltnisse entscheidet nach § 5 Absatz 1 Satz 3 SGB VI das zustandige
Bundesministerium (soweit es um Beschaftigte beim Bund geht) bzw. die oberste
Verwaltungsbehdrde des jeweiligen Landes, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat.

Zusammenfassung

» Beamte, Richter und Soldaten sind von der Versicherungspflicht ausgenommen, sie sind
versicherungsfrei. Diese Versicherungsfreiheit tritt ein, weil aufgrund einer anderweitigen
Versorgungsanwartschaft eine Sicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht
notwendig ist. Versorgungsanwartschaften sind im Allgemeinen gewahrleistet fir Beamte
und Richter auf Lebenszeit, Beamte und Richter auf Zeit, Beamte und Richter auf Probe,
Berufssoldaten. Auch Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und Soldaten auf Zeit
sind versicherungsfrei, ohne dass es einer weiteren Entscheidung, Erkldrung oder eines
Antrages bedarf. Die Versicherungsfreiheit wirkt ab Bestehen des entsprechenden
Dienstverhaltnisses; dieses wird durch Aushandigung einer Ernennungsurkunde
begrindet.

» Eine daneben ausgelbte Beschaftigung oder Tatigkeit wird von der Versicherungsfreiheit
als Beamter (Richter, Soldat) nicht umfasst, sondern ist gesondert zu beurteilen.
Versicherungsfreiheit wie im Dienstverhaltnis kann nur eintreten, wenn sich die
Gewahrleistung von Versorgungsanspriichen auch auf diese weitere Beschaftigung
erstreckt.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?




Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 13/106

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

4, Zahlen Sie die Personengruppen auf, die von § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI
erfasst werden.

5.  Sind fiur den Eintritt der Versicherungsfreiheit neben der Zugehorigkeit zur betreffenden
Personengruppe weitere Voraussetzungen erforderlich?

6. Abwelchem Zeitpunkt besteht Versicherungsfreiheit?

7. Erlautern Sie, wie sich die Auslibung einer weiteren Beschaftigung neben der
versicherungsfreien (Haupt-)Beschaftigung versicherungsrechtlich auswirkt.

2.2 \Versicherungsfreiheit von sonstigen Beschaftigten mit Gewahrleistung
einer Versorgungsanwartschaft

Lernziel

» Sie konnen erklaren, welche sonstigen Personen, denen eine Versorgungsanwartschaft
gewabhrleistet ist, versicherungsfrei sind.

2.2.1 Personenkreis

Versicherungsfrei sind nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI sonstige Beschéftigte
von Korperschaften, Anstalten oder Stiftungen des o6ffentlichen Rechts, von deren
Verbanden einschliellich der Spitzenverbande oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, wenn
ihnen nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen eine Anwartschaft auf
Versorgung bei verminderter Erwerbsfahigkeit und im Alter sowie auf
Hinterbliebenenversorgung gewahrleistet und die Erfillung der Gewahrleistung gesichert ist.
Weiterhin wird fir diesen Personenkreis - in Satz 2 der genannten Vorschrift - gefordert,
dass - alternativ -

« sich der Anspruch auf Vergltung und bei Krankheit der Anspruch auf Fortzahlung der
Bezlige nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen richtet,

oder

« bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfirsorge nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsatzen besteht,

oder

« innerhalb von zwei Jahren nach Beginn des Beschaftigungsverhaltnisses eine Berufung
in ein Beamtenverhaltnis nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI erfolgen soll,

oder

« sie in einem o&ffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhaltnis stehen.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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Betroffen sind also Personen, deren Rechtsstellung sich an beamtenrechtlichen
Grundséatzen orientiert, die aber keine Beamte im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
SGB VI sind. Es handelt sich also um Arbeitnehmer, die bei so genannten ,privilegierten
Arbeitgebern® beschattigt sind. Die Vorschrift unterscheidet zwischen

- Korperschaften des offentlichen Rechts,

- Anstalten des offentlichen Rechts,

- Stiftungen des 6ffentlichen Rechts,

- Verbanden, Spitzenverbanden oder Arbeitsgemeinschaften dieser Arbeitgeber.

Versicherungsfrei sind - vorbehaltlich der Erfillung der Gbrigen Voraussetzungen (siehe dazu
Abschnitt 2.2.2) - beispielsweise

- Dienstordnungsangestellte (DO-Angestellte) der Sozialversicherungstrager oder deren
Spitzenverbanden,

- Beschaftigte beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung,

- sogenannte Dienstanfanger.

Diese Personen werden auch als beamtenahnliche Beschéftigte bezeichnet. Die Ahnlichkeit
mit dem Personenkreis der Beamten bezieht sich entweder auf das Dienstverhaltnis selbst
oder auf einen dem Beamtenrecht angendherten Versorgungsstatus (z. B. bei DO-
Angestellten).

2.2.2 Gewahrleistung von Versorgungsanwartschaften

Im Unterschied zu Beamten und Richtern auf Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe, deren
Versorgungsanspriche sich unmittelbar aus ihrem Status ableiten, muss die
Versorgungsanwartschaft fir die in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI genannten
Personen ausdricklich gewahrleistet und die Erflllung der Gewahrleistung gesichert sein.
Fur das Bestehen von Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung ist es
somit nicht ausreichend, dass die betreffende Person zum jeweiligen Personenkreis gehdrt;
vielmehr muss zusatzlich noch ein "Gewahrleistungsbescheid" vorliegen. Diese
Gewahrleistung kann aber pauschalierend fir ganze Personengruppen ausgesprochen
werden.

Die gewabhrleistete Versorgungsanwartschaft muss
- nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen ausgestattet sein,

- sich auf den Eintritt verminderter Erwerbsfahigkeit, auf das Alter sowie auf die
Hinterbliebenenversorgung beziehen,

- gesichert sein.

Wahrend bei 6ffentlich-rechtlichen Arbeitgebern die letztgenannte Voraussetzung wohl
unproblematisch sein durfte, ist dieser Punkt vor allem bei den privatrechtlich organisierten
Arbeitgebern (z. B. bei Arbeitsgemeinschaften und Verbanden) zu prifen. Im Einzelfall kann
hier eine weitere Absicherung (z. B. bei einem Versicherungsunternehmen) angezeigt sein.

Die Versicherungsfreiheit aufgrund der Gewahrleistung von Versorgungsanwartschaften
beginnt frihestens mit Beginn des Monats, in dem die Zusicherung der Anwartschaften
vertraglich erfolgte (§ 5 Absatz 1 Satz 4 SGB VI). Ein riickwirkender Eintritt von
Versicherungsfreiheit ist somit ausgeschlossen.

Ob die oben genannten Voraussetzungen erflllt sind, entscheidet nach § 5 Absatz 1 Satz 3
SGB VI das zustandige Bundesministerium bzw. die oberste Verwaltungsbehdrde des
Landes, in dem der Arbeitgeber seinen Sitz hat. Die Rentenversicherungstrager sind an
diese Entscheidung gebunden.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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Auch bei beamtenahnlichen Personen wirkt sich die Versicherungsfreiheit grundsatzlich nur
auf die Hauptbeschaftigung aus. Daneben ausgelbte Beschaftigungen sind gesondert zu
beurteilen. Zur Versicherungsfreiheit in weiteren Beschaftigungen kann es kommen, wenn
eine "Erstreckungsentscheidung" vorliegt. Hier gilt das flir den Personenkreis der Beamten
(vergleiche Abschnitt 2.1) Ausgefiihrte in entsprechender Anwendung. Eine Ubersicht tiber
die Voraussetzungen fir die Versicherungsfreiheit beamtenahnlicher Personen gibt
Abbildung 4.

Abbildung 4: Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI

Versicherungsfreiheit beamtenahnlicher Personen
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI

Personenkreis Kdrperschaften des Anstalten des | Stiftungen des

— Beschaftigung bei... dffentlichen Rechts ~ &ffentlichen Rechts ~ G&ffentlichen Rechts

Verbinden,
= Spitzenverbanden,
Arbeitsgemeinschaften

nach
— « beamtenrechtlichen Vorschriften
» beamtenrechtlichen Grundsitzen

Gewahrleistung von + bei verminderter Erwerbsfihigkeit
— Versorgungs- == = im Alter
anwartschaften = fiir Hinterbliebene

» Sicherung der Erfiillung der
Gewaihrleistung

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

8.  Zahlen Sie Beispiele flr den Personenkreis der "sonstigen Beschaftigten" im Sinne des
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI auf!

9. Erklaren Sie den Hauptunterschied zum Personenkreis der Beamten hinsichtlich des
Bestehens von Versicherungsfreiheit!

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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2.3 Versicherungsfreiheit von Kirchenbeschiftigten und von
satzungsmaRigen Mitgliedern geistlicher Genossenschaften

Lernziel

» Sie kdnnen die Versicherungsfreiheit von Kirchenbeschaftigten und von Mitgliedern
geistlicher Genossenschaften und Gemeinschaften und vergleichbaren Personen
darlegen.

Versicherungsfrei sind nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB VI Beschéftigte im Sinne
der Nummer 2, denen nach Kirchenrecht Anwartschaften gewahrleistet sind
(,Kirchenbeschaftigte“) sowie satzungsmafige Mitglieder geistlicher Genossenschaften,
Diakonissen und Angehérige ahnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der
Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft tbliche Versorgung bei verminderter
Erwerbsfahigkeit und im Alter gewahrleistet und die Erfullung der Gewahrleistung gesichert
ist.

2.3.1 Personenkreis

Von dieser Vorschrift werden die sogenannten ,Kirchenbeamten® sowie Angehdrige von
Orden und Kongregationen, Schwesternschaften und Bruderschaften und sonstige
Kommunitaten erfasst. Der Personenkreis ist nicht auf die Zugehorigkeit zu einer der grof3en
christlichen Konfessionen beschrankt. Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft im Sinne
der Vorschrift kdnnen z. B. auch Angehdrige sonstiger religioser Gruppierungen, z. B. der
Heilsarmee oder der Russisch-Orthodoxen Kirche sein, sofern diese je nach
landesrechtlicher Regelung als 6ffentlich-rechtliche Koérperschaft anerkannt sind.

Von der Vorschrift sind - abgesehen von den sogenannten ,Kirchenbeamten® - die
grundsatzlich in die Versicherungspflicht nach § 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI einbezogenen
Personen (vergleiche dazu die Ausfiihrungen in Studientext Nummer 2 "Versicherungspflicht
") betroffen. Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes tritt dann ein, wenn eine
Versorgungsanwartschaft besteht und aus diesem Grunde eine Sicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht notwendig ist.

Die betroffenen Personen missen den Genossenschaften und Gemeinschaften usw.
aulRerdem als "satzungsmaRiges" Mitglied angehdren (vergleiche Abschnitt 2.3.3).

2.3.2 Gewabhrleistung von Versorgungsanwartschaften

An die Versorgungsanwartschaft werden fir Kirchenbeschaftigte die Anforderungen
gestellt, wie sie auch die unter Nummer 2 (,Beamtendhnliche Personen®) aufgefihrten
Personen gelten; es muss also die Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter
Erwerbsfahigkeit und im Alter sowie die Hinterbliebenenversorgung gewahrleistet sein.

An die Versorgungsanwartschaft der Ordensangehdrigen (und vergleichbarer Personen)
werden folgende Anforderungen gestellt:

— die in der Gemeinschaft Gibliche Versorgung muss gewahrleistet sein,
— die Versorgung muss bei verminderter Erwerbsfahigkeit und im Alter gewahrt werden,
— die Erflllung der Gewahrleistung muss gesichert sein.

Es handelt sich um eine Versorgungsanwartschaft eigener Art; die "in der Gemeinschaft
Ubliche Versorgung" muss nicht beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen
entsprechen (und tut dies regelmafig auch nicht). Die Religionsgemeinschaften werden
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dadurch hinsichtlich der sozialen Sicherung ihrer Mitglieder nicht gebunden, sondern kénnen
die ihren Regeln entsprechende Daseinsvorsorge treffen.

Gewisse Mindestanforderungen werden aber an das Entstehen des Versorgungsanspruches
gestellt. Es muss sichergestellt sein, dass bei verminderter Erwerbsfahigkeit und im Alter
Leistungen der Gemeinschaft erfolgen. Eine Hinterbliebenenversorgung ist dagegen nicht
notwendig; diese wirde in der Mehrzahl der Falle auch nicht anfallen. SchlieRlich muss die
Erflllung der Gewahrleistung gesichert sein.

Uber das Bestehen einer in der Gemeinschaft tiblichen Versorgung und iber die
Absicherung dieser Versorgungsanwartschaft hat nach § 5 Absatz 1 Satz 3 SGB VI die
oberste Verwaltungsbehorde des Landes zu entscheiden, in dem die Genossenschaft bzw.
Gemeinschaft ihren Sitz hat. Dabei handelt es sich z. B. um das Kultusministerium oder das
Sozialministerium des jeweiligen Landes. Der Rentenversicherungstrager ist an diese
Entscheidung gebunden.

2.3.3 Besonderheiten fiir Novizen, Postulanten und Aspiranten

Eine Besonderheit ist bei Novizen (Personen, die eine Probe- und Einfihrungszeit fir das
Ordensleben durchlaufen) und Postulanten (Personen, die eine erste Bewahrungsfrist
absolvieren) zu beachten. Da von der Versicherungsfreiheit nach dem Gesetzeswortlaut nur
satzungsmaRige Mitglieder der Gemeinschaften erfasst werden, besteht fiir die genannten
Personen Versicherungspflicht. Gleiches gilt fiir Aspiranten oder Kandidaten oder sonstigen,
anders bezeichneten Personen mit einem derartigen Status. Auch diese werden - ebenso
wie Novizen und Postulanten - erst mit der Profess, der Ablegung des Geliibdes,
satzungsmaRige Mitglieder des Ordens.

Beispiel:

Dagmar D. ist am 15.04.2021 einer katholischen Ordensgemeinschaft beigetreten. Am
25.12.2025 erfolgte die Profess. Nach den Ordensregeln wird den Angehérigen der
Gemeinschaft im Falle der "Invaliditat und nach Erreichen des 68. Lebensjahres" freier
Unterhalt, ein Taschengeld und erforderlichenfalls Pflege gewahrt.

Liegt Versicherungsfreiheit vor, gegebenenfalls ab wann?
Losung:

Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB VI besteht ab
25.12.2025. Ab diesem Zeitpunkt ist Dagmar D. satzungsmaRiges Mitglied einer
geistlichen Gemeinschaft. Die Gewahrung freien Unterhalts und eines Taschengeldes
entspricht der in der Gemeinschaft tblichen Versorgung bei verminderter
Erwerbsfahigkeit und im Alter. Dies und die Sicherung der Gewahrleistung muss aber
von der obersten zustandigen Verwaltungsbehdérde des Landes, in der die Gemeinschaft
ihren Sitz hat, formlich festgestellt werden.

Nachfolgende Abbildung 5 gibt einen Uberblick liber die Voraussetzungen fiir die
Versicherungsfreiheit von Ordensangehdérigen und vergleichbaren Personen (§ 5 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3, 2. Alternative SGB VI).

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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Abbildung 5: Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB VI

Versicherungsfreiheit von Ordensangehdrigen u. a.

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 SGB VI

Satzungsgemilie e
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Zusammenfassung

» Auch Personen, die eine den Beamten vergleichbare Absicherung gegen bestimmte
Wechselfalle des Lebens haben, sind versicherungsfrei. Es handelt sich zum einen um
beamtenahnliche Beschaftigte bei so genannten ,privilegierten Arbeitgebern®, zum
anderen um Ordensangehdrige und vergleichbare Personen. Das Bestehen von
Versorgungsanwartschaften muss aber bei den genannten Personenkreisen ausdricklich
gewahrleistet werden, ergibt sich also nicht aus dem jeweiligen Dienstverhaltnis selbst.
Darlber hinaus muss die Gewabhrleistung dieser Versorgungsanwartschaften gesichert
sein. Bei Beschaftigten von Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts, von deren Verbanden oder Spitzenverbanden sowie ihrer Arbeitsgemeinschaften,
muss eine beamtenahnliche Versorgung bei verminderter Erwerbsfahigkeit, im Alter sowie
zu Gunsten von Hinterbliebenen bestehen, bei Ordensangehdrigen usw., die
gemeinschaftsibliche Versorgung bei verminderter Erwerbsfahigkeit und im Alter.
Versicherungsfreiheit besteht nur in der "Hauptbeschaftigung". Wie bei den Beamten ist
eine daneben ausgelbte Beschaftigung oder Tatigkeit hinsichtlich ihrer
versicherungsrechtlichen Bedeutung gesondert zu beurteilen.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG
10. Sind Novizinnen versicherungsfrei? Begrinden Sie Ihre Antwort.

11. Welche Anforderungen werden bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften und
ahnlichen Personen an die bestehenden Versorgungsanwartschaften gestellt?

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?
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2.4 Beurteilung von geringfiigig Beschaftigten und geringfiigig
selbstandig Tatigen

241 Grundlagen

Lernziele

» Sie kdénnen die Voraussetzungen nennen, die zu einer Versicherungsfreiheit wegen
Geringfugigkeit fihren.

» Sie konnen die Voraussetzungen nennen, bei denen bei Geringfligigkeit
Versicherungspflicht besteht.

» Sie kdnnen die Arten der geringfligigen Beschaftigungen abgrenzen.

Die Beurteilung von Beschaftigungsverhaltnissen und selbstandigen Tatigkeiten, die wegen
Geringfligigkeit zur Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung flihren
konnen, ist seit der Rentenreform 1957 geltendes Recht. Auch vorher hat es schon
vergleichbare Regelungen zur Versicherungsfreiheit gegeben. An der Ausgangslage fir die
Versicherungsfreiheit derart ,wirtschaftlich untergeordneter Beschaftigungen“ hat sich dabei
bis zur letzten Rechtsanderung nichts Grundsatzliches geandert. Naturlich haben sich im
Laufe der Jahre unter Berticksichtigung der Veranderungen in der Arbeitswelt
(fortschreitende Technisierung, Verkirzung der Regelarbeitszeit, Jobsharing, vermehrte
Teilzeitbeschaftigung, verandertes Arbeitsprofil am Arbeitsmarkt) sowie der jeweiligen
sozialpolitischen Zielsetzungen auch immer wieder im Detail Anderungen der zur
Versicherungsfreiheit wegen Geringfiigigkeit filhrenden Voraussetzungen ergeben.
Wesentliche Anderungen erfolgten durch das Gesetz zur Neuregelung der geringfiigigen
Beschaftigungsverhéltnisse, das am 01.04.1999 in Kraft trat. Bedeutsame Anderungen
ergaben sich ab 01.04.2003 auch aus dem Zweiten Gesetz flir moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt.

Durch die vorgenannten Gesetze wurden u. a. die Kriterien fir die Beurteilung geringflgiger
Beschaftigungsverhaltnisse geandert. Flr Zeiten bis zum 31.03.2003 war neben der relativ
geringen Hohe des Arbeitsentgelts auch eine geringe wdchentliche Arbeitszeit flr die
Beurteilung einer geringflgig entlohnten Beschaftigung ausschlaggebend. Dabei wurde in
der Vergangenheit die Entgeltgrenze fir die Beurteilung geringflgiger
Beschaftigungsverhaltnisse grundsatzlich an die Lohn- und Gehaltsentwicklung der
rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer gekoppelt. Der Grenzbetrag des geringfligig
erzielten Arbeitsentgelts war also variabel und &nderte sich jeweils mit der
Einkommensentwicklung der abhangig beschéaftigten Arbeitnehmer.

Auf die Darstellung des Rechts bis 31.03.2003 wird verzichtet.

Alleiniges Merkmal der Beurteilung unbefristeter geringfligig entlohnter Beschaftigungen ist
seit dem 01.04.2003 die Hohe des Arbeitsentgelts. Maligeblicher Grenzwert war ab diesem
Zeitpunkt der Betrag von 400,00 EUR. Das Schlagwort, das flir eine geringfligig ausgeibte
Beschaftigung in der Offentlichkeit seither gepragt wurde, lautet ,Minijob®.

Mit dem Gesetz zu Anderungen im Bereich der geringfiigigen Beschéaftigungen vom
05.12.2012 wurde mit Wirkung zum 01.01.2013 die Entgeltgrenze fur die geringfiigig
entlohnten Beschaftigungen auf 450,00EUR angehoben. Neben dieser Anhebung der
Entgeltgrenze erfolgte aulerdem eine Abkehr vom bisherigen Prinzip der
Versicherungsfreiheit dieser Beschaftigungen.
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Wird ab 01.01.2013 eine Beschaftigung mit einem Entgelt bis zu dieser Grenze
aufgenommen, so ist sie in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Es besteht
aber fUr den Arbeitnehmer die Mdglichkeit, sich auf Antrag von dieser Versicherungspflicht
befreien zu lassen.

Fur die vor diesem Stichtag aufgenommenen Beschaftigungen verbleibt es nach § 230
Absatz 8 SGB VI bei der bisher geltenden Rechtslage. Sie sind, sofern das Entgelt 400 EUR
nicht Gbersteigt, weiter versicherungsfrei. Die Mdglichkeit, auf die Versicherungsfreiheit zu
verzichten, besteht weiterhin. Ubersteigt das Entgelt nach dem 31.12.2012 die 400-Euro-
Grenze findet die neue Rechtslage Anwendung.

Wurde bei bis zum 31.12.2012 aufgenommenen Beschaftigungen ein Verzicht bereits erklart,
verbleibt es gem. § 229 Absatz 5 SGB VI fur die Dauer der Beschaftigungen bei der
Versicherungspflicht.

Mit dem Zweiten Gesetz zu Anderungen im Bereich der geringfiigigen Beschaftigungen vom
28.06.2022 wird die Geringfugigkeitsgrenze zukunftig dynamisch und am Mindestlohn
ausgerichtet angepasst. Das bedeutet, dass sich die Verdienstgrenze kunftig an einer
wdchentlichen Arbeitszeit von 10 Stunden und am Mindestlohn orientiert. Erhoht sich der
Mindestlohn, steigt also auch die Geringfligigkeitsgrenze .

Die Geringflgigkeitsgrenze wird in § 8 Absatz 1a SGB IV neu definiert und bezeichnet das
monatliche Arbeitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit von zehn Wochenstunden zum
Mindestlohn nach § 1 Absatz 2 Satz 1 des Mindestlohngesetzes in Verbindung mit der auf
der Grundlage des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Mindestlohngesetzes jeweils erlassenen
Verordnung erzielt wird. Sie wird berechnet, indem der Mindestlohn mit 130 vervielfacht,
durch drei geteilt und auf volle EUR aufgerundet wird.

Mit der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,41 Euro pro Stunde wurde die
Geringfluigigkeitsgrenze zum 1. Januar 2024 entsprechend auf 538 Euro monatlich erhdéht. Ab
01.01.2025 wurde die Geringfugigkeitsgrenze durch eine erneute Erhdhung des
Mindestlohnes auf 12,82 Euro auf 556,00 Euro angepasst.

In ihrer Sitzung vom 27. Juni 2025 hat die Mindestlohnkommission bereits eine weitere
stufenweise Erhéhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026
und 14,60 Euro zum 1. Januar 2027 beschlossen. Die Geringfugigkeitsgrenze wird damit
auch ab 2026 weiter steigen.

Ein Uberschreiten dieser Grenze ist auch weiterhin méglich. Die genaue Darstellung der
Voraussetzungen erfolgt unter Punkt 2.4.3.

In der Rentenversicherung sind weiterhin Personen, die
- eine geringfigige kurzfristige Beschaftigung

oder

- eine geringflgige selbstandige Tatigkeit

ausuben, versicherungsfrei. Dies gilt auch, wenn diese Beschéaftigungen oder
selbstéandigen Tatigkeiten im Privathaushalt ausgetibt werden.

Seit dem 01.01.2017 kann bei nicht erwerbsmaRig tatigen Pflegepersonen
Versicherungsfreiheit wegen Geringfugigkeit nicht mehr eintreten; diese Rechtsénderung
ergab sich durch das Zweite Pflegestarkungsgesetz (PSG Il) vom 21.12.2015. Zu beachten
ist aber, dass aus anderen Grinden, z. B. wegen eines Altersvollrentenbezugs nach dem
Erreichen der Regelaltersgrenze, Versicherungsfreiheit eintreten kann. Auf die Darstellung
der fur diesen Personenkreis geltenden Rechtslage bis 31.12.2016 wird verzichtet.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 21/106

Die Versicherungsfreiheit der oben genannten Personen bezieht sich dabei nur auf die so
beurteilte Beschaftigung oder selbstéandige Tatigkeit. Daneben ausgeibte weitere
Beschaftigungen oder selbstandige Tatigkeiten sind gesondert zu betrachten.

Die Geringfligigkeit einer Beschaftigung oder selbstandigen Tatigkeit kann je nach
Gestaltung des Beschaftigungsverhaltnisses bzw. der selbstandigen Tatigkeit verschiedene
Ursachen haben. Einerseits ist bei einer zeitlich unbefristeten Beschaftigung/Tatigkeit die
Hohe des erzielten Arbeitsentgelts/-einkommens ausschlaggebend (geringfiigig entlohnte
Beschaftigung [,Minijob“] oder geringfligige selbstandige Tatigkeit; § 8 Absatz 1 Nummer 1
SGB 1V, bei selbstandig Tatigen i. V. m. § 8 Absatz 3 Satz 1 SGB |V), andererseits kommt es
auf die zeitliche Begrenzung des gesamten Beschaftigungsverhaltnisses bzw. der
selbstandigen Tatigkeit (kurzfristige Beschaftigung/ Tatigkeit, § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB
IV, bei selbstandig Tatigen i. V. m. § 8 Absatz 3 Satz 1 SGB IV) an.

Die beiden Beschaftigungsarten unterscheiden sich grundsatzlich dadurch, dass eine
geringflgig entlohnte Beschaftigung regelmaRig und eine kurzfristige Beschaftigung nicht
regelmafig, sondern nur gelegentlich ausgelibt wird. Die versicherungsrechtliche Beurteilung
der Beschaftigung hat unmittelbar bei Beschaftigungsbeginn bzw. bei jeder Anderung der
Verhaltnisse zu erfolgen.

Nachfolgende Abbildung 6 stellt die unterschiedlichen Ausgangslagen dar.

Abbildung 6: Geringfiigige Beschaftigung/kurzfristige Beschaftigung

Geringfiigige Beschaftigung

§8Abs. 1 Nr.1SGB IV §8 Abs. 1 Nr.2SGB IV
Zeitlich unbefristete Beschaftigung/Tatigkeit Zeitlich befristete Beschéftigung
2 2

MafBgebende Kriterien zur Beurteilung
der Geringfugigkeit sind jeweils...

Hiihe des Arbeitsentgeltes Zeitliche Dauer der Beschaftigung
Versicherungspflicht mit Befreiungsmiglichkeit Versicherungsfreiheit

In den Fallen einer kurzfristig ausgelbten Beschaftigung wird seitens des Gesetzgebers eine
Versicherungspflicht nicht fir erforderlich gehalten, weil der Umfang der Beschaftigung fur
den Betreffenden von eher untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Infolgedessen
erscheint ein Versicherungsschutz entbehrlich.

Die Abkehr vom bisherigen Prinzip der Versicherungsfreiheit fir die geringfligig entlohnten
Beschaftigungen (,0Opting-In“) zur Versicherungspflicht mit Befreiungsmdglichkeit (,Opting-
Out®) soll unter anderem die Altersabsicherung dieser Beschaftigten in der
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Rentenversicherung, z. B. durch den Erwerb ,echter” Pflichtbeitrage, starken bzw. die
Méglichkeit einer privaten Altersvorsorge durch Nutzung der Riester-Férderung eréffnen.

Die Vorteile der Versicherungspflicht fir den geringfiigig Beschaftigten ergeben sich dabei
insbesondere aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. Das
bedeutet, dass die Beschaftigungszeit in vollem Umfang fur die Erflllung der verschiedenen
Wartezeiten berlcksichtigt wird.

Dies kann unter Umsténden zu

- einem friheren Rentenbeginn,

- dem Erwerb von Anspriichen auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen
Bereich als auch im Arbeitsleben),

- einem Anspruch auf Ubergangsgeld bei Rehabilitationsmafnahmen der gesetzlichen
Rentenversicherung oder zu

- der Begriindung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen
Erwerbsminderung

fUhren.

Daruber hinaus wird das versicherte Arbeitsentgelt nicht nur anteilig (Ermittlung von
Zuschlagsentgeltpunkten nach § 76b Absatz 2 SGB VI), sondern in voller Hohe bei der
Berechnung der Rente berlcksichtigt.

Aullerdem kann in diesen Beschaftigungen ein Anspruch auf Entgeltumwandlung fur eine
betriebliche Altersversorgung entstehen oder die Zugangsvoraussetzungen fir eine private
Altersvorsorge mit staatlicher Forderung (zum Beispiel die sogenannte Riester-Rente) fir
den Arbeitnehmer und gegebenenfalls sogar den Ehepartner gegeben sein.

Nach dem aktuellen Quartalsbericht der Minijob-Zentrale (1. Quartal 2025) sind ca. 6,85
Millionen Minijobber im gewerblichen Bereich angemeldet und ca. 257 Tausend Minijobber in
Privathaushalten.

Beim Minijob handelt es sich um ein ,ganz normales“ Beschaftigungsverhaltnis, auch im
arbeitsrechtlichen Sinn, daher besteht z. B. grundsatzlich auch Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder bei angeordneter Quarantane bzw. der gesetzliche
Urlaubsanspruch. Allerdings besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, da Minijobber keine
Beitrage zur Arbeitslosenversicherung zahlen und damit keinen Anspruch Leistungen der
Agentur fur Arbeit erwerben kdnnen.

Zeiten einer geringfugigen Beschéaftigung kénnen aufgrund der bestehenden
Versicherungspflicht als Grundrentenzeiten bericksichtigt werden. Aufgrund der geringen
Einkommenshdhe spielen sie aber bei der Berechnung des Grundrentenzuschlages keine
Rolle.

Der Grundsatz der Versicherungsfreiheit geringflgig kurzfristiger Beschaftigungen und
geringflgig selbstandiger Tatigkeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung geht aus § 5
Absatz 2 Nummer 1 und 2 SGB VI hervor. Es handelt sich bei diesen Beschéaftigungen oder
Tatigkeiten um grundsatzlich versicherungspflichtige Beschaftigungen, z. B. nach § 1 Satz 1
Nummer 1 SGB VI oder grundsatzlich versicherungspflichtige selbstandige Tatigkeiten, z. B.
nach § 2 SGB VI.

Fur die nunmehr versicherungspflichtigen geringfligig entlohnten Beschaftigungen besteht
nach § 6 Absatz 1b SGB VI die Moéglichkeit, einen Antrag auf Befreiung von der
Versicherungspflicht zu stellen.

Weder aus der Regelung des § 5 Absatz 2 SGB VI noch des § 6 Absatz 1b SGB VI ist
jedoch zu entnehmen, was der Gesetzgeber unter Geringfligigkeit versteht. Fir diese
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Beurteilung wird auf die Legaldefinition der §§ 8 und 8a SGB |V zurlickgegriffen. Durch diese
Vorschriften des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) - Gemeinsame Vorschriften fir
die Sozialversicherung - wird flr den Bereich der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten-
und Arbeitslosenversicherung einheitliches Recht geschaffen.

Zur Auslegung der Regelungen Uber die Versicherungsfreiheit haben der GKV-
Spitzenverband, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See sowie die Bundesagentur flr Arbeit gemeinsame Richtlinien fur die
Beurteilung geringfugiger Beschaftigungen erarbeitet. Die aktuelle Fassung dieser
~Geringflgigkeits-Richtlinien* datiert vom 14.12.2023.

Zur Klarung, ob eine Beschaftigung oder selbstandige Tatigkeit versicherungsfrei im Sinne
der gesetzlichen Rentenversicherung ist bzw. fur eine versicherungspflichtige Beschaftigung
ein Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt werden kann, wird in folgender
Reihenfolge vorgegangen:

- § 8 SGB IV bestimmt, unter welchen Voraussetzungen eine Beschaftigung oder
selbststandige Tatigkeit geringflgig ist (Legaldefinition).

- § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB VI stellen fest, dass bei der Ausliibung einer
geringflgigen kurzfristigen Beschaftigung oder geringfligigen selbstandigen Tatigkeit
Versicherungsfreiheit vorliegt.

- § 6 Absatz 1b und Absatz 3 SGB VI definieren die Voraussetzungen, unter denen fiir
eine geringfugig entlohnte Beschaftigung ein Antrag auf Befreiung von der
Versicherungspflicht gestellt werden kann.

Beschaftigung in Privathaushalten

Mit Wirkung vom 01.04.2003 wurde in das Vierte Buch Sozialgesetzbuch die Vorschrift des
§ 8a SGB IV neu aufgenommen. Diese Vorschrift regelt, dass geringfiigige
Beschaftigungen in Privathaushalten ausschlieRlich nach § 8 SGB IV und damit nach
denselben Kriterien als geringfugig und versicherungsfrei zu beurteilen sind, wie andere
gewerbliche Beschaftigungen. Dies bedeutet, dass alle nachfolgenden Ausflihrungen zur
Geringfluigigkeit und Versicherungsfreiheit und -pflicht grundsatzlich auch fur
Beschaftigungen anzuwenden sind, die in Privathaushalten ausgetibt werden.

Der wesentliche Unterschied zwischen einer geringfligigen Beschaftigung im gewerblichen
Bereich einerseits und im Privathaushalt andererseits liegt in der Beitragsberechnung fiir
geringflgige Dauerbeschaftigungen. Nahere Ausfihrungen zur Beitragsberechnung
entnehmen Sie bitte dem Studientext Nummer 3 ,Beitrags- und Meldewesen®.

Von einer in einem Privathaushalt ausgelibten Beschaftigung ist nach § 8a Satz 2 SGB IV
immer dann auszugehen, wenn diese Beschaftigung durch einen privaten Haushalt (durch
eine private Person) begriindet ist und die Tatigkeit sonst gewohnlich durch Mitglieder des
privaten Haushalts erledigt wird.

Gekennzeichnet ist eine Beschaftigung in einem Privathaushalt demnach durch so genannte
shaushaltsnahe Téatigkeiten.“ Diese sind insbesondere

- Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt

- Wohnungsreinigung

- Gartenpflege

- Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, Kranken, alten Menschen und
pflegebedurftigen Personen, die zu dem Privathaushalt gehéren.
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Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Besonderheiten fiir Beschaftigungsverhaltnisse in
Privathaushalten enthalt das von den Spitzenorganisationen der Sozialversicherung
herausgegebene ,Gemeinsame Rundschreiben Haushaltsscheckverfahren® vom 17.10.2022
fir die Zeit ab 01.10.2022.

Weitere Vorgehensweise

Im Folgenden werden zunachst die Voraussetzungen flir das Vorliegen einer geringfiigig
entlohnten Beschaftigung erlautert. AnschlieRend wird die Méglichkeit der Antragstellung auf
Befreiung von der Versicherungspflicht geschildert (2.4.2 bis 2.4.4). Dann werden die
Voraussetzungen fur die Versicherungsfreiheit geringfugiger kurzfristiger Beschaftigungen
und geringfugiger selbststandiger Tatigkeiten erlautert (2.4.5 und 2.4.9) sowie die
Rechtslage bis 31.12.2012 dargestellt (2.4.8).

Im Ubrigen wird auf den Studientext Nummer 2 und die dortigen Ausfiihrungen zu den
geringfugig entlohnten Beschaftigungen (Kapitel 2.4.1) verwiesen.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

12. Welche Vorschriften sind im Regelfall zu nennen, wenn Versicherungsfreiheit bzw. die
Méglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht wegen Geringfligigkeit beurteilt
werden soll?

13. Welche grundsatzlich unterschiedlichen Arten geringflgiger Beschaftigungen gibt es?

14. Was ist bei einer Beschaftigung in einem Privathaushalt eine ,haushaltstypische
Tatigkeit“? Nennen Sie drei derartige Beschaftigungen.

2.4.2 Geringfiigig entlohnte Beschaftigung

Lernziele

» Sie kénnen die Arbeitsentgeltgrenzen, die zur Geringflgigkeit einer Dauerbeschaftigung
fUhren, erlautern.

» Sie kénnen erlautern, wie dabei einmalige Einnahmen zu berlcksichtigen sind.
» Sie kbénnen beurteilen, welche Auswirkungen sich ergeben, wenn weitere

Beschaftigungen oder andere Leistungen zur geringfligig entlohnten Beschaftigung
hinzutreten.

Fur Zeiten ab 01.04.2003 ist fir die Frage der Geringflgigkeit nach § 8 Absatz 1 Nummer 1
SGB |V allein entscheidend, welcher Arbeitsverdienst aus der Beschaftigung - ggf. in
Zusammenrechnung mit dem Arbeitsentgelt aus weiteren zeitgleich ausgelbten
Beschaftigungen - erzielt wird.
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Ab 01.01.2025 liegt eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung vor, wenn das Arbeitsentgelt
regelmafig im Monat 556,00 EUR nicht Uberschreitet. Die Beschaftigung ist dann
versicherungspflichtig. Nach § 6 Absatz 1b SGB VI besteht die Mdglichkeit, dass sich der
Versicherte auf Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen kann.

Solange die Voraussetzungen der Geringfiigigkeit vorliegen, sind auRerdem Besonderheiten
bei der Beitragsberechnung und -tragung zu beachten. Der Arbeitgeber zahlt fiir den
Beschaftigten einen Beitrag aus dem tatsachlich gezahlten Arbeitsentgelt in Héhe von 15 %
bzw. 5 % in Privathaushalten. Wird kein Antrag auf Befreiung gestellt, ist flr den
Arbeitnehmer eine Mindestberechnungsgrundlage von 175 EUR pro Kalendermonat bei der
Beitragsberechnung zu beachten (§ 163 Absatz 8 SGB VI). Diese
Mindestberechnungsgrundlage ist nicht zu priifen, sofern neben der geringfiigig entlohnten
Beschaftigung eine versicherungspflichtige (Haupt-) Beschaftigung oder wenn
Versicherungspflicht bereits aufgrund anderer Tatbestande nach den §§ 1 bis 4 SGB VI
besteht. Der Arbeitnehmer muss auch bei Versicherungspflicht lediglich einen Eigenanteil in
Hoéhe der Differenz zum allgemeinen Beitragssatz von 18,6%, also von aktuell 3,6 bzw.
13,6 % des Arbeitsentgeltes, zahlen.

2.4.2.1 MaRgebliches Arbeitsentgelt

Seit dem 01.04.1999 ist fir die Geringfiigigkeit einer unbefristeten Dauerbeschaftigung eine
feste Entgeltgrenze ausschlaggebend, die regelmafig nicht Gberschritten werden darf

(§ 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV). Diese Entgeltgrenze betragt seit dem 01.01.2025 im
Monat 556,00 EUR (Geringflgigkeitsgrenze). Die Geringfligigkeitsgrenze ist damit
unabhangig von der dynamischen Einkommensentwicklung fur das gesamte Bundesgebiet
einheitlich auf diesen Grenzwert festgeschrieben. Die Grenze ist zuklnftig dynamisch und
vom Mindestlohn abhangig, § 8 Absatz 1a SGB IV.

Die Entgeltgrenzen wurden durch den Gesetzgeber regelmaRig verandert und angepasst.
Auf die genaue Darstellung der jeweils geltenden Rechtslage bzw. Geringfugigkeitsgrenze
wird hier verzichtet. Eine Ubersicht der jeweils geltenden Rechtslage kann in RV-Recht
-Rechtsportal der Deutschen Rentenversicherung- zu § 8 SGB IV unter Punkt 2.1
nachgeschlagen werden.

Beginnt oder endet eine auf Dauer angelegte bzw. regelmaflig wiederkehrende
Beschaftigung im Laufe eines Kalendermonats, gilt fir diesen Kalendermonat ebenfalls die
Arbeitsentgeltgrenze von 556,00 EUR. Hierbei handelt es sich um einen Monatswert, der
auch dann gilt, wenn die Beschaftigung nicht wahrend des gesamten Kalendermonats
besteht (vergleiche Urteil des BSG vom 05.12.2017 - B 12 R 10/15 R -, USK 2017-102).
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Beispiel:

Der Versicherte nimmt am 15.04.2025 eine Beschaftigung gegen ein monatliches
Arbeitsentgelt von 556,00 EUR auf, welches auch bereits im Monat der
Beschaftigungsaufnahme in voller Héhe gezahlt wird.

Loésung:

Obwohl die Beschaftigung erst im Laufe des Monats April beginnt, gilt die
Arbeitsentgeltgrenze von 556,00 EUR auch flr diesen Monat. Der Versicherte ist
geringfligig entlohnt im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 1a SGB IV
beschaftigt, weil das Arbeitsentgelt 556,00 EUR als Geringfugigkeitsgrenze nicht
Ubersteigt.

Fur die Frage der Geringflgigkeit ist bei der Hohe des Verdienstes vom "regelmaRigen”
Arbeitsentgelt auszugehen. "Regelmafig" ist hier im Sinne von "durchschnittlich” zu
verstehen, wobei maximal ein Jahreszeitraum (12 Monate) zu Grunde zu legen ist. Sofern
die Beschaftigung im Laufe eines Kalendermonats beginnt, kann fur den Beginn des
Jahreszeitraums auf den ersten Tag dieses Monats abgestellt werden (z. B. Beginn der
Beschaftigung am 15.02., Beginn Jahreszeitraum ab 01.02.). Dabei ist - hinsichtlich der
laufenden Bezlge - mindestens auf das Arbeitsentgelt abzustellen, auf das der Arbeitnehmer
einen Rechtsanspruch hat. In Betracht kommen hier Tarifvertrage, eine
Betriebsvereinbarung oder der individuelle Arbeitsvertrag; auch der ggf. nach dem MiLoG
beanspruchbare Mindestlohn ist heranzuziehen. Auf die Hohe des tatsachlich gezahlten
Arbeitsentgelts kommt es insoweit nicht an. Verzichtet der Arbeitnehmer arbeitsrechtlich
zulassig schriftlich auf kunftig entstehende Entgeltanspriche, mindert dies aber das zu
berlicksichtigende Arbeitsentgelt.

Diese Prognose des regelmafigen (= durchschnittlichen) Arbeitsentgelts muss stets bei
Beginn der Beschaftigung und erneut bei jeder nicht in der bisherigen Prognose
berlcksichtigten Veranderung in den Verhaltnissen (z. B. einer dauerhaften Erh6hung oder
Reduzierung des Arbeitsentgelts) als vorausschauende Betrachtung erstellt werden. Sie
erfordert keine alle Eventualitaten berticksichtigende genaue Vorhersage, sondern eine
ungefahre Einschatzung, welches Arbeitsentgelt - ggf. nach der bisherigen Ubung bzw. den
Erfahrungen - mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist.

Steuerfreie Aufwandsentschadigungen sowie die in § 3 Nummer 26 und Nummer 26a des
Einkommensteuergesetzes (EStG) genannten steuerfreien Einnahmen gehdren nach § 1
Absatz 1 Satz 1 Nummer 16 SvEV nicht zum Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung und
bleiben deshalb bei der Ermittlung des regelmaBigen Arbeitsentgelts aulier Betracht, soweit
der Arbeitgeber die Steuerfreiheit bei der Entgeltabrechnung auch bertcksichtigt. Steuerfreie
Einnahmen nach § 3 Nummer 26 EStG sind z. B. die Einnahmen aus nebenberuflichen
Tatigkeiten als Ubungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren
nebenberuflichen Tatigkeiten, aus nebenberuflichen kiinstlerischen Tatigkeiten oder fur die
Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen bis zur Hohe von insgesamt 3.000,00 EUR
im Kalenderjahr (sog. Ubungsleiterpauschale). Der genannte Betrag gilt seit 01.01.2022. Der
Freibetrag kann seit dem 01.10.2022 monatlich in Hohe von 520,00 EUR oder jeweils ab
Jahres- oder Beschaftigungsbeginn als Ganzes ausgeschdpft werden.

Nach § 3 Nummer 26a EStG sind unter den dort genannten Voraussetzungen Vergutungen
fur ehrenamtliche Tatigkeiten — seit 01.01.2021 - bis zur Hohe von insgesamt 840,00 EUR
im Kalenderjahr steuerfrei (sog. Ehrenamtspauschale). Die Steuerfreiheit ist
ausgeschlossen, wenn fur die Einnahmen aus der Tatigkeit eine Steuerfreiheit nach
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§ 3 Nummer 12 oder 26 EStG gewahrt wird. Der Freibetrag kann fir die Ermittlung des
Arbeitsentgelts in der Sozialversicherung monatlich mit 70,00 EUR angesetzt oder jeweils
zum Jahresbeginn oder ab Beschaftigungsbeginn als Ganzes ausgeschopft werden.

Wird die Ubungsleiterpauschale nach § 3 Nummer 26 EStG angesetzt, bleibt fiir die
Steuerfreiheit aufgrund der Ehrenamtspauschale nach § 3 Nummer 26a EStG kein Raum, es
sei denn, es werden unterschiedliche Tatigkeiten ausgeubt. Bei der Prognose zur Ermittlung
des regelmafigen Arbeitsentgelts zieht der Arbeitgeber den jahrlichen Steuerfreibetrag vom
zu erwartenden Gesamtverdienst ab und teilt diese Summe durch die Anzahl der
Beschaftigungsmonate. Ein Minijob liegt nur dann vor, wenn der sich ergebende Betrag die
aktuelle Geringfligigkeitsgrenze nicht Ubersteigt. Wird der Steuerfreibetrag en bloc (im
Ganzen, nicht monatlich aufgeteilt) in Anspruch genommen, liegt eine beitrags- und
meldepflichtige Beschaftigung erst vor, wenn der Freibetrag ausgeschopft ist.

Sofern eine Beschéaftigung im Laufe eines Kalenderjahres beendet wird und der
Steuerfreibetrag noch nicht verbraucht ist, wird durch eine (rickwirkende) volle
Ausschopfung des Steuerfreibetrags die versicherungsrechtliche Beurteilung der
Beschaftigung als Ubungsleiter usw. bzw. der ehrenamtlichen Beschaftigung nicht berihrt.

Im Haushaltscheckverfahren nach § 28a Absatz 7 SGB |V ist zu beachten, dass
Zuwendungen unberticksichtigt bleiben, die nicht in Geld gewahrt worden sind, § 14 Absatz
3 SGB IV. Das heillt Sachzuwendungen stellen hier kein Arbeitsentgelt im Sinne des § 14
SGB IV dar.

Schwankt das Arbeitsentgelt von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche, so wird das
regelmafige Arbeitsentgelt im Wege der Vorausschatzung (bei unvorhersehbarer
schwankender Héhe des Arbeitsentgelts) oder durch eine Durchschnittsberechnung (bei
saisonbedingt vorhersehbar unterschiedlichen Arbeitsentgelten) ermittelt. Dabei ist bei
Beginn der Beschaftigung, also zu dem Zeitpunkt, in dem erstmals Uber das Vorliegen der
Versicherungspflicht entschieden wird, das Arbeitsentgelt fiir die nachsten zwolf Monate zu
schatzen bzw. zu berechnen. Im Rahmen der Schatzung ist es auch zulédssig, wenn
Arbeitgeber bei ihrer Jahresprognose allein die Einhaltung der jahrlichen
Jahresentgeltgrenze (maximal 12fache Geringflgigkeitsgrenze) von 6.672,00 EUR
unterstellen, ohne die Arbeitseinsatze und damit die zu erwartenden Arbeitsentgelte fur die
einzelnen Monate im Vorfeld festzulegen. Ist bei Beschaftigungsaufnahme zu erwarten, dass
die Beschaftigung keine 12 Monate umfassen wird, ist eine entsprechende anteilige
Berechnung fir den Zeitraum vorzunehmen.

Der so festgestellte Betrag wird der Entscheidung, ob der Entgeltbetrag von monatlich
556,00 EUR Uberschritten wird, zu Grunde gelegt. Wenn sich dieses vorausgeschatzte
Arbeitsentgelt im Laufe des Jahres infolge unvorhersehbarer Umstande verandert, ist nur fr
die Zukunft eine neue Entscheidung zu treffen. Fir die Vergangenheit bleibt es regelmalig
bei der getroffenen Entscheidung.

Beispiel:

Der Versicherte beginnt am 01.01.2025 eine Beschéaftigung, bei der er aufgrund
unterschiedlicher Arbeitszeiten folgendes Arbeitsentgelt erzielen soll:

von Januar bis April monatlich 560,00 EUR
von Mai bis August monatlich 500,00 EUR
von September bis Dezember monatlich 560,00 EUR

Wird die Beschaftigung geringfligig ausgelbt?
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Loésung:

Das regelmaRige Arbeitsentgelt ist wie folgt zu ermitteln:

Januar bis April 4 Monate a 560,00 EUR = 2240,00 EUR
Mai bis August 4 Monate a 500,00 EUR = 2.000,00 EUR
September bis Dezember 4 Monate a 560,00 EUR = 2240,00 EUR

insgesamt = 6480,00 EUR

6.480,00 EUR : 12 Monate = "regelmafig" monatlich 540,00 EUR.

Das regelmaRige — das heil3t "durchschnittliche" — Arbeitsentgelt betragt monatlich
540,00 EUR und liegt damit ab Beginn der Beschaftigung nicht Giber der
Geringflgigkeitsgrenze von ,regelmafig“ 556,00 EUR monatlich. Damit ist die
Beschaftigung auch in den Monaten, in denen die Geringfugigkeitsgrenze
uberschritten wird, geringfugig entlohnt.

Das regelmaRige Arbeitsentgelt kann stets zu Beginn eines jeden Kalenderjahres neu
ermittelt werden, damit der Zeitraum aus, der fur 12 Monate anzustellenden
vorausschauenden Jahresbetrachtung dem abrechnungstechnisch relevanten Kalenderjahr
entspricht.

Im Rahmen der Schatzung ist es zulassig, wenn Arbeitgeber bei der Jahresprognose allein
die Einhaltung der jahrlichen Geringfiigigkeitsgrenze (6.672,00 EUR) unterstellen, ohne die
Arbeitseinsatze und die daraus zu erwartenden Arbeitsentgelte fiir die einzelnen Monate im
Vorfeld festzulegen. Dies gilt aber nicht, wenn eine regelmafige geringfugige Beschaftigung
auszuschlieRen ist, weil deren Umfang erheblichen Schwankungen unterliegt. Das ist dann
der Fall, wenn eine in wenigen Monaten eines Jahres ausgelibte mehr als geringfiigig
entlohnte Beschaftigung nur deshalb geringfligig entlohnt ausgetbt wirde, weil die
Arbeitszeit und das Arbeitsentgelt in den Ubrigen Monaten des Jahres so weit reduziert
werden, dass das Jahresarbeitsentgelt 6.672,00 EUR nicht Ubersteigt. In diesen Fallen liegt
in den Monaten des Uberschreitens der Entgeltgrenze keine geringfiigig entlohnte
Beschaftigung vor.

Beispiel:

Ein Schiler Gberbrickt die Zeit bis zum Studienbeginn als Kellner in einem
Ausflugslokal. Die Beschaftigung ist von vornherein auf Zeit vom 01.05.2025 bis
30.11.2025 (mit mehr als 70 Arbeitstagen) vereinbart. Als Arbeitsentgelt wird von
Mai bis August 740,00 EUR monatlich und von September bis November 60,00
EUR monatlich vereinbart.

Losung:

Die Beschaftigung ist nicht kurzfristig, weil zu ihrem Beginn feststeht, dass sie
langer als drei Monate bzw. 70 Arbeitstage dauern wird. (vergleiche Ausfihrungen
zu 2.4.5)

Es handelt sich auch nicht um eine geringfligig entlohnte Beschaftigung mit
schwankendem Arbeitsentgelt. Dies ist deswegen nicht der Fall, da der
Beschaftigungsumfang einer erheblichen Schwankung unterliegt. Der Schwerpunkt
der Beschaftigung liegt in den Monaten Mai bis August. Durch die erhebliche
Anderung (Minderung der Arbeitszeit) verandert sich der Charakter der
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Beschaftigung derart, dass es sich nicht durchgehend um dieselbe regelmalige
Beschaftigung handelt. Es kann daher keine durchgehende einheitliche Beurteilung
erfolgen. Die Beschéftigung ist in den Monaten Mai bis August als nicht geringfugig
entlohnt und in den Monaten September bis November als geringfiigig entlohnt
anzusehen.

2.4.2.2 Einmalige Einnahmen

Im Rahmen eines Dauerarbeitsverhaltnisses ist es haufig Ublich, neben dem laufenden
Arbeitsentgelt zusatzliche, einmalige Zuwendungen (z. B. Weihnachts- oder Urlaubsgeld) in
Aussicht zu stellen oder bei Beschaftigungsbeginn zu vereinbaren. Diese einmaligen
Einnahmen sind nach § 14 Absatz 1 Satz 1 SGB IV Arbeitsentgelt im Sinne der
Sozialversicherung, sie sind in die Prifung, ob "geringfligiges" Arbeitsentgelt gezahlt wird,
einzubeziehen.

Voraussetzung ist, dass sie vereinbart wurden und ihre Zahlung mindestens einmal jahrlich
mit hinreichender Sicherheit, z. B. aufgrund eines fur allgemeinverbindlich erklarten
Tarifvertrages, einer Betriebsvereinbarung, eines Arbeitsvertrages oder aufgrund
langjahriger betrieblicher Ubung, zu erwarten ist (so auch das Bundessozialgericht mit Urteil
vom 28.02.1984 - 12 RK 21/83 -, USK 8401). Diese einmaligen Zahlungen sind dem flr den
Zeitraum von zwolf Monaten zu ermittelndem Durchschnittsbetrag hinzuzurechnen.
Allerdings sind einmalige Zahlungen bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts dann nicht zu
bericksichtigen, wenn sie aus einem ruhenden Beschaftigungsverhaltnis heraus (nach-)
gezahlt werden (z. B. wahrend der Elternzeit) oder es sich um Jubildumszuwendungen
handelt (RegelmaRigkeit liegt hier nicht vor, da diese Einmalzahlungen nicht jahrlich
wiederholt werden).

Einmalige Zuwendungen im vorstehenden Sinne sind nach § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB IV nur
zu bericksichtigen, wenn diese auch tatsachlich ausgezahlt werden. Ein Verzicht auf die
Zahlung einer einmaligen Einnahme ist nur dann wirksam, d. h. die Einmalzahlung wird bei
der Ermittlung des Arbeitsentgeltes nicht berticksichtigt, wenn dieser Verzicht im Voraus vom
Arbeitnehmer schriftlich erklart wurde.

Beispiel:

Der Versicherte beginnt am 01.04.2025 eine Beschéaftigung. Ein allgemein gultiger
Tarifvertrag liegt nicht vor. Es wird folgendes Arbeitsentgelt vereinbart:

fur das Sommerhalbjahr (April bis September) 600,00 EUR monatlich
fur das Winterhalbjahr (Oktober bis Marz) 490,00 EUR monatlich
Urlaubsgeld, fallig im Juni 100,00 EUR einmalig
Weihnachtsgeld, fallig im Dezember 100,00 EUR einmalig

Wie ermittelt sich das regelmafige Arbeitsentgelt?

Losung:

Das regelmalige Arbeitsentgelt ist wie folgt zu ermitteln:

April bis September 6 Monate a 600,00 EUR = 3600,00 EUR
Oktober bis Marz 6 Monate a 490,00 EUR = 2.940,00 EUR
Urlaubsgeld = 100,00 EUR
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Weihnachtsgeld = 100,00 EUR
insgesamt = 6.740,00 EUR
6.740,00 EUR : 12 Monate = "regelmafig" 561,67 EUR

Damit liegt das regelmaRige Arbeitsentgelt ab Beginn der Beschaftigung tGber dem
Betrag von monatlich 556,00 EUR. Eine geringfligig entlohnte Beschaftigung nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB |V liegt von Beginn an nicht vor. Die Moéglichkeit der
Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b SGB VI besteht somit
nicht. Bei dem festgestellten Uberschreiten der Geringfligigkeitsgrenze verbleibt es
fur die Vergangenheit auch dann, wenn trotz Vereinbarung das Urlaubsgeld und das
Weihnachtsgeld nicht gezahlt werden konnten und sich infolgedessen ein
Durchschnittsentgelt von 545,50 EUR (6540,00 EUR: 12) ergeben hatte. Bei Beginn
der Beschaftigung ist von zutreffenden Daten ausgegangen worden. Eine
Uberpriifung und Anderung der Beurteilung kann nach einer Neubestimmung der
Entgelthoéhe nur fiir die Zukunft vorgenommen werden.

Einmalige gezahlte Entgelte, deren Zahlung dem Grunde und oder der H6he nach vom
Geschaftsergebnis oder einer individuellen Arbeitsleistung des Vorjahres abhangig ist,
bleiben bei der Ermittlung des durchschnittlichen bzw. regelmafligen Arbeitsentgelts
unberucksichtigt. Dies ware beispielsweise die nachtragliche Zahlung einer Pramie in
Abhangigkeit vom Geschaftsergebnis des Vorjahres oder die Gewahrung einer Pramie im
Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung. Die Gewahrung einer derartigen - nicht mit
hinreichender Sicherheit zu erwartenden- Einmalzahlung ist in dem Monat der Zahlung als
gelegentliches und unvorhersehbares Uberschreiten der Geringfiigigkeitsgrenze zu werten
und steht trotz Uberschreitung der Jahresentgeltgrenze von 6672,00 Euro dem Fortbestand
einer geringfligig entlohnten Beschaftigung nicht entgegen, wenn die unvorhersehbare
Einmalzahlung zusammen mit dem laufendem Arbeitsentgelt fir den Kalendermonat das
Doppelte der Geringfugigkeitsgrenze nicht Ubersteigt (vergleiche Punkt 2.4.3).

2.4.2.3 Mehrere Beschiftigungen nebeneinander

(a) Geringfligig entlohnte Beschaftigung neben einer weiteren geringfiigig entlohnten
Beschiftigung

Bisher sind die Kriterien dargestellt worden, die zur Klarung der Geringflgigkeit einer
Beschaftigung in der gesetzlichen Rentenversicherung erforderlich sind. Ausgangspunkt war
daher, dass der Beschaftigte daneben keine weitere Beschaftigung ausibt. Es kommt aber
nicht selten vor, dass Personen, die eine solche geringfligig entlohnte Beschaftigung
auslben, auBerdem einer weiteren - fur sich betrachtet - geringfligig entlohnten
Beschaftigung, ggf. auch befristet, nachgehen. Als typisches Beispiel ist hier die
Raumpflegerin zu nennen, die in der Woche regelmafig mehrere voneinander unabhangige
Putzstellen hat und in jeder nur "geringfugig entlohnt" beschaftigt ist.

Werden mehrere solcher Beschaftigungen, bei denen das Arbeitsentgelt jeweils geringflgig
entlohnt ist, nebeneinander ausgetibt, missen die Entgelte aus diesen Beschaftigungen zur
Beurteilung der Frage, ob geringfligig entlohnte Beschaftigungen vorliegen,
zusammengerechnet werden (§ 8 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz SGB V). Ergibt sich
danach, dass in der Summe die maligebende Entgeltgrenze Gberschritten wird, liegt jeweils
keine geringfugig entlohnte Beschaftigung vor.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 31/106

Beispiel 1:

Frau E. nimmt am 01.04.2025 eine Beschaftigung als Raumpflegerin bei der Firma A
auf. Hier verdient sie monatlich 330,00 EUR. Daneben arbeitet Frau E. seit demselben
Zeitpunkt noch bei der Firma B gegen ein monatliches Arbeitsentgelt von 220,00 EUR.
Sind die Beschaftigungen geringfligig entlohnt?

Loésung:

Von beiden Arbeitgebern wird fur sich betrachtet jeweils ein Arbeitsentgelt gezahlt,
welches die fir die Geringflgigkeit malRgebende Grenze von 556,00 EUR im Monat
jeweils nicht Uberschreitet. Somit ist jede dieser Beschaftigungen fir sich allein
betrachtet geringfiigig entlohnt im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV.

Zur endgultigen Beurteilung der Geringfiigigkeit sind diese Beschaftigungen jedoch
zusammenzurechnen (§ 8 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz SGB V).

Arbeitgeber A monatliches Entgelt 330,00 EUR
Arbeitgeber B monatliches Entgelt 220,00 EUR
zusammen monatliches Entgelt 550,00 EUR

Die aktuelle Geringfugigkeitsgrenze von 556,00 EUR wird auch nach Addition der
Arbeitsentgelte aus beiden Beschaftigungen nicht Gberschritten und daher sind beide
Beschaftigungen auch nach Zusammenrechnung der Entgelte geringfligig entlohnt.

Zusammengerechnet werden aber nur geringfiigig entlohnte Beschaftigungen nach § 8
Absatz 1 Nummer 1 SGB IV untereinander. Nicht zusammengerechnet werden hingegen
geringfligig entlohnte Beschaftigungen nach Nummer 1 mit kurzfristigen Beschaftigungen
nach Nummer 2 dieser Vorschrift.

Endet eine geringfligig entlohnte Beschaftigung im Laufe eines Kalendermonats und beginnt
danach im gleichen Kalendermonat eine neue geringfiigig entlohnte Beschaftigung bei einem
anderen Arbeitgeber, erfolgt flr diesen Kalendermonat keine Zusammenrechnung der
Arbeitsentgelte. Auch bei Uberschreiten der Geringfligigkeitsgrenze im Sinne des § 8 Absatz
1a SGB |V bleiben beide Beschaftigungen damit geringfligig entlohnt.

(b) Geringfiigig entlohnte Beschiftigungen neben einer versicherungspflichtigen
Beschiftigung

Ubt ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfligigen versicherungspflichtigen (Haupt-)
Beschaftigung bei einem anderen Arbeitgeber eine geringfligig entlohnte Beschaftigung aus,
hat grundsatzlich eine Zusammenrechnung beider Beschaftigungen zu erfolgen.

§ 8 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB |V enthalt die Einschrankung, dass beim
Zusammentreffen einer versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschaftigung mit geringflgig
entlohnten Beschaftigungen fir die Beurteilung der Geringflgigkeit die Zusammenrechnung
mit Ausnahme einer geringflgigen Beschaftigung zu erfolgen hat. Bei dieser ,einen®
Beschaftigung handelt es sich um die zeitlich zuerst aufgenommene (Neben-)Beschaftigung.
Eine neue ,erste“ Nebenbeschaftigung kann es daher erst geben, wenn die urspringliche
erste Nebenbeschaftigung wegfallt, z. B. durch Kiindigung oder Vergleichbares.

Diese eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung bleibt geringfiigig, die Moglichkeit einen
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht zu stellen, besteht weiterhin. Die Ubrigen,
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spater aufgenommenen, geringfligig entlohnten Beschaftigungen werden dagegen durch die
Zusammenrechnung mit der (Haupt-)Beschaftigung automatisch versicherungspflichtig, da in
derartigen Fallen die Summe der Arbeitsentgelte die Geringfiigigkeitsgrenze von 556 EUR
im Monat Uberschreitet. Wird neben der ,Hauptbeschaftigung® nur eine
,Nebenbeschaftigung“ ausgelibt, bleibt diese geringfligig entlohnt.

Die Zusammenrechnung mit einer (Haupt-)Beschaftigung erfolgt nur, sofern die
(Haupt-)Beschaftigung der Versicherungspflicht unterliegt, § 6 Absatz 1b Satz 3 SGB VI.

Nicht zulassig dagegen ist die Zusammenrechnung einer geringfligig entlohnten
Beschaftigung mit einer daneben ausgeibten versicherungspflichtigen selbstandigen
Erwerbstatigkeit.

Beispiel 2:

Frau E. aus dem Beispiel 1 vereinbart mit dem Arbeitgeber A, dass die Beschéaftigung ab
01.09.2025 insoweit verandert wird, als bei einer hdheren Wochenarbeitszeit nunmehr
im Monat ein Arbeitsentgelt von 850,00 EUR gezahlt wird. Die Beschaftigung bei
Arbeitgeber B bleibt im bisherigen Umfang bestehen.

Sind die Beschaftigungen zu addieren?
Losung:

Die Beschaftigung beim Arbeitgeber A ist ab 01.09.2025 nicht mehr geringfiigig entlohnt,
weil das Arbeitsentgelt im Monat die Geringfligigkeitsgrenze von 556,00 EUR
Uberschreitet.

Die Beschaftigung beim Arbeitgeber B bleibt dagegen geringflgig entlohnt, weil das
Arbeitsentgelt im Monat 200,00 EUR betragt und damit innerhalb der
Geringfluigigkeitsgrenze bleibt.

Eine Zusammenrechnung der beiden Beschaftigungen darf nicht erfolgen, weil neben
der versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschaftigung nur eine Nebenbeschaftigung
ausgeubt wird.

Beispiel 3:

Frau E. aus den vorhergehenden Beispielen 1 und 2 nimmt neben den beiden
genannten Beschaftigungen ab 01.11.2025 bei Arbeitgeber C eine weitere
Beschaftigung mit einem monatlichen Arbeitsentgelt von 350,00 EUR auf.

Wie stellt sich die Rechtslage nun dar?
Losung:

Frau E Ubt nun seit dem 01.11.2025 zeitgleich drei Beschaftigungen aus. Die
Beschaftigung bei Arbeitgeber A ist wegen Uberschreitens der Arbeitsentgeltgrenze
seit dem 01.09.2025 fir sich allein schon nicht mehr geringfiigig entlohnt.

Die Beschaftigungen bei den Arbeitgebern B und C sind jede fur sich betrachtet
geringfiigig entlohnt, weil das erzielte Arbeitsentgelt von monatlich 200,00 EUR (B)
bzw. monatlich 350,00 EUR (C) die Geringfligigkeitsgrenze von 556,00 EUR jeweils
nicht Gberschreitet. Da nunmehr aber mehrere geringfiigig entlohnte
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Beschaftigungen (Arbeitgeber B und C) neben einer versicherungspflichtigen
Hauptbeschaftigung (Arbeitgeber A) ausgelbt werden, bleibt eine geringfligige
Beschaftigung von der Zusammenrechnung ausgeklammert (§ 8 Absatz 2 Satz 1
zweiter Halbsatz SGB V).

Die Beschaftigung bei Arbeitgeber B bleibt als ,eine” — die zeitlich zuerst
aufgenommene — geringfiigig entlohnte (Neben-)Beschaftigung von der
Zusammenrechnung ausgeschlossen und wird geringfligig entlohnt ausgelibt.

Die flr sich betrachtet geringfiigig entlohnte Beschaftigung bei Arbeitgeber C ist mit
der versicherungspflichtigen Hauptbeschaftigung bei Arbeitgeber A
zusammenzurechnen (§ 8 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz2 SGB IVi. V. m. § 6
Absatz 1b Satz 3 SGB VI). Da nach der Zusammenrechnung der Entgelte aus den
Beschaftigungen bei Arbeitgeber A und C die Geringfligigkeitsgrenze von 556,00
EUR im Monat Uberschritten wird, liegt bei Arbeitgeber C keine geringfligig
entlohnte Beschaftigung vor (§ 8 Absatz 2 Satz 2 SGB V).

Arbeitgeber B monatlich 200,00 EUR
Arbeitgeber A monatlich 850,00 EUR
Arbeitgeber C monatlich 350,00 EUR

Arbeitgeber A und Arbeitgeber C zusammen monatlich ~ 1.200,00 EUR

(c) Geringfiigig entlohnte Beschaftigungen neben einer von der Versicherungspflicht
befreiten oder versicherungsfreien Beschaftigung

Ubt der Versicherte seine geringfligig entlohnte Beschaftigung neben einer
Hauptbeschaftigung aus, die entweder von der Versicherungspflicht befreit oder selbst
wegen anderweitiger Alterssicherung versicherungsfrei ist, darf eine Zusammenrechnung
dieser beiden Beschaftigungen nicht erfolgen. Solche Personen sind in erster Linie z. B.
Beamte, Vorruhestandsbezieher oder Arzte, Rechtsanwalte, usw., die aus der
Hauptbeschaftigung heraus ihre Altersversorgung im Wesentlichen in einem anderen
System der sozialen Sicherheit aufgebaut haben und damit der Absicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht bedurfen.

Beispiel 4:

Frau G. ist als Beamtin des Einwohnermeldeamtes bei der Stadtverwaltung
beschaftigt. Sie erzielt bei einer Arbeitszeit von wdchentlich 40 Stunden einen
Arbeitsverdienst von monatlich 2.200,00 EUR. Nebenbei arbeitet sie als Kellnerin in
einem Speiselokal. Hier verdient sie monatlich 300,00 EUR. Zusatzlich tragt Frau G.
morgens die Ortliche Tageszeitung aus. Sie verdient hierbei im Monat 250,00 EUR.

Welche Beschaftigungen sind zu addieren?

Losung:

Die Beschaftigungen als Kellnerin und als Zeitungsaustragerin werden jeweils nur
geringflgig entlohnt ausgetlibt. Das Arbeitsentgelt von 300,00 EUR bzw. 250,00

EUR Uberschreitet die Geringfugigkeitsgrenze nicht. Da die Hauptbeschéaftigung der
Beamtin nicht versicherungspflichtig, sondern nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
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SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei ist, darf eine
Zusammenrechnung der zweiten Nebenbeschaftigung mit der (Haupt-)
Beschaftigung nicht erfolgen (§ 8 Absatz 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB IV i.V.m.
§ 6 Absatz 1b Satz 3 SGB VI).

Jedoch sind die beiden geringfiigig entlohnt ausgetbten Beschaftigungen zu ihrer
versicherungsrechtlichen Beurteilung zusammenzurechnen (§ 8 Absatz 2 Satz 1
erster Halbsatz SGB V).

Beschaftigung als Kellnerin monatlich 300,00 EUR
Beschaftigung als Zeitungsaustragerin monatlich 250,00 EUR
550,00 EUR

Die Geringfugigkeitsgrenze wird in der Summe der Entgelte aus beiden
Beschaftigungen nicht Gberschritten. Damit werden neben der nach § 5 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 SGB VI versicherungsfreien ,Beamtenbeschaftigung” beide
Nebenbeschaftigungen geringfiigig entlohnt ausgeibt.

Abwandlung:

Wirde in dem dargestellten Beispiel die Beschaftigung als Kellnerin gegen ein
Arbeitsentgelt von monatlich 400,00 EUR ausgelibt werden, flhrte die
Zusammenrechnung mit der Beschaftigung als Zeitungsaustragerin zu einem
Arbeitsentgelt von insgesamt mehr als 556,00 EUR (400,00+250,00= 650,00 Euro)
im Monat. Damit wéren dann beide Nebenbeschéaftigungen wegen Uberschreitens
der Geringfligigkeitsgrenze von 556,00 EUR nicht geringfiigig entlohnt.
Rentenversicherungspflicht, ohne Befreiungsmadglichkeit, wirde fur beide
Beschaftigungen eintreten.

(d) Geringfiigig entlohnte Beschaftigungen bei Wegfall der Hauptbeschiaftigung

Bei einer in geringfugigem Umfang ausgelbten Dauerbeschaftigung, die nach den bisher
dargestellten Grundsatzen mit einer daneben ausgeubten versicherungspflichtigen
Beschaftigung zusammenzurechnen ist, entfallt die Voraussetzung der Geringfiigigkeit
(siehe Beispiel 3). Die Mdglichkeit einen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht
zu stellen, besteht damit nicht (vergleiche hierzu 2.4.4).

Bei Beendigung der Hauptbeschaftigung ist zu prufen, ob das Entgelt aus der weiterhin
ausgeubten geringfiigig entlohnten Beschaftigung fir sich allein die Geringflgigkeitsgrenze
nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB |V einhalt. Ist dies der Fall, kann ab dem Zeitpunkt des
Wegfalls der Hauptbeschaftigung fir die Nebenbeschaftigung ein Antrag auf Befreiung von
der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b SGB VI gestellt werden. Liegen weitere
Nebenbeschaftigungen vor, sind diese nunmehr zur Klarung der Frage der Geringfligigkeit
zusammen zu rechnen.

Beispiel 5: (Ausgangswerte siehe Beispiel 3)

Frau E. gibt zum 30.11.2025 die (Haupt-) Beschaftigung bei Arbeitgeber A auf. Sie
ubt ab 01.12.2025 nunmehr nur noch die Beschaftigungen bei den Arbeitgebern B
(monatlich ab 12/2025 300,00 EUR) und C (monatlich 350,00 EUR) aus.

Wie stellt sich die Rechtslage nunmehr dar?
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Losung:

Da eine (Haupt-) Beschaftigung nicht mehr ausgetibt wird, ist auch die erste
Nebenbeschaftigung nicht mehr von der Zusammenrechnung ausgeschlossen. Zur
Prifung, ob die ausgetlibten unbefristeten Nebenbeschaftigungen seit 01.12.2025
geringfligig entlohnt sind, sind diese nach § 8 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz SGB
IV zu addieren.

In der Summe erzielt Frau E. aus den Nebenbeschéaftigungen bei B und C ein
Arbeitsentgelt von (300,00 EUR + 350,00 EUR) 650,00 EUR.

Flr beide Nebenbeschaftigungen besteht ab 01.12.2025 keine Geringfugigkeit nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB |V.

Die Beschaftigung bei Arbeitgeber C ware weiterhin rentenversicherungspflichtig,
die Beschaftigung bei Arbeitgeber B wirde Rentenversicherungspflicht begriinden.
Ein Befreiungsantrag ware fir beide Beschaftigungen ausgeschlossen.

Abwandlung:

Wirde dagegen das Arbeitsentgelt bei Arbeitgeber B weiterhin 200,00 EUR
betragen, wurde sich bei Zusammenrechnung mit dem Arbeitsentgelt aus der
Beschaftigung bei Arbeitgeber C (350,00 EUR) ein Arbeitsentgelt von insgesamt
450,00 EUR ergeben.

Damit verbliebe nach dem Ende der Hauptbeschaftigung ab 01.12.2025 die
Beschaftigung bei Arbeitgeber B weiter geringfigig entlohnt, die Beschaftigung bei
Arbeitgeber C ist ab diesem Zeitpunkt geringfligig entlohnt.

Damit ergibt sich fir die beiden Nebenbeschaftigungen die Méglichkeit einen Antrag
auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b SGB VI zu stellen.

(e) Geringfligig entlohnte Beschaftigungen neben freiwilligem Wehrdienst, Elternzeit
oder Leistungsbezug nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch

Die Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes stellt keine versicherungspflichtige
Beschaftigung im oben genannten Sinne dar. Eine Prifung, ob eine Zusammenrechnung mit
daneben ausgeubten geringfligig entlohnten Beschaftigungen zu erfolgen hat, ist damit nicht
erforderlich. Das gleiche gilt, wenn eine Versicherte oder ein Versicherter die bisherige
Hauptbeschaftigung wegen Inanspruchnahme der Elternzeit unterbricht oder wenn
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Zweiten oder Leistungen wegen
Beschaftigungslosigkeit nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezogen werden.

Werden jedoch mehrere geringfligig entlohnte Nebenbeschéaftigungen neben freiwilligem
Wehrdienst, wahrend der Elternzeit oder einem Leistungsbezug nach dem Zweiten oder dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch ausgeubt, sind die Arbeitsentgelte dieser Beschéaftigungen
zur Prufung der Arbeitsentgeltgrenze von monatlich 556,00 EUR zusammenzurechnen.

Beispiel 6:

Franz W. ist bei Arbeitgeber A als Computerfachmann beschaftigt. Er verdient hier seit
01.07.2018 monatlich 3.500,00 EUR. Daneben arbeitet Franz W. seit 01.02.2025 im TV-
Geschéft seines Freundes P. (Arbeitgeber B) gegen ein Arbeitsentgelt von 300,00 EUR
monatlich. Eine weitere Beschéaftigung als Prospektverteiler wird ab demselben
Zeitpunkt beim Arbeitgeber C ausgeubt, hier betragt das monatliche Arbeitsentgelt
140,00 EUR.
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Ab 01.10.2025 leistet Franz W. freiwilligen Wehrdienst. Wahrend die Beschaftigung
beim Arbeitgeber A durch den freiwilligen Wehrdienst unterbrochen wird, werden die
Nebenbeschaftigungen bei den Arbeitgebern B und C weiterhin ausgeubt.

Wie ist die versicherungsrechtliche Beurteilung jetzt?

Losung:

Bis zum 30.09.2025 war die Beschaftigung bei Arbeitgeber A
rentenversicherungspflichtig. Die Beschaftigung bei Arbeitgeber C war mit dieser
(Haupt-)Beschaftigung zusammenzurechnen und damit nicht mehr geringfugig entlohnt
und rentenversicherungspflichtig. Lediglich die ,erste” geringfligig entlohnte
Beschaftigung bei Arbeitgeber B war von der Zusammenrechnung ausgeschlossen. Sie
blieb geringfugig entlohnt, bei grundsatzlicher Versicherungspflicht bestand die
Madglichkeit einen Antrag auf Befreiung zu stellen.

Durch die Aufnahme des freiwilligen Wehrdienstes liegt eine Hauptbeschaftigung, mit
der die Nebenbeschéaftigung bei Arbeitgeber C zusammenzurechnen ware, nicht mehr
vor. Die durch die bisherige Zusammenrechnung begrindete
Rentenversicherungspflicht in der Beschaftigung bei Arbeitgeber C entfallt deshalb ab
01.10.2025.

Zusammenzurechnen sind aber ab 01.10.2025 die Beschaftigungen bei den
Arbeitgebern B und C, nach § 8 Absatz 2 Satz 1 erster Halbsatz SGB IV. Da in der
Summe nur ein Arbeitsentgelt von 440,00 EUR im Monat erzielt wird, ist jetzt auch die
Nebenbeschaftigung bei Arbeitgeber C ab 01.10.2025 geringfligig entlohnt, Herr W.
konnte einen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht einheitlich fur beide
Beschaftigungen stellen.

Aulerdem tritt jetzt Versicherungspflicht fur die Dauer des freiwilligen Wehrdienstes
nach § 3 Satz 1 Nummer 2 SGB VI ein.
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Abbildung 7: Geringfiigig entlohnte Dauerbeschaftigung/Zusammenrechnung

Versicherungspflichtige Geringfiigige Kein Zusamimenrechner « Erste geringfiigige Beschiftigung
Hauptbeschaftigung Beschiftigung mit Hauptbeschéftigung s bleibt geringfligig

Erste geringfiigige Beschaftigung
bleibt geringfiigig

Varsidiarungsp_fﬁ chtige Geringfligige + Geringfligige
Hauptbeschaftigung Beschaftigung Beschiftigung

Zweite und weitere
Zusammenrechner geringfiigige Beschaftigungen
mit Hauptbeschaftigung werden versicherungspflichtig

'é Versicherungspflicht
Priifung: mit Befreiungsmoglichkeit
Versicne-unas=iuchtige Geringfiigige + Geringfigige Zusamimer
Haupfk.gs:n;:!'iqung' Beschaftigung Beschaftigung Geringfiigig-
keitsgrenze i :
falltweg eingehalter 9 Versicherungspflicht

ohne Befreiungsmdglichkeit

Diese Ukersicht gilt nicht fiir kurzfristige Beschaftigungen
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 5GB IV

Zusammenfassung

» Seit dem 01.01.2025 ist die Entgeltgrenze fiir eine geringfligig entlohnte
Dauerbeschaftigung auf den Betrag von monatlich 556,00 EUR festgeschrieben.

» Steuerfreie Aufwandsentschadigungen sowie die in § 3 Nummer 26 und Nummer 26a
EStG genannten steuerfreien Einnahmen gehoéren nicht zum Arbeitsentgelt in der
Sozialversicherung und bleiben deshalb bei der Ermittlung des regelmafigen
Arbeitsentgelts aulier Betracht. Solche Einnahmen sind insbesondere die aus
nebenberuflicher Tatigkeit als Ubungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer, usw. oder fiir
die Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen (,Ubungsleiterpauschale®). Steuer-
und Beitragsfreiheit dieser Nebeneinkinfte besteht derzeit bis zu einem Betrag von
3.000,00 EUR im Kalenderjahr (§ 3 Nummer 26 EStG).

» Schwankt das Arbeitsentgelt, so ist im Wege einer Durchschnittsberechnung bzw. einer
vorausschauenden Schatzung ein durchschnittliches Arbeitsentgelt zu ermitteln und
dieses der Beurteilung zu Grunde zu legen.

» Werden im Rahmen einer Dauerbeschaftigung einmalige Zahlungen zugesichert oder
besteht hierauf nach allgemein verbindlichen Tarifvertragen ein Anspruch, so sind diese
bei der Beurteilung der Entgelthdhe zu berticksichtigen, und zwar auf den Zeitraum eines
Jahres verteilt.
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>

>

Ubt der Versicherte mehrere Beschaftigungen nebeneinander aus, miissen diese
Beschaftigungen zur Beurteilung der Geringfiigigkeit grundsatzlich zusammengerechnet
werden. Dabei ist jedoch zu unterscheiden, ob die geringfiigige(n)
Nebenbeschaftigung(en) mit einer nicht geringfugigen versicherungspflichtigen (Haupt-)
Beschaftigung zusammen zu rechnen ist/sind oder ob nur fir sich geringfiigig entlohnte
Nebenbeschéaftigungen vorliegen, die untereinander zusammenzurechnen sind.

Hat die Zusammenrechnung mit einer nicht geringflgigen versicherungspflichtigen
(Haupt-)Beschaftigung zu erfolgen, so bleibt eine - die erste - geringfligig entlohnte
Nebenbeschaftigung von der Zusammenrechnung ausgenommen. Diese ausgenommene
Beschaftigung ist gesondert zu beurteilen und bleibt demnach geringfligig entlohnt.

Die Zusammenrechnung mit einer Hauptbeschaftigung, also einer Beschaftigung, bei der
das Arbeitsentgelt den Betrag von 556,00 EUR monatlich Uberschreitet, ist jedoch dann
unzulassig, wenn diese Hauptbeschaftigung selbst nicht versicherungspflichtig ist (z. B.
bei Beamten, von der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
SGB VI befreiten Arzten oder Rechtsanwalten).

Zur Beurteilung der Geringfligigkeit einer Beschaftigung darf eine Zusammenrechnung mit
einem zeitgleich ausgeubten freiwilligen Wehrdienst, mit Leistungen wahrend der
Elternzeit oder mit Leistungen nach dem SGB Il oder Il nicht erfolgen.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Welche Bedeutung hat der Begriff "regelmafig" im Wortlaut des § 8 Absatz 1 Nummer
1 SGB IV?

Welche Grenze ist bei der Feststellung der Geringfiigigkeit einer geringfiigig entlohnten
Beschaftigung einzuhalten?

Wie wird das Arbeitsentgelt zur Prifung der Geringfligigkeit ermittelt, wenn der
Versicherte unterschiedlich hohes Arbeitsentgelt erzielt?

Welche Einklinfte bleiben bei der Beurteilung des geringfligigen Arbeitsentgelts aulier
Betracht?

Inwieweit sind einmalige Einnahmen bei der Ermittlung des Arbeitsentgelts zu
berlcksichtigen?

Erlautern Sie, wie zu verfahren ist, wenn der Versicherte mehrere geringfiigig entlohnte
Beschaftigungen nebeneinander ausubt

Wie ist eine geringfligig entlohnte Beschaftigung versicherungsrechtlich zu beurteilen,
wenn daneben eine versicherungspflichtige Beschaftigung ausgelbt wird, die selbst
nicht geringfugig ist?

Hat bei der Beurteilung einer geringfuigig entlohnten Beschaftigung auch eine
Zusammenrechnung mit einer Hauptbeschaftigung eines Beamten zu erfolgen?
(Hinweis: Es handelt sich dabei nicht um die zuerst aufgenommene Beschaftigung!)
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2.4.3 Uberschreiten der Entgeltgrenzen

Lernziel

» Sie kdnnen die Folgen beurteilen, wenn bei der geringflgig entlohnten Beschaftigung die
Entgeltgrenzen Uberschritten werden.

Andert sich im Rahmen eines unbefristeten Beschéaftigungsverhéltnisses die Hohe des
Arbeitsentgelts, hat eine erneute Beurteilung der versicherungsrechtlichen Verhaltnisse zu
erfolgen. Dessen ungeachtet bleibt es flir die Vergangenheit aber bei der bisherigen
Entscheidung lber die Geringfligigkeit, da diese ausgehend von den bisherigen
Verhaltnissen zutreffend war.

Ein Uberschreiten der Geringfligigkeitsgrenze liegt vor, wenn sich das von dem Arbeitgeber
in seiner vorausschauenden Betrachtung ermittelte regelmaRige Arbeitsentgelt (vergleiche
2.4.2.1) aufgrund geanderter Verhaltnisse auf mehr als 556,00 Euro im Monat -dauerhaft-
erhoht und die im gewahlten Jahreszeitraum geltende Jahresentgeltgrenze von -aktuell-
6672,00 Euro Uberschritten wird.

MaRgeblicher Zeitpunkt fiir die erneute Beurteilung ist der Zeitpunkt des Uberschreitens der
Entgeltgrenze/Hinzutretens einer weiteren Beschaftigung oder der Tag, an dem das
Uberschreiten vereinbart wird (Tag des Bekanntwerdens). Abzustellen ist bei einer
riickwirkenden Anderung, z. B. der Hohe des Arbeitsentgelts durch eine tarifvertragliche
Anderung, erst auf den Tag des Bekanntwerdens der Anderung, hier auf den Abschluss des
Tarifvertrages. Es wird als zulassig angesehen, wenn Arbeitgeber die erforderlichen
Meldungen flr die Beschaftigung aus abrechnungstechnischen Griinden bereits zu Beginn
des Kalendermonats, in dem der Anspruch auf das erhohte Arbeitsentgelt entstanden ist,
umstellen.

Beispiel 1:

Die Arbeitnehmerin Ottilie Kaufmann ist seit dem 01.01.2025 gegen ein monatliches
Entgelt von 530,00 EUR als Garderobiere beschaftigt. Die Arbeitszeit wird im
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber ab 01.03.2025 ausgedehnt; daraus ergibt sich
nunmehr ein Arbeitsverdienst von monatlich 600,00 EUR.

Wie ist die versicherungsrechtliche Beurteilung?
Loésung:

Die Beschaftigung ist bis 28.02.2025 geringfugig entlohnt nach § 8 Absatz 1 Nummer 1
SGB 1IV; bei grundsatzlich bestehender Versicherungspflicht kénnte Frau Kaufmann
einen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht stellen (§§ 1 Satz 1 Nummer 1
und 6 Absatz 1b SGB VI).

Ab 01.03.2025 wird die Grenze der Geringflgigkeit beim Arbeitsentgelt Gberschritten.
Damit liegen die Voraussetzungen fir eine geringfligig entlohnte Beschaftigung und eine
Befreiung nicht mehr vor. Ab 01.03.2025 besteht Versicherungspflicht nach § 1 Satz 1
Nummer 1 SGB VI und damit auch Beitragspflicht (§§ 157 ff. SGB VI).

Es Iasst sich manchmal nicht vermeiden, dass im Rahmen einer Dauerbeschéaftigung, die als
geringflgig entlohnt angesehen worden ist, Situationen eintreten, die es erforderlich machen,
von den vereinbarten Arbeitsbedingungen abzuweichen. Derartige Abweichungen bleiben
ohne Auswirkung auf die bisherige Festlegung, wenn sie gelegentlich und
unvorhergesehen sind.
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Ein gelegentliches Uberschreiten der Arbeitsentgeltgrenze ist seit dem 01.10.2022 nach § 8
Absatz 1b SGB IV dann unschéadlich, wenn dies innerhalb eines Zeitjahres in einem Zeitraum
von maximal zwei Monaten bis maximal zum Doppelten der Geringfligigkeitsgrenze
vorkommt. Die Mdglichkeit eines Uberschreitens der Entgeltgrenzen bestand auch schon vor
diesem Zeitpunkt. Da aber bisher keine gesetzliche Regelung vorhanden war, wurde der
Umfang der Uberschreitensméglichkeiten fiir verschiedene Zeitrdume unterschiedlich
ausgelegt. RegelmaRig entsprach die Anzahl der Monate des Uberschreitens der Dauer
einer kurzfristigen Beschaftigung. Auf die detaillierte Darstellung der Rechtsanderung wird
hier verzichtet. Eine Ubersicht der jeweils geltenden Rechtslage kann in RV-Recht -
Rechtsportal der Deutschen Rentenversicherung- zu § 8 SGB IV unter Punkt 2.1
nachgeschlagen werden.

Ein nur gelegentliches und nicht vorhersehbares Uberschreiten der
Geringfligigkeitsgrenze bis zum Doppelten der Geringfligigkeitsgrenze (1112,00 Euro) andert
nichts am Fortbestand einer geringfligigen Beschaftigung. Gelegentlich bedeutet bis zu
zwei Kalendermonaten (zwei Entgeltabrechnungszeitrdume) innerhalb eines Zeitjahres
anzusehen. Der Jahreszeitraum (12 Monate) wird vom letzten Tag des zu beurteilenden
Beschaftigungsmonats zuriickgerechnet.

Als unvorhersehbar gilt die Zahlung eines Arbeitsentgelts, dass der Arbeitgeber im Rahmen
seiner vorausschauenden Jahresbetrachtung zur Ermittlung des regelmafligen
Arbeitsentgelts nicht bertcksichtigen konnte, weil es zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war.
Darunter fallt typischerweise Mehrarbeit z. B. wegen Krankheitsvertretung oder
Einmalzahlungen, die vom Geschaftsergebnis (Erfolgspramien) abhangen.

Im Kalendermonat des Uberschreitens ist die zusatzliche Zahlung eines Arbeitsentgelts
unschadlich, solange das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt in diesem Monat das Doppelte
der monatlichen Geringfligigkeitsgrenze nicht tberschreitet (derzeit 1112,00 EUR). Somit
kann in einer geringfigig entlohnten Beschaftigung maximal ein Jahresverdienst erzielt
werden, der dem 14fachen der monatlichen Geringfiigigkeitsgrenze (derzeit 7784,00 EUR)
entspricht.

Beispiel 2:

Die Versicherte Grete Sturm ist seit 01.01.2025 bei einem Reinigungsunternehmen als
Raumpflegerin beschaftigt. Das vereinbarte Arbeitsentgelt betragt im Monat 300,00
EUR.

Weil zwei Kolleginnen aus familiaren Griinden Uberraschend unbezahlten Urlaub
angetreten haben, arbeitet Frau Sturm auf Bitten des Arbeitgebers bereits im Marz 2025
und noch einmal im August 2025 mehr, so dass sich ein monatlicher Arbeitsverdienst
von jeweils 680,00 EUR ergibt. Im Monat November 2025 fallen infolge betrieblicher
Umbauarbeiten unvorhergesehen erheblich mehr Putzarbeiten an, die nur durch
Mehrarbeit zu erledigen sind. Deshalb arbeitet die Beschaftigte im November 2025
wiederum mehr. Als Arbeitsentgelt erhalt sie nunmehr 900,00 EUR monatlich.

Wie ist die versicherungsrechtliche Beurteilung?
Losung:
Die Beschaftigung ist ab Beginn als geringfligig entlohnt nach § 8 Absatz 1 Nummer 1

SGB IV zu beurteilen, weil die Geringflgigkeitsgrenze eingehalten wird. Beim
erstmaligen unvorhergesehenen Uberschreiten der Entgeltgrenze im Marz 2025 und

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 41/106

beim zweitmaligen unvorhergesehenen Uberschreiten im August 2025 ergibt sich keine
andere Beurteilung, weil das Uberschreiten jeweils nur einen Monat umfasst und auch
die Grenze der doppelten Geringfugigkeitsgrenze eingehalten wird.

Bei der erneuten Mehrarbeit im November 2025 ist zu priifen, ob bereits ein
gelegentliches Uberschreiten vorgelegen hat, das zusammen mit der erneuten
Mehrarbeit mehr als 2 Monate im Jahreszeitraum betragt. Diese Grenze ist
Uberschritten, daher liegt keine geringfligige Beschaftigung mehr fiir November 2025
vor.

Halt die Versicherte ab Dezember 2025 die Grenzen wieder ein, liegt wiederrum eine
geringflgige Beschaftigung vor. Hier ware eine neue vorausschauende
Jahresbetrachtung vorzunehmen.

Ubersteigt das Gesamtentgelt das Doppelte der Geringfuigigkeitsgrenze (mehr als 1112,00

EUR), endet die geringfligig entlohnte Beschaftigung unmittelbar mit dem letzten Monat vor
dem Kalendermonat des Uberschreitens. Fiir den Kalendermonat des Uberschreitens liegt

eine mehr als geringfugige Beschaftigung vor.

Im Anschluss ist zu prifen, ob sich erneut eine geringfligig entlohnte Beschaftigung ergeben
kann. Im Rahmen der vorausschauenden Betrachtungsweise muss dann sicher sein, dass
die Jahresentgeltgrenze von 6672,00 EUR in dem vom Arbeitgeber fur die Ermittlung des
regelmafigen monatlichen Arbeitsentgelts neu gewahlten Jahreszeitraum nicht tGberschritten
wird.

War fur die Beschaftigung ein Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt, so
wird dieser durch ein unzulassiges Uberschreiten ,aufder Kraft gesetzt®. Es muss daher ein
neuer Antrag auf Befreiung gestellt werden.

Fir die Priifung der Anzahl der Monate des unvorhersehbaren Uberschreitens der
Geringfligigkeitsgrenze im Zeitjahr sind alle Kalendermonate mit einem unvorhersehbaren
Uberschreiten unabhangig von der Hohe des jeweils erzielten Arbeitsentgelts zu
berilicksichtigen, also auch Monate mit einem Arbeitsentgelt von mehr als dem Doppelten der
Geringfligigkeitsgrenze.

Zusammenfassung

» Wird der bisher vereinbarte Umfang des Arbeitsentgelts einer geringfligig entlohnten
Dauerbeschaftigung verandert, muss grundsatzlich Uberprift werden, inwieweit die
bisherige versicherungsrechtliche Beurteilung davon betroffen ist. Sofern nur ein
unvorhersehbares und gelegentliches Uberschreiten der Geringfligigkeitsgrenze vorliegt,
verbleibt es bei der bisherigen Beurteilung. Als gelegentlich ist dabei ein Uberschreiten bis
zu 2 Monaten innerhalb eines Zeitjahres (Fristberechnung nach § 26 SGB X) anzusehen.
Bei weiterem Uberschreiten oder dauerhafter Anderung des Beschaftigungsverhaltnisses
fallt das Merkmal der Geringfiigigkeit ab dem "schadlichen" Uberschreiten oder der
Veranderung weg.
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

23. Erlautern Sie, welche Bedeutung das "gelegentliche, nicht vorhersehbare
Uberschreiten" der Geringfugigkeitsgrenze hat.

24. Wie lange kann man von einem gelegentlichen Uberschreiten sprechen?

2.4.4 Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht

Lernziele

» Sie koénnen die Voraussetzung fir die Befreiung von der Versicherungspflicht auf Antrag
bei geringfligig entlohnten Beschaftigungen nennen.

» Sie konnen die Folgen beurteilen, wenn die geringflgig entlohnte Beschaftigung mit
anderen Beschaftigungen oder besonderen Sachverhalten zusammentrifft.

Eine geringflgig entlohnte Beschaftigung, die nach dem 31.12.2012 aufgenommen wurde,
ist nach § 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI versicherungspflichtig. Nach § 6 Absatz 1b SGB VI
besteht aber fir den Beschéftigten die Mdglichkeit, sich auf Antrag von der
Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen.

Der schriftliche oder ab 01.01.2023 elektronische Befreiungsantrag muss dem Arbeitgeber
Ubergeben werden. Ein Muster flr einen solchen Antrag ist den Geringfligigkeits-Richtlinien
beigefligt. Bei minderjahrigen Arbeitnehmern muss der gesetzliche Vertreter unterschreiben.
Der Arbeitgeber dokumentiert den Tag des Eingangs des Befreiungsantrags und bewahrt
den Antrag nach § 8 Absatz 2 Nummer 4a BVV auf.

2.4.4.1 Wirkung der Befreiung

Die Befreiung von der Versicherungspflicht wirkt nach § 6 Absatz 4 Satz 2 SGB VI ab Beginn
des Kalendermonats des Eingangs des Befreiungsantrags beim Arbeitgeber, friihestens ab
Beschaftigungsbeginn. Sie gilt einheitlich fur alle (nebeneinander) ausgelbten geringflugig
entlohnten Beschaftigungen (vergleiche 2.4.4.3 (c)).

Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung mit der nachsten
Entgeltabrechnung, spatestens innerhalb von sechs Wochen (42 Kalendertagen) nach
Eingang des Befreiungsantrages bei ihm, entweder mit der Anmeldung zur
Sozialversicherung wegen der Aufnahme der Beschaftigung oder aufgrund der Meldung des
Beitragsgruppenwechsels aufgrund des Befreiungsantrages, anzeigt.

Anderenfalls beginnt nach § 6 Absatz 4 Satz 3 SGB VI die Befreiung erst nach Ablauf des
Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-
Zentrale folgt.
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Beispiel 1

Anton H. nimmt am 09.05.2025 eine geringfugig entlohnte Beschaftigung gegen ein
monatliches Arbeitsentgelt von 440,00 EUR auf. Er beantragt schriftlich bei seinem
Arbeitgeber die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b
SGB VI.

a) Der Antrag geht am 11.05.2025 beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitgeber
bericksichtigt den Befreiungsantrag fristgerecht mit der Anmeldung der
Beschaftigung an die Minijob-Zentrale.

b) Der Antrag geht am 08.06.2025 beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitgeber
bertcksichtigt den Befreiungsantrag fristgerecht mit der Anmeldung der
Beschaftigung an die Minijob-Zentrale.

c) Der Antrag geht am 11.05.2025 beim Arbeitgeber ein. Der Arbeitgeber
bertcksichtigt den Befreiungsantrag erst mit der Meldung Ende Juni 2025 zur
Minijob-Zentrale.

Wann beginnen jeweils die Befreiungen von der Versicherungspflicht?
Losung:

Die Beschaftigung ist grundsatzlich versicherungspflichtig nach § 1 Satz 1 Nummer 1
SGB VI. Es handelt sich um eine geringfligig entlohnte Beschaftigung nach § 8
Absatz 1 Nummer 1 SGB |V, da das regelmaRige Entgelt die Geringfugigkeitsgrenze
nicht Gbersteigt. Die Voraussetzungen flir eine Befreiung sind erfiillt.

Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wirkt bei
a) ab 09.05.2025 (Beschaftigungsbeginn)
b) ab 01.06.2025 (Beginn des Monats des Zugangs beim Arbeitgeber)

c) erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der
Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt (= dem Ablauf der Widerspruchsfrist der
Einzugsstelle), also ab 01.08.2025, da der Arbeitgeber den Eingang des Antrags
auf Befreiung von der Versicherungspflicht nicht innerhalb von sechs Wochen
(42 Tagen) nach dem Eingang des Antrags bei der Minijob-Zentrale gemeldet hat.

Die Minijob-Zentrale kann dem Befreiungsantrag des Beschaftigten innerhalb eines Monats
nach Eingang der Meldung zur Sozialversicherung des Arbeitgebers widersprechen. Erfolgt
ein Widerspruch nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Meldung durch den
Arbeitgeber, erlangt die Befreiung nach § 6 Absatz 3 SGB VI Bestandskraft. Stellt sich im
Nachhinein heraus, dass die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht unzulassig war,
kann eine Korrektur nur unter Beachtung der Vorschriften tGber die Riicknahme von
Verwaltungsakten nach dem SGB X erfolgen.

2.4.4.2 Dauer der Giiltigkeit

Die Befreiung gilt fir die gesamte Dauer der geringfligig entlohnten Beschaftigung und kann
nicht zuriickgenommen werden. Erst mit Beendigung der geringfligig entlohnten
Beschaftigung verliert der Antrag seine Wirkung, also z.B. wenn das Arbeitsentgelt
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regelmaRig die Geringfugigkeitsgrenze uberschreitet oder bei einem unzulassigen
Uberschreiten im Sinne des § 8 Absatz 1b SGB IV.

Bei erneuter, auch zeitlich nahtloser, Aufnahme einer geringfugig entlohnten Beschaftigung
entsteht wieder Versicherungspflicht, ein erneuter Antrag auf Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht ist erforderlich. Bei nur kurzeitiger Unterbrechung einer
geringflgig entlohnten Beschaftigung von nicht mehr als zwei Monaten beim gleichen
Arbeitgeber, ist grundsatzlich von der Weitergeltung des Befreiungsantrages auszugehen.
Diese Vermutung kann aber widerlegt werden.

Kein neues Beschaftigungsverhaltnis in diesem Sinne liegt vor, wenn die Beschaftigung nur
wegen des Bezugs einer Entgeltersatzleistung (z. B. Ubergangsgeld, Verletztengeld) oder
wegen Elternzeit unterbrochen wird.

2.4.4.3 Zusammentreffen mit besonderen Sachverhalten oder weiteren
Beschiftigungen

(a) Altersrentner

Im Rahmen des ,Gesetzes zur Flexibilisierung des Ubergangs vom Erwerbsleben in den
Ruhestand und zur Starkung von Pravention und Rehabilitation im Erwerbsleben
(Flexirentengesetz)“ wurde § 5 Absatz 4 SGB VI geandert. Bezieher einer Vollrente wegen
Alters sind seit dem 01.01.2017 erst nach Ablauf des Monates, in dem die Regelaltersgrenze
erreicht wurde, versicherungsfrei. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht kommt ab
diesem Zeitpunkt daneben nicht mehr in Betracht.

Genauer wird diese Neuregelung in Abschnitt 2.6. ,Versicherungsfreiheit der
Altersvollrentner” erlautert. Es werden dort auch die bis 31.12.2016 geltende gesetzliche
Regelung und die Ubergangsvorschrift fiir Bestandsfalle dargestellt.

(b) Versorgungsbezieher

Bezieher einer Versorgung wegen Erreichens einer Altersgrenze nach beamtenrechtlichen
Vorschriften sind nach § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 SGB VI rentenversicherungsfrei. Auch
bei der Auslibung einer geringfligig entlohnten Beschaftigung entsteht daher keine
Versicherungspflicht. Auf die Versicherungsfreiheit kann jedoch verzichtet werden;
diesbezuglich wird auf die Ausfihrungen in Abschnitt 2.6.4 verwiesen.

(c) Mitglieder berufsstandischer Versorgungseinrichtungen

Dieser Personenkreis kann sich, wenn nach dem 31.12.2012 eine geringfiigig entlohnte,
berufsstandische Beschaftigung aufgenommen wird, entweder nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 SGB VI oder nach § 6 Absatz 1b SGB VI auf Antrag von der Versicherungspflicht
befreien lassen. Handelt es sich bei der geringflgig entlohnten Beschaftigung hingegen um
eine berufsfremde Beschaftigung, kann eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
nur nach § 6 Absatz 1b SGB VI erfolgen.

(d) Mehrere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen

Der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht kann bei mehreren geringfiigig
entlohnten Beschaftigungen, deren Arbeitsentgelt zusammen die Arbeitsentgeltgrenze von
556,00 EUR nicht Gbersteigt, nur einheitlich gestellt werden; das heil3t, der einem
Arbeitgeber gegenlber abgegebene Befreiungsantrag wirkt zugleich fir alle anderen
Beschaftigungen.
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Der Befreiungsantrag gilt fir die Dauer aller im Zeitpunkt seiner Abgabe bestehenden und

- im Sinne von § 6 Absatz 1b SGB VI - auch danach aufgenommenen geringfligig entlohnten
Beschaftigungen. Er verliert seine Wirkung erst dann, wenn keine geringflgig entlohnte
Beschaftigung mehr ausgelibt wird.

Die Minijob-Zentrale informiert nach § 6 Absatz 4 Satz 4 SGB VI alle weiteren Arbeitgeber
Uber den Zeitpunkt der Wirkung der Befreiung. Die Befreiung wirkt sich nicht auf
bestandsgeschiitzte geringfligig entlohnte Beschaftigungen nach § 230 Absatz 8 Satz 1 SGB
VI aus, wenn das insgesamt erzielte Arbeitsentgelt 400 EUR (Geringfiigigkeitsgrenze bis
31.12.2012) im Monat nicht tbersteigt. In diesen Beschaftigungen besteht die bisherige
Rentenversicherungsfreiheit fort.

(e) Ausschluss der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Der fur eine vor dem 01.01.2013 aufgenommene und weiterhin ausgeubte geringfugig
entlohnte Beschaftigung erklarte Verzicht auf die Versicherungsfreiheit schliefl3t eine
Befreiung nach § 6 Absatz 1b SGB VI aus. Unbeachtlich ist, ob der Verzicht vor dem
01.01.2013 oder nach dem 31.12.2012 erklart wurde. Der einmal erklarte Verzicht bleibt fir
die Dauer aller im Zeitpunkt der Abgabe der Verzichtserklarung bestehenden und danach
aufgenommenen geringfligig entlohnten Beschaftigungsverhaltnisse bestehen. Er verliert
seine Wirkung erst, wenn keine dieser geringflgig entlohnten Beschaftigungen mehr
ausgeubt wird.

Beispiel 2

Berta S. bt seit 2011 eine geringfugig entlohnte Beschaftigung aus, in der sie auf die
Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung verzichtet hat. Im Januar 2025
beantragt sie die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b
SGB VI.

Wie wirkt sich der Befreiungsantrag auf den Sachverhalt aus?
Losung:

Berta S. bleibt in der geringfiigig entlohnten Beschéaftigung
rentenversicherungspflichtig, weil der einmal ausgesprochene Verzicht auf die
Rentenversicherungsfreiheit fir die Dauer der Beschaftigung wirkt und nicht
rickgangig gemacht werden kann. Dem Befreiungsantrag darf nicht entsprochen
werden.

Fir Personen, die bereits vor dem 01.01.2013 eine versicherungspflichtige Beschaftigung
mit einem Entgelt von 400,01 EUR bis 450,00 EUR ausgelibt haben, war die Befreiung von
der Versicherungspflicht bis zum 31.12.2014 ausgeschlossen; § 231 Absatz 9 SGB VI. Diese
Beschaftigten blieben weiterhin versicherungspflichtig, es wurde allerdings bei der
Beitragsberechnung bis 31.12.2014 die Gleitzonenregelung (seit 01.01.2018
Ubergangsbereich) nach § 20 Absatz 2 SGB IV in der Fassung bis 31.12.2012 angewendet.
(§ 276b Absatz 1 SGB VI). Ab dem 01.01.2015 besteht die Befreiungsmdglichkeit nach § 6
Absatz 1b SGB VI; ab diesem Zeitpunkt erfolgt auch die ,normale” Beitragsberechnung fiir
geringflgig entlohnte Beschaftigungen.
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Zusammenfassung

» Personen, die wegen des Auslbens einer geringfiigig entlohnten Beschaftigung seit dem
01.01.2013 versicherungspflichtig sind, kdnnen sich auf Antrag von der
Versicherungspflicht befreien lassen. Der Antrag ist schriftlich beim Arbeitgeber zu stellen
und wird von diesem bei den Entgeltunterlagen aufbewahrt. Der Arbeitgeber ist weiterhin
verpflichtet fur die Beschaftigung Pauschalbeitrage in Hohe von 15 % bzw. 5% zu leisten.

» Die Befreiung wirkt ab Beginn des Monats, in dem der Antrag beim Arbeitgeber
eingegangen ist, frihestens ab Beschaftigungsbeginn, wenn der Antragseingang mit der
nachsten Entgeltabrechnung oder spatestens innerhalb von 6 Wochen der Einzugsstelle
gemeldet wird und diese der Befreiung nicht widerspricht. Bei verspateter Meldung
beginnt die Befreiung erst mit Ablauf der Widerspruchsfrist der Einzugsstelle.

» Der Antrag kann nur einheitlich fir alle nebeneinander ausgelibten Beschaftigungen
gestellt und nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht zurickgenommen werden.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

25. Nennen Sie die Voraussetzungen fir die Befreiung von der Versicherungspflicht wegen
der Ausubung einer geringfugig entlohnten Beschaftigung.

26. Erlautern Sie welche Voraussetzungen erflillt sein missen, damit ein Arbeitnehmer ab
Beschaftigungsaufnahme von der Versicherungspflicht befreit werden kann.

27. Welche Folgen hatte der Befreiungsantrag eines geringfligig entlohnten Beschaftigten,
der gleichzeitig auch Bezieher einer Altersvollrente ist und die Regelaltersgrenze
erreicht hat?

28. Wann endet die Wirkung eines einmal gestellten und genehmigten Antrages auf
Befreiung von der Versicherungspflicht?

Nennen Sie zwei Méglichkeiten.

2.4.5 Kurzfristige Beschiftigung

Lernziele

» Sie kénnen die Voraussetzungen fiir die Versicherungsfreiheit einer kurzfristigen
Beschaftigung nennen.

]> Sie kénnen den Umfang der kurzfristigen Beschaftigung ermitteln.

Zur Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung fihrt, wie auch nach
dem Recht bis 31.12.2012, eine Beschaftigung, die kurzfristig ausgeubt wird.

Von einer kurzfristigen Beschaftigung bei der Beurteilung der Geringflgigkeit ist
auszugehen, wenn die Beschaftigung

- innerhalb eines Kalenderjahres auf langstens drei Monate oder siebzig Arbeitstage
entweder nach ihrer Eigenart

- oder im Voraus vertraglich festgelegt,

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 47/106

- wenn das daraus erzielte Arbeitsentgelt im Monat die Geringfiigigkeitsgrenze
Uberschreitet

- und Berufsmafigkeit nicht vorliegt (§ 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB V).

Wahrend bei der bisher erdrterten geringfligig entlohnten Dauerbeschaftigung die Héhe des
Arbeitsentgelts eine entscheidende Rolle spielt, ist bei der kurzfristigen Beschaftigung allein
die zeitlich begrenzte Dauer der Beschaftigung ausschlaggebend. Die Hohe des
Arbeitsentgelts spielt dabei grundsatzlich keine Rolle.

Die Beschaftigungsdauer durfte bis 31.12.2014 alternativ entweder zwei Monate oder fiinfzig
Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres nicht Uberschreiten.

Seit dem 01.01.2015 ist diese Grenze auf drei Monate (Kalender- und Zeitmonate) bzw.
siebzig Arbeitstage ausgeweitet worden. Insbesondere wahrend der Corona-Pandemie
wurden die Regelungen in verschiedenen Zeitrdumen ausgeweitet, auf eine Darstellung der
jeweils geltenden Regelungen wird verzichtet. Die im einzelnen geltenden Zeitvorgaben
kénnen Uber das Portal RV-Recht — Rechtsportal der Deutschen Rentenversicherung-
nachvollzogen werden.

Die beiden Zeitwerte von drei Monaten bzw. 70 Arbeitstagen sind gleichwertige Alternativen
bei der Begriindung kurzfristiger Beschaftigungen. Die bisher vertretene Rechtsauffassung,
dass sich die Anwendung der jeweiligen Zeitgrenze in Abhangigkeit von der Anzahl der
wochentlichen Arbeitstage bestimmt, wird nicht weiter aufrechterhalten (vergleiche Urteil des
Bundessozialgerichts vom 24.11.2020, Az. B 12 KR 34/19).

Die zeitlichen Voraussetzungen fir eine kurzfristige Beschaftigung sind demzufolge
unabhangig von der arbeitszeitlichen Ausgestaltung der Beschaftigung immer dann erfullt,
wenn die Beschaftigung entweder auf langstens drei Monate oder bei einem
dariberhinausgehenden Zeitraum auf langstens 70 Arbeitstage befristet ist.

Die Befristung der Beschaftigung muss bereits vor ihrem Beginn bekannt sein, denn zu
diesem Zeitpunkt ist zu beurteilen, ob Versicherungspflicht oder Versicherungsfreiheit
vorliegt.

Ein Nachtdienst, der sich Uber zwei Kalendertage erstreckt, gilt im Sinne dieser Regelung als
ein Arbeitstag. Werden an einem Kalendertag zwei oder mehr kurzfristige Beschaftigungen
ausgeubt, ist ebenfalls nur ein Arbeitstag zu zahlen.

Eine zeitliche Beschrankung der Beschaftigung nach ihrer Eigenart liegt vor, wenn sie sich
aus der Art, dem Wesen oder dem Umfang der zu verrichtenden Arbeit ergibt. Solch
typische, nach ihrer Eigenart befristete Beschaftigungen liegen vor, wenn das
Arbeitsverhaltnis insgesamt nicht langer als drei Monate andauern kann und eine
vertragliche Befristung deshalb entbehrlich ist. Dies ist beispielsweise der Fall bei
Beschaftigungen im Rahmen des sog. Sommer- oder Winterschlussverkaufes, fur
Ernteeinsatze, als Urlaubsvertretungen oder fur eine Bedienung auf Volksfesten.

Die Vertretung im Krankheitsfall ist hier ohne vertragliche Begrenzung nicht einzuordnen,
weil bei Beginn der Krankheit deren Dauer regelmafig nicht abzusehen ist. Abgesehen von
dieser Eigenart schlielen die Arbeitgeber aus Griinden der Rechtssicherheit trotzdem von
vornherein regelmaRig befristete Arbeitsvertrage ab.

1. Befristungen, die innerhalb eines Kalenderjahres beginnen und enden

Eine vertraglich befristete Beschaftigung kann nur dann nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB
IV anerkannt werden, wenn der Vertrag vor bzw. bei Beschaftigungsbeginn geschlossen
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worden ist und eine zeitliche Begrenzung der Beschaftigung enthalt. Das voraussichtliche
Ende der befristeten Beschaftigung kann damit bereits bei ihrem Beginn beurteilt und
versicherungsrechtlich eingeordnet werden.

Wird eine zeitlich befristete Beschaftigung in dem Kalenderjahr begonnen, in dem sie auch
enden wird, so ist die Befristung dieser Beschaftigung eindeutig feststellbar.

Der Zeitraum "drei Monate" ist in Anwendung der Fristenregelung des § 26 Absatz 1 SGB X
festzulegen. Die Regelung des § 26 Absatz 3 SGB X (Verlangerung der Frist, wenn das
Fristende auf einem Sonnabend, Sonntag oder Feiertag fallt) ist nicht anzuwenden.

Beispiel 1:

Frau A und Herr B nehmen beide zeitlich befristete Beschaftigungen bei einem
Warenhaus auf. Die bei Beginn befristete Beschaftigungsdauer belauft sich

bei Frau A auf die Zeit vom 20.01.2025 bis 19.04.2025
bei Herrn B auf die Zeit vom 20.04.2025 bis 26.07.2025.
Handelt es sich um kurzfristige Beschaftigungen?
Loésung:

Bei Beginn der Beschaftigung ist auf die Dreimonats-Frist abzustellen. Diese lauft
vom 20.01.2025 bis 19.04.2025 . Frau A arbeitet damit langstens drei Monate. Ihre
Beschaftigung bleibt wegen Geringfligigkeit (§ 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV von
Beginn an fur die gesamte Dauer rentenversicherungsfrei (§ 5 Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 SGB VI).

Herr B arbeitet mehr als drei Monate. Da diese Dauer der Beschaftigung Uber die drei
Monate hinaus bereits bei deren Beginn bekannt war, liegt Geringflgigkeit nach der
genannten Vorschrift nicht vor. Die Beschaftigung ist bereits ab ihrem Beginn
versicherungspflichtig (§ 1 Satz 1 Nummer1 SGB VI). Eine andere Beurteilung ergibt
sich, wenn Herr B. innerhalb des Gesamtbeschaftigungszeitraum nicht mehr als an 70
Tagen arbeitet und dies bei Aufnahme der Beschaftigung bereits feststand.

Ist die Frage der Befristung allerdings unter Berlicksichtigung bereits ausgelbter befristeter
Beschaftigungen zu ermitteln, so muss eine Zusammenrechnung erfolgen. § 8 Absatz 2
Satz 1 SGB |V sieht ausdricklich die Zusammenrechnung mehrerer zeitlich befristeter
Beschaftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV vor. Zeitlich befristete
Beschaftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB |V werden dagegen nicht mit
geringflgig entlohnten Dauerbeschaftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV
zusammengerechnet.

Geringfligigkeit liegt dann vor, wenn die befristete Beschaftigung zusammen mit den
bisherigen befristeten Beschaftigungen in dem Kalenderjahr, in dem die zu beurteilende
Beschaftigung aufgenommen wird, den Grenzwert von drei Monaten nicht tberschreitet.
Auch hier ist wieder zu beachten, dass nur solche Beschaftigungen zusammengerechnet
werden kdénnen, die bisher wegen ihrer zeitlichen Befristung geringflugig waren.

Bei einer Zusammenrechnung von mehreren Beschaftigungszeiten treten an die Stelle des
Drei-Monats-Zeitraums 90 Kalendertage. Hierbei werden volle Kalendermonate mit 30
Kalendertagen und Teilmonate mit den tatsachlichen Kalendertagen berlicksichtigt. Umfasst
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ein Zeitraum keinen Kalendermonat, aber einen Zeitmonat (z. B. vom 15.03.2023 bis
14.04.2023), ist dieser ebenfalls mit 30 Kalendertagen zu beriicksichtigen. Kalendermonate
sind immer vorrangig vor Zeitmonaten zu bertcksichtigen.

Sofern eine Beschaftigung (wegen des Uberschreitens des 3-Monats-Zeitraums) im Rahmen
der 70-Arbeitstage-Regelung zu beurteilen ist, sind die Arbeitstage aus allen
Beschaftigungszeitraumen des laufenden Kalenderjahres zusammenzurechnen.

Diese Ausfiihrungen gelten auch bei Rahmenarbeitsvereinbarungen, vergleiche hierzu
Abschnitt 2.4.6.2.

Abbildung 8: Zeitgrenzen bei Zusammenrechnung kurzfristiger Beschaftigungen

Zusammenrechnung

von kurzfristigen Beschiaftigungen

MaBgebliche Zeitgrenze beider
Zusammenrechnung von kurzfristigen Beschaftigungen

Mindestens eine Beschaftigung ist

Die Beschaftigungen umfassen... im Rahmen der 70-Tage-Regelung
zu beurteilen.
jeweils volle nicht jeweils
KM Mol KM 70 Arbeitstage
3 90
Monate Kalendertage

Wird die Grenze von 3 Monaten/90 Kalendertagen iiberschritten,
so ist alternativ die Grenze von 70 Arbeitstagen zu priifen.

Vorbeschaftigungen, die sowohl geringfigig entlohnt als auch kurzfristig sind,
miissen stets als kurzfristige Beschaftigungen eingestuft werden.

2. Befristungen, die in einem Kalenderjahr beginnen und im nachsten Kalenderjahr
enden

Beginnt eine befristete Beschaftigung in einem Kalenderjahr und reicht diese bis in das
nachste Kalenderjahr hinein, ist der Umfang von héchstens drei Monaten im Sinne des

§ 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB |V und damit die Frage der Geringfligigkeit dieser befristeten
Beschaftigung bei Beschaftigungsbeginn fiir deren gesamte Dauer zu prifen.

Beispiel 2:

Eine Beschaftigung wird am 11.11.2024 aufgenommen und endet vertragsgeman
am 09.01.2025. Das Arbeitsentgelt betragt dabei im Monat 1.200,00 EUR. Im
Kalenderjahr 2024 liegen bisher keine wegen ihrer Befristung geringfugigen
Beschaftigungen vor.

Handelt es sich um eine kurzfristige Beschaftigung?
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Losung:

Bei Aufnahme der Beschaftigung ist abzusehen, dass diese auf nicht mehr als drei
Monate (90 Kalendertage) vertraglich im Voraus befristet ist. Die Frist der drei
Monate rechnet vom 11.11.2024 bis 10.02.2025 (§ 26 Absatz 1 SGB X). Die
Beschaftigung ist deshalb wegen ihrer Befristung geringfligig.

Beispiel 3:

Die Beschaftigung wird am 18.11.2024 aufgenommen und endet vertragsgemaf am
29.02.2025. Der Arbeitsverdienst betragt im Monat 1.200,00 EUR, es sind sechs
Arbeitstage pro Woche vereinbart. Weitere befristete Beschaftigungen im Kalenderjahr
2024 liegen nicht vor.

Handelt es sich um eine kurzfristige Beschaftigung?
Losung:

Bei Aufnahme der Beschaftigung war bereits bekannt, dass diese insgesamt langer als
drei Monate andauern wird (vergleiche Beispiel 2). Damit stand bei ihrem Beginn fest,
dass die Zeitgrenze von drei Monaten (§ 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB V) Uberschritten
wird. Dies gilt auch fur die Grenze der 70 Arbeitstage.

Damit liegt von vornherein keine zur Versicherungsfreiheit fihrende Geringflgigkeit der
Beschaftigung vor, es tritt ab Beginn der Beschaftigung Versicherungspflicht ein. Dabei
ist es unerheblich, dass sowohl im Kalenderjahr 2023 der Beschaftigungszeitraum vom
18.11. bis 31.12. und im Kalenderjahr 2025 der Beschéaftigungszeitraum vom 01.01. bis
29.02. jeweils kirzer als drei Kalendermonate ist.

Entscheidend ist hier, dass die zu Beginn der Beschaftigung erforderliche
versicherungsrechtliche Beurteilung flr das Beschaftigungsverhaltnis insgesamt
vorzunehmen ist.

Liegen in dem Kalenderjahr, in dem die zu beurteilende befristete Beschaftigung beginnt,
bereits zeitlich befristete Beschaftigungen, die deswegen geringfligig und versicherungsfrei
waren, ist durch Zusammenrechnung mit diesen Beschaftigungen festzustellen, ob die
Grenze der Geringfugigkeit im laufenden Kalenderjahr aufgrund der nun hinzukommenden
Beschaftigung Uberschritten wird.

Beispiel 4:

Amalie nimmt am 02.05.2025 im Rahmen einer Urlaubsvertretung eine
Beschaftigung als Verkauferin mit wochentlich sechs Arbeitstagen auf. Die
Beschaftigung ist vertraglich von vornherein bis 08.07.2025 befristet. Amalie war im
laufenden Kalenderjahr 2025 beim selben Arbeitgeber bereits wie folgt beschaftigt:

a) vom 02.01. bis 25.01. (Finf-Tage-Woche)
b) vom 31.01. bis 15.01.(Funf-Tage-Woche) 16 Kalendertage/11 Arbeitstage
c) vom 02.05. bis 08.07. (Sechs-Tage-Woche) 68 Kalendertrage/58 Arbeitstage

zusammen: = 108 Kalendertage/85 Arbeitstage

24 Kalendertage/16 Arbeitstage
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Losung:

Die Beschaftigung ab dem 02.05.2025 ist versicherungspflichtig, weil zu ihrem
Beginn feststeht, dass sie zusammen mit den in laufenden Kalenderjahr 2025bereits
verrichteten Beschaftigungen die Zeitdauer von drei Monaten (90 Kalendertagen)
bzw. 70 Arbeitstagen Uberschreitet.

Eine andere Beurteilung kann sich jedoch ergeben, wenn solche Beschéaftigungen an bis zu
70 Arbeitstagen jahrlich innerhalb eines so genannten Rahmenarbeitsvertrages ausgetbt
werden. Hierzu wird auf die Ausfuhrungen im Abschnitt 2.4.6.2 verwiesen.

Wahrend bei der Prifung der Geringfligigkeit von unbefristeten Beschaftigungen mehrere
zeitgleich ausgeibte Beschaftigungen zusammenzurechnen sind, sind bei der Klarung des
Umfanges zeitlich befristeter Beschaftigungen all die Beschaftigungen zusammenzurechnen,
die im Laufe eines Kalenderjahres befristet und damit versicherungsfrei waren, also zeitlich
hinter-einander liegen.

Beispiel 5:

Der sonst nicht berufstatige Rentner R. (Bezieher einer Vollrente wegen Alters vor
Erreichen der Regelaltersgrenze) tbernimmt fir den Pharma-Vertrieb medi eine
Beschaftigung als Arzneimittelkurier auf. Diese Beschaftigung wird von vornherein
befristet auf die Zeit vom 11.01.2025 bis 22.04.2025. Zu arbeiten hat der Versicherte
vereinbarungsgemaf im wochentlichen Wechsel jeweils von Montag bis Donnerstag und
vom Freitag der darauf folgenden Woche bis Sonntag, ungeachtet dessen, ob ein
Feiertag vorliegt. In der ersten Woche arbeitet R. von Montag bis Donnerstag. Fir die
Beschaftigung, die taglich 6 Stunden umfasst, erhalt R. einen Arbeitslohn, der jeweils
mehr als 556,00 EUR monatlich betragt.

Handelt es sich um eine kurzfristige Beschaftigung?
Losung:

Es liegt eine vertraglich befristete Beschaftigung vor. Die Beschaftigung ist zwar von
vornherein auf mehr als auf den bei Beschaftigungsbeginn mafigeblichen Zeitraum
von drei Monaten befristet. Es ist daher erganzend die 70-Arbeitstage-Grenze zu
prufen. Da der Versicherte im vereinbarten Zeitraum insgesamt nur 54 Tage
arbeitet, bleibt er deshalb in dieser Beschaftigung versicherungsfrei. Der zeitliche
Rahmen von 70 Arbeitstagen wird nicht Gberschritten.

Die zeitlich befristete Beschaftigung ist geringfligig und damit versicherungsfrei, obwohl
Arbeitsentgelt durchaus in einem Umfang vorhanden ist, dass grundsatzlich
Versicherungspflicht auslésen wirde. Begriindung fir die Versicherungsfreiheit ist hier
jedoch, dass diese Beschaftigungen regelmafig von Personen ausgetlibt werden, die aus
dem Berufsleben ausgeschieden sind und solche kurzfristigen Beschaftigungen nur
gelegentlich und befristet Ubernehmen. Ihr Arbeits- und Versicherungsleben wird durch diese
kurzfristigen Beschaftigungen nicht gepragt.
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Priifung der BerufsmaBigkeit

Die BerufsmaRigkeit ist nicht zu prifen, wenn die Beschaftigung bereits infolge
Uberschreitens der Zeitgrenze (drei Monate bzw. 70 Arbeitstage) als nicht geringfugig
anzusehen ist.

Wird die maligebende Zeitgrenze nicht Uberschritten, erflllt die kurzfristige Beschaftigung
allerdings dann nicht die Voraussetzungen einer geringfligigen Beschéaftigung, wenn die
Beschaftigung berufsmaig ausgetibt wird und ihr Arbeitsentgelt 556,00 EUR im Monat
Ubersteigt. Die Prifung der Berufsmafigkeit ist daher nicht erforderlich, wenn das
Arbeitsentgelt im Monat 556,00 EUR nicht Uberschreitet. Die Arbeitsentgeltgrenze von
556,00 EUR ist ein Monatswert, also auch anzuwenden, wenn die Beschaftigung nicht
wahrend des gesamten Kalendermonats ausgelbt wird.

Von der BerufsmaRigkeit kann dann ausgegangen werden, wenn die Beschaftigung fur den
Versicherten nicht mehr von wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung ist.

Berufsmafigkeit liegt bei kurzfristigen Beschaftigungen neben einer versicherungspflichtigen
(Haupt-)Beschaftigung, neben freiwilligem Wehrdienst, Vorruhestandsgeldbezug oder einer
selbstandigen Tatigkeit regelmaRig nicht vor. Die Nebenbeschaftigung/-tatigkeit hat hier
regelmafig nur untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung. Dies gilt regelmaRig auch fur
kurzfristige Beschaftigungen neben einem freiwilligen sozialen oder 6kologischen Jahr,
neben dem Bundesfreiwilligendienst, neben einem dem freiwilligen sozialen oder
Okologischen Jahr vergleichbaren Freiwilligendienst (wie beispielsweise dem
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst JWELTWARTS" oder dem Llncoming-
Freiwilligendienst®).

Beschaftigungen, die nur gelegentlich ausgelbt werden, sind grundsatzlich von
untergeordneter Bedeutung und daher ebenfalls als nicht berufsmafig anzusehen. Es
handelt sich dabei um Beschaftigungen, fir die bei der Aufnahme keine Anhaltspunkte daftr
vorliegen, dass dieser ,ersten“ Beschaftigung innerhalb absehbarer Zeit eine weitere folgen
wird, z. B. bei Beschaftigungen, die zwischen dem Schulabschluss und einer
Fachschulausbildung bzw. einem Studium liegen. Auch Beschaftigungen von Schilern
wahrend Schulferien sind von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung. Diese Personen
gehdren noch nicht zum Personenkreis der Erwerbstatigen. Gleiches gilt auch bei Personen,
die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind und damit nicht mehr zum Personenkreis der
berufsmafig Erwerbstatigen zahlen bzw. dem Arbeitsmarkt nicht mehr dauerhaft zur
Verfligung stehen, z. B. Bezieher einer Vollrente wegen Alters (keine Altersteilrentner) oder
Hausfrauen und Hausmanner.

Kurzfristige Beschaftigungen zwischen Schulentlassung und Aufnahme einer betrieblichen
Berufsbildung oder eines dualen Studiengangs, eines freiwilligen sozialen oder 6kologischen
Jahres, eines Bundesfreiwilligendienstes, eines dem freiwilligen sozialen oder dkologischen
Jahr vergleichbaren Freiwilligendienstes oder eines freiwilligen Wehrdienstes sind dagegen
regelmafig als berufsmafig anzusehen.

BerufsmaRigkeit ist auch regelmafig bei kurzfristigen Beschaftigungen neben Elternzeit und
unbezahltem Urlaub und bei arbeitslos gemeldeten Personen (bei Arbeitsentgelt von mehr
als 556,00 EUR) anzunehmen.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 53/106

Zusammenfassung

» Wahrend bei der geringfligigen Dauerbeschaftigung die Voraussetzungen fir die
Versicherungsfreiheit in dem niedrigen Arbeitsentgelt zu finden sind, liegen die Ursachen
fur die Versicherungsfreiheit einer zeitlich befristeten Beschaftigung in der
Gelegentlichkeit der Beschaftigung. Solche befristeten Beschaftigungen werden von
Personen ausgeubt, die berufsmalig nicht Arbeitnehmer sind. Dies sind haufig frihere
Arbeitnehmer, die nicht mehr im Berufsleben stehen, wie z. B. Bezieher einer Vollrente
wegen Alters, aber auch Schuler wahrend der Schulferien.

» Wesentliches Merkmal der kurzfristigen Beschaftigung ist, dass sie auf langstens drei
Monate (90 Kalendertage) begrenzt sein muss, und zwar vor ihrem Beginn durch ihre
Eigenart oder aufgrund des Arbeitsvertrages. Zum gleichen Ergebnis flhrt die Befristung
einer Beschaftigung auf langstens 70 Arbeitstage, wenn wéchentlich jeweils weniger als
funf Tage gearbeitet wird. Nicht zu den kurzfristigen Beschaftigungen zahlen solche, die
zwar unbefristet vereinbart worden sind, die aber nach kurzer Zeit (z. B. nach zwei
Wochen) wieder beendet werden. Hier war bei Beginn nicht abzusehen, dass die
Beschaftigung in Kirze wieder enden wurde.

» Die kurzfristige Beschaftigung fiihrt zur Geringfiigigkeit und damit auch zur
Versicherungsfreiheit, wenn sie im Laufe eines Kalenderjahres drei Monate nicht
Uberschreitet und nicht berufsmafig gegen ein Arbeitsentgelt von mehr als 556,00 EUR
ausgeubt wird. Dabei ist aber zu beachten, dass eventuell eine Zusammenrechnung mit
weiteren befristeten Beschaftigungen im Laufe des Kalenderjahres erfolgen muss, wenn
die beurteilte Beschaftigung kirzer ist und weitere, bisher wegen der Befristung
versicherungsfreie Beschaftigungen vorliegen.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

29. Nennen Sie die Voraussetzungen fir die Kurzfristigkeit einer Beschaftigung im Sinne
des § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV.

30. Wann ist von drei Monaten, wann von 70 Arbeitstagen bei der Frage der Kurzfristigkeit
auszugehen?

31.  Welche Rolle spielen die 90 Kalendertage?

32. Nennen Sie wenigstens drei typische Arten der Beschaftigung, die "ihrer Eigenart
nach" zeitlich befristet sind.

33. In welchem Zeitraum darf die Grenze der Kurzfristigkeit nicht Gberschritten werden?

34. Nennen Sie die Zeitpunkte, ab denen Versicherungspflicht eintreten kann, wenn die
Grenzen der Kurzfristigkeit Uberschritten werden.
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2.4.6 Abgrenzung einer geringfiigig entlohnten Beschiftigung von einer kurzfristigen
Beschaftigung

Der Arbeitgeber hat fur geringfugig entlohnte Beschaftigungen aus 15 % des
Arbeitsentgeltes Beitrage zu zahlen. Daneben kann durch die seit 01.01.2013 bestehende
Versicherungspflicht bzw. durch den méglichen Verzicht des Arbeitnehmers auf die bisher
geltende Versicherungsfreiheit wegen Geringfugigkeit (ein solcher ist nur fur die
Rentenversicherung maoglich) auch ein Beitragsanteil des Versicherten fallig werden. Dies
sind derzeit 3,6 % (Differenz zwischen dem Arbeitgeberbeitrag von 15 % und dem aktuellen
Beitragssatz fir 2025 von 18,6 % der Beitragsbemessungsgrundlage). Zur gesetzlichen
Krankenversicherung sind fur geringfugig entlohnte Beschéaftigungen seit dem 01.07.2006
Pauschalbeitrage in Hohe von aktuell 13 % zu zahlen.

Neben den Pauschalbeitragen zur Renten- und Krankenversicherung kommt auch noch eine
pauschale oder individuell auf den Versicherten abgestellte Lohnsteuerzahlung in Betracht.
Hinsichtlich der beitragsrechtlichen Regelungen wird im Ubrigen auf den Studientext
Nummer 3 ,Beitrags- und Meldeverfahren® verwiesen.

Fur in Privathaushalten ausgelbte geringfligige Beschaftigungen hat der Arbeitgeber zur
gesetzlichen Rentenversicherung einen pauschalen Beitragsanteil von 5 % des
Arbeitsentgelts zu zahlen. Auch hier muss der Arbeithnehmer den Differenzbetrag auf den
vollen Beitragssatz von 18,6 %, also zurzeit 13,6 %, als Beitragsanteil zahlen. Der
Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung betragt ebenfalls 5 %, der pauschale Steuersatz
2 %. Im Gegensatz dazu bleibt eine zeitlich befristete Beschaftigung, die
versicherungsfrei ist, beitragsrechtlich vollig unberihrt, denn weder fir Arbeitgeber noch fir
Arbeitnehmer fallt ein Beitragsanteil an. Ein Verzicht auf die Versicherungsfreiheit ist nicht
zulassig.

2.4.6.1 Befristete Beschaftigungen im Anschluss an Dauerbeschaftigungen

Schlief3t sich an eine geringfligig entlohnte (Dauer-)Beschaftigung bei demselben
Arbeitgeber eine auf langstens drei Monate befristete Beschaftigung an, ist von der
widerlegbaren Vermutung auszugehen, dass es sich um die Fortsetzung der bisherigen
(Dauer-)Beschaftigung handelt.

Bei einem Arbeitsentgelt von monatlich mehr als 556,00 EUR fir die kurzfristige
Beschaftigung ist vom Zeitpunkt der Vereinbarung der befristeten Beschaftigung an die
Arbeitsentgeltgrenze Uberschritten. Es tritt Versicherungspflicht ohne die Moglichkeit eines
Befreiungsantrages nach § 6 Absatz 1b SGB VI ein.

Wird die Entgeltgrenze von monatlich 556,00 EUR nicht Uberschritten, liegt eine geringfiigig
entlohnte Beschaftigung vor. Die vereinbarte Befristung ist insoweit nicht beachtlich. Somit
besteht grundsatzlich Versicherungspflicht, aber mit der Méglichkeit eines
Befreiungsantrages. Dies gilt auch fir eine sich wiederum unmittelbar anschlieRende (fur
sich betrachtet) geringfligig entlohnte Beschaftigung.

Von einem durchgehend einheitlich zu beurteilenden Beschaftigungsverhaltnis ist auch
auszugehen, wenn sich eine kurzfristige Beschaftigung an eine nicht geringfiigig entlohnte
Hauptbeschaftigung anschliel3t. Versicherungsfreiheit wegen Vorliegens einer kurzfristigen
Beschaftigung kommt daher bei diesen Konstellationen nur dann in Betracht, wenn es sich
bei den einzelnen Beschaftigungen um véllig voneinander unabhangige
Beschaftigungsverhaltnisse handelt, die sich nach dem Inhalt des Arbeitsvertrages in
wesentlichen Punkten (Arbeitszeit, Aufgabenstellung, Eingliederung in einen anderen
Betriebsteil, Hohe des Arbeitslohns) voneinander unterscheiden oder wenn zwischen dem
Ende der geringfligig entlohnten Beschaftigung und dem Beginn der kurzfristigen
Beschaftigung bei demselben Arbeitgeber ein Zeitraum von mindestens zwei Monaten liegt.
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2.4.6.2 Rahmenarbeitsvertrage

Aulerdem stellt sich bei verschiedenen Beschaftigungen, die nicht wahrend des ganzen
Jahres ausgeubt werden - so insbesondere im Hotel- und Gaststattengewerbe -, die Frage
der Abgrenzung einer zeitlich unbefristeten geringflgig entlohnten Beschaftigung von einer
kurzfristigen Beschaftigung.

Eine kurzfristige Beschaftigung liegt nur dann vor, wenn sie nicht regelmaRig, sondern
gelegentlich ausgeulbt wird.

Hierzu gehdren auch Beschéaftigungen, die z. B. durch eine langstens fur ein Jahr befristete
Rahmenvereinbarung mit Arbeitseinsatzen von maximal 70 Arbeitstagen befristet sind.

Bei Rahmenvereinbarungen mit sich wiederholenden Arbeitseinsatzen Gber mehrere Jahre
liegt eine gelegentliche kurzfristige Beschaftigung nur vor, wenn die einzelnen
Arbeitseinsatze unvorhersehbar, z. B. ohne Abrufbereitschaft, zu unterschiedlichen Anlassen
ohne erkennbaren Rhythmus an maximal 70 Arbeitstagen im Kalenderjahr erfolgen und der
Betrieb des Arbeitgebers nicht strukturell auf den Einsatz solcher Arbeitskrafte ausgerichtet
ist.

Arbeitseinsatze sind dann als von vornherein nicht vorhersehbar anzusehen und folgen
keinem bestimmten Muster oder Rhythmus, wenn sie z. B. in unterschiedlichen Monaten und
bezuglich der Anzahl der jeweiligen Arbeitstage ohne erkennbares Schema stattfinden. Der
Arbeitgeber darf im Ubrigen nicht (iblicherweise regelméRig auf Aushilfskrafte zuriickgreifen
(vergleiche Urteil des Bundessozialgerichts vom 07.05.2014-B 12 R 5/12 R -).

Eine kurzfristige Beschéaftigung liegt daher nicht vor, wenn bei vorausschauender
Betrachtung die Beschaftigungen standig oder regelmaRig wiederholt werden und tber
mehrere Jahre hinweg ausgeubt werden sollen. Die Dauer und der Zeitpunkt der einzelnen
Arbeitseinsatze sind dann im Wesentlichen vorhersehbar, die Beschaftigung damit
regelmafig und nicht kurzfristig.

Beispiel:

Frau Franziska Becker hat mit dem Festzeltbetrieb Xaver Wild vereinbart, in dessen
Bierzelt auf mehreren Volksfesten als Kellnerin zu arbeiten. Sie arbeitet
vereinbarungsgemaf immer nur von Donnerstag bis einschlieRlich Sonntag. Die
Beschaftigung wird jedes Jahr maximal 44 Arbeitstage ausgelbt. Vereinbart wird ein
Festlohn von 600,00 EUR wdchentlich zuzuglich Trinkgelder. Frau Becker arbeitet jeden
Tag acht Stunden. Diese schriftliche Vereinbarung wurde fur die Zeit vom 01.01.2023
bis 31.12.2025 abgeschlossen.

Handelt es sich um eine kurzfristige Beschaftigung?
Loésung:

Durch die Begrenzung der Arbeitszeit auf jahrlich hochstens 44 Arbeitstage (bei
wochentlich vier Arbeitstagen) wird zwar grundséatzlich eine zeitlich befristete
Beschaftigung ausgeubt, die nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB |V geringfigig und
damit nach § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB VI versicherungsfrei sein kdnnte.

Da aber ein Rahmenarbeitsvertrag flir eine Zeitdauer von mehr als einem Jahr vorliegt,
ist von einem Dauerarbeitsverhaltnis auszugehen, sodass sich die Geringfligigkeit nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV beurteilt. Da das fest vereinbarte Arbeitsentgelt die
jeweils im Zeitraum geltende Geringfligigkeitsgrenze Uberschreitet, liegt Geringflgigkeit
nach § 8 Absatz1 Nummer 1 SGB |V nicht vor.

Die Beschaftigung wird damit wahrend der jeweils tatsachlich ausgelbten Zeiten nach §
1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI rentenversicherungspflichtig.
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Wirde in vorstehendem Beispiel der Rahmenarbeitsvertrag zunachst nur fir die Dauer eines
Jahres, also vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 vereinbart werden, ist die in demselben Umfang
wie oben ausgelbte Beschaftigung kurzfristig und bleibt damit versicherungsfrei.

Bei einer - beispielsweisen - Verlangerung des Rahmenarbeitsvertrages am 23.11.2023 Uber
den 31.12.2023 hinaus, tritt vom Zeitpunkt der Vereinbarung der Verlangerung, hier also ab
23.11.2023, Versicherungspflicht ein, weil nun von einer regelmaRigen Beschaftigung
auszugehen ist.

Wird erst nach Ablauf des urspriinglichen Arbeitsvertrages, also nach dem 31.12.2023, ein
neuer Rahmenarbeitsvertrag zu denselben Bedingungen wie vorher geschlossen, ist von
einer regelmaRigen Beschéaftigung auszugehen, wenn zwischen den beiden
Rahmenarbeitsvertragen kein Zeitraum von mindestens zwei Monaten liegt.

Beispiel:

Frau Martha Ermer arbeitet unter denselben Bedingungen wie Frau Becker bei dem
Festwirt Xaver Wild. Nur hat sie zunachst einen Rahmenarbeitsvertrag fir die Zeit vom
01.01.2024 bis 31.12.2024 abgeschlossen. Am 26.01.2025 vereinbart sie mit Herrn Wild
fur die Zeit vom 01.02.2025 bis 31.12.2025 die FortfUhrung der bisherigen
Beschaftigung als Bedienung auf den Volksfesten.

Handelt es sich um eine kurzfristige Beschaftigung?

Losung:

Die Beschaftigung von 44 Arbeitstagen im Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 ist
kurzfristig nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB |V und damit rentenversicherungsfrei
(§ 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB VI).

Da zwischen den beiden Rahmenarbeitsvertragen kein Zeitraum von mindestens zwei
Monaten liegt (Ende erster Rahmenarbeitsvertrag am 31.12.2024 und Beginn weiterer
Rahmenarbeitsvertrag am 01.02.2025), ist im Zusammenhang mit der vorherigen
Beschaftigung bei demselben Arbeitgeber nunmehr ab 01.02.2025 von einer
regelmafigen Beschaftigung auszugehen. Die Folge ist, dass die ab diesem Zeitpunkt
ausgetibte Beschaftigung von Frau Ermer als Dauerbeschaftigung anzusehen und nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV zu beurteilen ist. Da die regelmafige
Arbeitsentgeltgrenze Uberschritten wird, wird die ab 01.02.2025 ausgelbte
Beschaftigung bei dem Festwirt Wild rentenversicherungspflichtig.

Wirde dagegen der neue Rahmenarbeitsvertrag flr Beschaftigungszeiten ab 01.03.2025
oder spater vereinbart, so ist dieser Arbeitsvertrag flir sich allein nach den vorstehend
geschilderten Kriterien zu beurteilen, da zwischen den beiden Rahmenarbeitsvertragen ein
Zeitraum von mindestens zwei Monaten liegt. Die bisher bis 31.12.2024 ausgeibte
Beschaftigung darf dann in die versicherungsrechtliche Wirdigung des neuen
Rahmenarbeitsvertrages nicht einbezogen werden.

Beschaftigt ein Arbeitgeber dagegen einen Arbeithehmer wiederholt, ohne dass ein
Rahmenarbeitsvertrag besteht, liegt grundsatzlich eine regelmaige Beschaftigung so lange
nicht vor, als vom voraussichtlichen Ende des jeweiligen Arbeitseinsatzes aus riickschauend
betrachtet innerhalb eines Kalenderjahres die Zeitgrenze von 70 Arbeitstagen nicht
uberschritten wird.
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Zusammenfassung

» Fur geringflgig entlohnte Beschaftigungen ist vom Arbeitgeber sowohl beim
Vorliegen von Versicherungspflicht als auch bei Versicherungsfreiheit oder Befreiung
von der Versicherungspflicht ein Beitrag zur Rentenversicherung zu leisten. Da bei
kurzfristigen Beschéaftigungen keine Beitragspflicht entstehen kann, stellt sich fur
einige Fallkonstellationen die Frage einer Abgrenzung zwischen beiden
Beschaftigungstypen.

» Schlief3t sich eine kurzfristige Beschaftigung unmittelbar an eine Dauerbeschaftigung
beim gleichen Arbeitgeber an, ist grundsatzlich davon auszugehen, dass es sich um
eine Fortsetzung der vorherigen Beschaftigung handelt und diese
versicherungsrechtlich gleich zu beurteilen ist.

» Es ist nur dann von einer kurzfristigen Beschaftigung im Sinne des § 8 Absatz 1
Nummer 2 SGB IV auszugehen, wenn das zu Grunde liegende
Beschaftigungsverhaltnis arbeitsvertraglich nicht auf Dauer angelegt ist.

» Wird eine derartige Beschéaftigung innerhalb eines Rahmenarbeitsvertrages
ausgeubt, muss der Zeitrahmen dieses Arbeitsvertrages bekannt sein.

» Wird der Rahmenarbeitsvertrag fiir die Dauer von langstens einem Jahr festgelegt,
bleibt es bei der Beurteilung der Beschaftigung im Sinne der Kurzfristigkeit.

» Umfasst dagegen der Rahmenarbeitsvertrag von vornherein einen Zeitraum von
mehr als einem Jahr, ist von Beginn an von einem regelmafigen
Beschaftigungsverhaltnis auszugehen, auch wenn tatsachlich innerhalb eines
Kalenderjahres nur hdchstens, wahrend 70 Arbeitstagen gearbeitet wird. Die
Geringfugigkeit ist dann nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV zu beurteilen.

» Bei einer méglichen Verlangerung eines zunachst auf ein Jahr angelegten
Rahmenarbeitsvertrages ist entweder ab Vereinbarung der Verlangerung oder nach
Ablauf des urspringlichen Zeitraumes zu prifen, ob nunmehr ein regelmafiges
Beschaftigungs-verhaltnis vorliegt. Fir die Vergangenheit verbleibt es bei der
bisherigen Beurteilung.

247 Ausnahmen von der Anwendung der Grundsitze zur Geringfiigigkeit bei
geringfiigig entlohnten Beschaftigungen

Lernziel

» Sie kénnen die Ausnahmen von der Anwendbarkeit der Grundsatze bei geringflgig
entlohnten Beschaftigungen ermitteln und die Griinde hierflr angeben.

Fur Beschaftigungen, die nach den bisher genannten Voraussetzungen als geringfligig
entlohnte Beschaftigungen zu beurteilen sind, besteht die Mdglichkeit, einen Antrag auf
Befreiung von der Versicherungspflicht zu stellen. Diese Mdglichkeit kann aber nicht fir
Beschaftigungsverhaltnisse gelten, die wegen ihrer Besonderheit nur in geringem Umfang
ausgeubt werden bzw. bei denen typischerweise nur geringes Arbeitsentgelt erzielt wird.

Die besonderen versicherungs- und beitragsrechtlichen Regelungen flr geringfiigige
entlohnte Beschaftigungen gelten nicht fir Personen, die
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- im Rahmen betrieblicher Berufsbildung (z. B. Auszubildende, Teilnehmer an dualen
Studiengangen und Praktikanten),

- im Rahmen auf3erbetrieblicher Berufsausbildung (§ 1 Satz 5 SGB VI),

- im Rahmen des Gesetzes zur Férderung von Jugendfreiwilligendiensten,

- im Rahmen des Gesetzes lUber den Bundesfreiwilligendienst,

- als behinderte Menschen in geschutzten Einrichtungen,

- in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Berufsbildungswerken oder ahnlichen
Einrichtungen fur behinderte Menschen, in denen sie fur eine Erwerbstatigkeit befahigt
werden sollen,

- wahrend der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen der Unterstitzten
Beschaftigung nach § 55 SGB IX,

- aufgrund einer stufenweisen Wiedereingliederung in das Erwerbsleben nach § 74 SGB
V bzw. § 44 SGB IX,

- wegen konjunktureller oder saisonaler Kurzarbeit

geringflgig beschéftigt sind.

Aufgrund der jeweiligen Situation wird hier oft nicht in vollem Umfang gearbeitet (werden
kénnen) oder auch nicht ein volles Arbeitsentgelt erzielt. Da dies aber keine Arbeit von
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung flir den jeweils Beschaftigten darstellt, kann die
Befreiung von der Versicherungspflicht wegen Geringfligigkeit insoweit nicht in Betracht
kommen. § 6 Absatz 1b Satz 5 SGB VI schliel3t diese Tatbestande von der
Befreiungsmadglichkeit ausdrucklich aus ("Satz 1 gilt nicht").

Personen, die von der Mdglichkeit einer stufenweisen Wiedereingliederung in eine nicht
geringflgige Beschaftigung Gebrauch machen, sind ebenfalls von der Befreiungsmdglichkeit
wegen Geringflgigkeit ausgenommen. Hier handelt es sich um arbeitsunfahige Versicherte,
die nach arztlicher Feststellung ihre bisherige Beschaftigung teilweise verrichten konnen und
deshalb stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingegliedert werden sollen (§ 74 SGB V
bzw. § 44 SGB IX).

Zusammenfassung

» Beschaftigungen, bei denen wegen ihrer Besonderheit nur geringes Arbeitsentgelt erzielt
werden kann, sind von der Mdglichkeit einen Antrag auf Befreiung von der
Versicherungspflicht zu stellen, ausgenommen. Fir den Versicherten handelt es sich
dabei nicht um eine Beschaftigung von wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. Diese
Versicherten stehen vielmehr, im Rahmen ihrer Moglichkeiten, voll im Erwerbsleben. Eine
geringfugig entlohnte Beschaftigung liegt nicht vor. Zur Frage der Versicherungspflicht
dieser Beschéaftigungen wird auf den Studientext Nummer 2 "Versicherungspflicht"
verwiesen.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

35. Welche Beschaftigungen sind von der Méglichkeit der Versicherungsbefreiung in der
gesetzlichen Rentenversicherung ausgenommen?
Nennen Sie die Griunde hierfar.

36. Nennen Sie wenigstens drei derartige Beschaftigungen.
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2.4.8 Ubergangsregelung aus dem bis 31.12.2012 geltenden Recht

Lernziele

» Sie kdnnen die Voraussetzungen flr die Versicherungsfreiheit geringfligig entlohnter
Beschaftigungen nennen, wenn diese vor dem 01.01.2013 aufgenommen wurden.

» Sie konnen erlautern, wie die Versicherungsfreiheit von geringfiigig entlohnten
Beschaftigungen zu beurteilen ist, die vor dem 01.01.2013 begonnen haben und die Uber
den 31.12.2012 hinaus andauern.

» Sie konnen die Voraussetzungen fir den Verzicht auf die Versicherungsfreiheit wegen
Geringfligigkeit nennen.

» Sie kénnen Wirkung, Beginn und Dauer des Verzichts auf die Versicherungsfreiheit
erlautern.

Durch das Gesetz zu Anderungen im Bereich der geringfiigigen Beschaftigungen wurde die
Beurteilung geringfligig entlohnter Beschaftigungsverhaltnisse mit Wirkung ab 01.01.2013
neu geregelt. Fir die gesetzliche Rentenversicherung wurde eine Ubergangsregelung in

§ 230 Absatz 8 SGB VI geschaffen. Diese Ubergangsregelung gilt fir die Beschaftigungen,
die vor dem 01.01.2013 bereits begonnen hatten und tber den 31.12.2012 hinaus weiterhin
bestehen. Diese Regelung ist zeitlich nicht befristet. Der Bestandsschutz geht erst verloren,
wenn die geringfiigige Beschaftigung aufgeben wird. Soweit nach Ende der Beschaftigung
eine erneute Beschaftigung bei demselben Arbeitgeber aufgenommen wird, gelten die bei
Punkt 2.4.8.2 - ,Verfahren beim Verzicht” dargestellten Grundsatze zur Annahme der
Weitergeltung des Beschaftigungsverhaltnisses.

Wird demnach eine Beschaftigung, die nach dem bis 31.12.2012 geltenden Recht
geringfligig entlohnt und damit versicherungsfrei war, Uber den Stichtag hinaus weiter
ausgelbt, bleibt sie versicherungsfrei. Voraussetzung ist dabei aber, dass das monatliche
Entgelt die Grenze von 400 EUR nicht Uiberschreitet. Bei Uberschreiten dieser Entgeltgrenze,
durch eine Lohnerhéhung oder das Zusammenrechnen mit einer neuen weiteren geringflgig
entlohnten Beschaftigung, findet automatisch die ab 01.01.2013 geltende Rechtslage
Anwendung. Fur die Versicherungsfreiheit ist es aber unschadlich, wenn nach dem
31.12.2012 eine neue geringfligig entlohnte Beschaftigung hinzutritt, das Gesamtentgelt

400 EUR aber nicht Ubersteigt (§ 230 Absatz 8 Satz 1 SGB VI).

Fir die Beurteilung, ob eine geringfligig entlohnte Beschaftigung vorliegt oder z. B. ab wann
nicht mehr, galten und gelten dieselben Grundsatze wie im Recht ab 01.01.2013.
Bestandsschutzregelungen gibt es auch flr Beschaftigungen mit einem regelmafiigen
Arbeitsentgelt von 400,01 EUR bis 450,00 EUR. Dazu wird auf die Ausfihrungen zu Punkt
2.4.4.3 (e) verwiesen.

Durch das Gesetz zur Neuregelung der geringfligigen Beschaftigungsverhaltnisse vom
24.03.1999 wurde mit Wirkung ab 01.04.1999 geringfligig Beschaftigten erstmals die
Moglichkeit eréffnet, unter bestimmten Voraussetzungen auf die Versicherungsfreiheit in der
gesetzlichen Rentenversicherung zu verzichten. Damit kann die latent bestehende
Versicherungspflicht aktiviert werden und es besteht die Mdglichkeit, Beitragszeiten und
Rentenanwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung in vollem Umfang zu
erwerben. Diese Moglichkeit besteht auch nach dem 31.12.2012 weiter bzw. ist ein einmal
erklarter Verzicht auch Gber den 01.01.2013 hinaus nach § 230 Absatz 8 Satz 2 SGB VI
wirksam.
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2.4.8.1 Personenkreis

Arbeitnehmer, die eine Beschaftigung austiben, die aufgrund des Arbeitsentgelts nach § 8
Absatz 1 Nummer 1 SGB IV in der Fassung bis 31.12.2012 geringfiigig und damit auch tber
den 01.01.2013 hinaus rentenversicherungsfrei ware, konnten nach § 5 Absatz 2 Satz 2 in
der Fassung bis 31.12.2012 durch schriftliche Erklarung auf die Versicherungsfreiheit
verzichten. Diese Verzichtserklarung gilt nach § 229 Absatz 5 erster Halbsatz SGB VI auch
Uber den 01.01.2013 hinaus und kann nach § 230 Absatz 8 Satz 2 SGB VI auch weiterhin
erklart werden.

Ein Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht ist bei wirksam erklartem Verzicht
ausgeschlossen, § 6 Absatz 1b SGB VI, § 229 Absatz 5 zweiter Halbsatz SGB VI.

Personen, die nur wegen der zeitlichen Befristung ihrer Beschaftigung nach § 8 Absatz 1
Nummer 2 SGB IV geringfligig beschaftigt sind, waren dagegen von der Moglichkeit des
Verzichts ausgenommen.

2.4.8.2 Verfahren beim Verzicht

Die Erklarung des Verzichts auf die Versicherungsfreiheit flr geringfiigig entlohnte
Beschaftigungen ist nicht fristgebunden und kann jederzeit gegenliber dem Arbeitgeber
abgegeben werden. Ubt der Versicherte mehrere geringfiigige Beschaftigungen aus, die
auch nach der Zusammenrechnung noch geringfligig sind, kann die Verzichtserklarung nur
fur alle Beschaftigungen gemeinsam abgegeben werden. Eine Beschrankung auf einzelne
Beschaftigungen ist nicht moglich.

Die Verzichtserklarung muss schriftlich gegeniiber dem Arbeitgeber erfolgen. Dies dient der
Beweissicherung und gewahrleistet, dass sich eine Option zu Gunsten der
Versicherungspflicht bei mehreren geringfligigen Beschaftigungen auf alle diese
Beschaftigungen auswirkt.

Die durch den erklarten Verzicht entstandene Versicherungsfreiheit bleibt weiterhin
bestehen, solange die Voraussetzungen einer geringflgig entlohnten Beschaftigung nach
§ 8 Absatz 1 Nummer 1 oder § 8a in Verbindung mit § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV in der
bis zum 31.12.2012 geltenden Fassung vorliegen, § 230 Absatz 8 SGB VI.

2.4.8.3 Wirkung des Verzichts

Die Verzichtserklarung wirkt grundsatzlich fur die Zukunft, d. h. Versicherungspflicht tritt dann
mit Wirkung ab dem Tag nach Eingang der Erklarung beim Arbeitgeber ein. Wurde der
Verzicht auf die Versicherungsfreiheit jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der
Beschaftigung erklart, konnte die Versicherungspflicht ab Beginn der Beschaftigung
beginnen.

Die einmal abgegebene Verzichtserklarung ist fur die gesamte weitere Dauer geringflgig
ausgeubter Dauerbeschéaftigungen bindend. Dies gilt auch fir wahrend der Wirkung dieser
Erklarung neu hinzukommende geringflugige Beschaftigungen dieser Art. Die Wirkung der
Befreiungserklarung halt somit bis zum Wegfall der letzten geringfiigigen
Dauerbeschaftigung an. Wird spater erneut eine geringfligige Beschaftigung ausgelibt,
besteht aufgrund der ab 01.01.2013 geltenden Neuregelung fur geringflugig entlohnte
Beschaftigungen Rentenversicherungspflicht mit Befreiungsmaoglichkeit.

Folgt hingegen eine erneute geringflgig entlohnte Beschaftigung bei demselben Arbeitgeber,
ist von der widerlegbaren Vermutung auszugehen, dass es sich immer noch um dieselbe
Beschaftigung handelt, fir die der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit erklart wurde,
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wenn zwischen dem Ende der ersten (gegebenenfalls auch befristeten) Beschaftigung und
dem Beginn der neuen Beschaftigung ein Zeitraum von nicht mehr als zwei Monaten liegt.

In diesem Fall verliert der Verzicht auf die Versicherungsfreiheit nicht seine Wirkung und
muss infolgedessen nicht erneut schriftlich erklart werden. Eine Unterbrechung der
Beschaftigung in diesem Sinne liegt nicht vor, wenn z. B. eine Abmeldung seitens des
Arbeitgebers nur deshalb erfolgte, weil das Arbeitsverhaltnis langer als einen Monat ohne
Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (§ 7 Absatz 3 Satz 1 SGB V).

Nachfolgendes Beispiel soll die Anwendung der Verzichtserklarung verdeutlichen:

Beispiel:

Frau G. ist seit 09.01.2012 in der Gartnerei Griin beschaftigt und erzielt einen
monatlichen Arbeitslohn von 150,00 EUR. Am 09.01.2012 nimmt Frau G. im
Supermarkt eine weitere Beschaftigung auf, die sie gegen ein monatliches
Arbeitsentgelt von 220,00 EUR ausubt. Am Freitag, 20.01.2012, erklart Frau G.
gegenuber der Gartnerei Grin den Verzicht auf die Versicherungsfreiheit und gibt
an, diese Erklarung soll rickwirkend gelten.

Zum 31.03.2012 gibt Frau G. die Beschaftigung in der Gartnerei auf, zum
21.04.2012 beendet sie die Beschaftigung im Supermarkt.

Ab 02.06.2012 nimmt Frau G. in einer Reinigung eine neue Beschaftigung auf. Hier
verdient sie monatlich 400,00 EUR. Gegentber dem Reinigungsunternehmen
verzichtet Frau G. mit Erklarung vom 22.06.2012 auf die Versicherungsfreiheit.

Welche versicherungsrechtlichen Auswirkungen ergeben sich?
Losung:

Die Beschaftigungen in der Gartnerei Grun und beim Supermarkt sind als
geringfligig entlohnte Beschaftigungen versicherungsfrei, da das Arbeitsentgelt
zusammen monatlich nur 370,00 EUR erreicht.

Die Verzichtserklarung wurde am Freitag, den 20.01.2012, und damit innerhalb von
14 Tagen nach Aufnahme der Beschaftigung abgegeben (14 Tage = 10.01.2012 bis
23.01.2012). Sie wirkt fur beide Beschaftigungen riickwirkend zum 09.01.2012.
Damit tritt in beiden Beschaftigungen ab Beginn Rentenversicherungspflicht ein. Zur
Berechnung der Beitrage wird auf den Studientext Nummer 3 “Beitrags- und
Meldewesen*® verwiesen.

Die Verzichtserklarung gilt nach Beendigung der Beschéaftigung in der Gartnerei
zum 31.03.2012 fur die weitere Beschaftigung im Supermarkt bis zum 21.04.2012
weiter. Ab 22.04.2012 verliert die Verzichtserklarung ihre Wirkung.

Die am 02.06.2012 aufgenommene Beschaftigung in der Reinigung ist zunachst
wiederum wegen Geringfligigkeit versicherungsfrei (§ 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV
i.V.m. § 5 Absatz 2 Nummer 1 SGB VI i. d. F. bis 31.12.2012). Da die Erklarung
Uber den Verzicht auf die Versicherungsfreiheit vom 22.06.2012 jedoch spater als
14 Tage nach Beschaftigungsaufnahme (03.06.2012 bis 16.06.2012) abgegeben
worden ist, wirkt sie erst ab dem 23.06.2012, also ab dem Tag nach ihrem Eingang
beim Arbeitgeber. Ab 23.06.2012 tritt damit Versicherungspflicht ein.
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2.4.8.4 Beitragsbemessung

Die Beitragsberechnung sowie die Tragung der Beitragslast auch fiir geringfligig entlohnte
Beschaftigungen ist im Studientext Nummer 3 beschrieben. Der Arbeithehmer muss den
Pauschalbeitrag des Arbeitgebers von derzeit 15 % des Arbeitsentgeltes bis zum jeweils
geltenden Beitragssatz ,aufstocken®. Der Beitrag des Arbeitnehmers betragt beim
derzeitigen Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung in Héhe von 18,6 % also
3,6 % des geringfugigen Arbeitsentgelts.

Far im Privathaushalt ausgeubte Beschaftigungen hat der Arbeithehmer dagegen Beitrage in
Hohe von zurzeit 13,6 % des Arbeitsentgelts zu tragen, weil der pauschale
Arbeitgeberbeitrag hier nur 5 % betragt.

Liegt das geringfugige Arbeitsentgelt unter 175,00 EUR monatlich, muss der
Beitragsberechnung eine Mindestberechnungsgrundlage in Héhe von 175,00 EUR pro
Kalendermonat zu Grunde gelegt werden (§ 163 Absatz 8 SGB VI). Diese
Mindestberechnungsgrundlage ist nicht zu prifen, sofern neben der geringfiigig entlohnten
Beschaftigung eine versicherungspflichtige (Haupt-)Beschaftigung ausgelbt wird oder wenn
Versicherungspflicht bereits aufgrund anderer Tatbestande nach den §§ 1 bis 4 SGB VI
besteht.

Aufgrund des vom Arbeitgeber bereits zu tragenden Pauschalbeitrages von 15 % ist die
Méglichkeit des Verzichtes auf die Versicherungsfreiheit sehr attraktiv; vom Arbeitnehmer ist
ein nur relativ geringer Beitragsanteil zu tragen. Bei einem monatlichen Verdienst von z. B.
200 EUR ware vom Arbeitnehmer aktuell nur ein Aufstockungsbetrag von 7,20 EUR zu
zahlen.

2.4.8.5 Rentenrechtliche Auswirkungen

Durch den Verzicht auf die Versicherungsfreiheit tritt fir die zu Grunde liegenden
Beschaftigungen wieder Versicherungspflicht ein, und zwar mit allen leistungsrechtlichen
Konsequenzen. Dies bedeutet, dass die so entstehenden Pflichtbeitrage ,normale*
Beitragszeiten werden. Diese Beitrage gelten wie andere Pflichtbeitrage

fur die Wartezeit
fur die Erflllung besonderer versicherungsrechtlicher Voraussetzungen, z. B.

o bei der Erflllung der drei Jahre Pflichtbeitrage in den letzten finf Jahren bei
Ansprichen auf Rente wegen Erwerbsminderung,

o fur die innerhalb der letzten zehn Jahre geforderten mindestens acht Jahre
Pflichtbeitrage bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeitarbeit,

o fir die mehr als zehn Jahre Pflichtbeitragszeiten nach dem vollendeten
40. Lebensjahr bei der Altersrente fur Frauen,

o fur die Erfullung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zur
Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation
und Teilhabe behinderter Menschen).

Zur Ermittlung der Zuschlage an Entgeltpunkten und der daraus folgenden Bestimmung der
Wartezeitmonate wird auf die Ausfiihrungen im Studientext Nummer 19 ,Wartezeiten®, zur
Wartezeiterfiillung durch Zuschlagsentgeltpunkte auf die Ausfihrungen im Studientext
Nummer 21 ,Rentenberechnung” verwiesen.
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Aufgrund des geringen Verdienstes spielen die Beitragszeiten aus geringfiigigen
Beschaftigungen fir den Anspruch auf Grundrente keine Rolle.

Abbildung 9: Verzicht auf die Versicherungsfreiheit einer geringfligigen Beschaftigung
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Zusammenfassung

>

Bei Beschaftigungen mit einem monatlichen Entgelt bis 400 EUR, die bereits vor dem
01.01.2013 aufgenommen wurden und weiterhin ausgeulbt werden, bleibt die bisherige
Versicherungsfreiheit und auch die Moglichkeit auf die Versicherungsfreiheit zu verzichten
erhalten. Die Moglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht ist nach § 6

Absatz 1b SGB VI fur die Beschaftigten ausgeschlossen, die auf die Versicherungsfreiheit
verzichtet haben.

Geringfugig entlohnte Beschaftigte haben in Bestandsfallen mit Aufnahme der geringfigig
entlohnten Beschaftigung vor dem 01.01.2013 weiterhin die Moglichkeit, auf die
Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung zu verzichten und damit
Versicherungspflicht zu begriinden.

Der Verzicht ist gegenluber dem Arbeitgeber schriftlich zu erklaren. Er wirkt grundsatzlich
fur die Zukunft, kann bei Abgabe innerhalb von 14 Tagen nach Beschaftigungsaufnahme
aber auch rickwirkend gelten. Die Erklarung ist bindend und kann nicht widerrufen
werden.

Werden mehrere geringfugig entlohnte Beschaftigungen nebeneinander ausgeubt, gilt die
Verzichtserklarung immer fur alle Beschaftigungen gemeinsam.

Die Verzichtserklarung zur Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung
ist nur fur geringfugig entlohnte Beschaftigungen, aber nicht fur kurzfristige
Beschaftigungen zulassig.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

37.
38.

39.

Wer kann auf die Versicherungsfreiheit verzichten?
Ab welchem Zeitpunkt und fiir welche Dauer wirkt die Verzichtserklarung?

Welche versicherungsrechtlichen und leistungsrechtlichen Auswirkungen hat der
Verzicht auf die Versicherungsfreiheit?
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2.49 Geringdfiigig selbstandig Tatige

Lernziel

» Sie konnen erlautern, unter welchen Voraussetzungen eine selbstandig ausgeibte
Tatigkeit geringfligig und daher versicherungsfrei ist.

Die Geringflgigkeit einer selbstandigen Tatigkeit im Sinne des § 2 SGB VI beurteilt sich nach
den gleichen MaRstében wie bei einer Beschaftigung, § 8 Absatz 3 Satz 1 SGB IV. Zu
beachten ist, dass bei der Prifung der Geringfiigigkeit mehrere selbstandige Tatigkeiten
zusammengerechnet werden, nicht aber Beschaftigungen und selbstandige Tatigkeiten.

In der Rentenversicherung ist eine nach § 2 SGB VI versicherungspflichtige selbstandige,
aber im geringfligigen Umfang, ausgetbte Tatigkeit auch Gber den 31.12.2012 hinaus
versicherungsfrei, § 5 Absatz 2 Nummer 2 SGB VI. Eine selbstandige Tatigkeit ist damit
versicherungsfrei, wenn das regelmafige Arbeitseinkommen 556,00 EUR monatlich nicht
Ubersteigt.

Eine Besonderheit galt fir selbstandig Tatige, die bisher versicherungspflichtig waren, weil
ihr Arbeitseinkommen aus einer vor dem 01.01.2013 begonnenen Tatigkeit monatlich
zwischen 400 EUR und 450 EUR lag. Diese waren nach der neuen Rechtslage ab dem
01.01.2013 versicherungsfrei. Nach § 229 Absatz 7 Satz 2 SGB VI blieb die bisherige
Versicherungspflicht bis langstens 31.12.2014 bestehen.

Aufgrund der Anhebung der Geringfiigigkeitsgrenze wirden Selbstandige nach § 2 Satz 1
Nummer 1, 2, 7 und 9 SGB VI, die nach der bis zum 31.12.2012 geltenden Rechtslage nicht
versicherungspflichtig waren, weil sie einen mehr als geringfligig entlohnten Arbeitnehmer
beschéftigten, versicherungspflichtig werden. Die Ubergangsvorschrift des § 229 Absatz 7
Satz 1 SGB VI bestimmt fur diese Selbstandigen, die nunmehr versicherungspflichtig waren,
weil sie einen Arbeitnehmer mit einem Entgelt von tber 400 EUR bis 450 EUR beschéftigen,
dass weiterhin keine Versicherungspflicht fur die selbstandige Tatigkeit entsteht, solange sie
fur ihren beschaftigten Arbeitnehmer regelmafig ein Arbeitsentgelt von mehr als 400,00 EUR
monatlich aufwenden.

2.5 Versicherungsfreiheit ordentlich Studierender wahrend der Ableistung
eines Praktikums

Lernziele

» Sie konnen die Griinde fiir die Rentenversicherungsfreiheit der Studenten wahrend der
Ableistung eines in der Studienordnung oder Prifungsordnung vorgeschriebenen
Praktikums angeben.

» Sie konnen den Begriff des ordentlichen Studiums erlautern.

» Sie kdnnen darlegen, wie ein nicht vorgeschriebenes (freiwilliges) Praktikum
versicherungsrechtlich zu beurteilen ist.

» Sie konnen die versicherungsrechtliche Beurteilung einer sonstigen Beschaftigung der
Studenten aullerhalb eines Praktikums durchfiihren.
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In der gesetzlichen Rentenversicherung sind ordentlich Studierende, die wahrend ihres
Studiums an einer Fachschule oder Hochschule ein Praktikum ableisten, das in ihrer
Studienordnung oder Prifungsordnung vorgeschrieben ist, versicherungsfrei (§ 5 Absatz 3
SGB VI).

2.5.1 Das ordentliche Studium

Der Begriff des ordentlichen Studiums im Recht der Sozialversicherung ist nicht mit dem
schulrechtlichen Inhalt identisch. Im Sozialrecht sind ordentlich Studierende Personen,
deren Zeit und Arbeitskraft ganz oder iiberwiegend durch das Studium in Anspruch
genommen werden. Student im Sinne des § 5 Absatz 3 SGB VI kann deshalb nur sein, wer
an einer Hochschule oder Fachschule immatrikuliert bzw. eingeschrieben ist. Dies sind
Studenten und Fachschiler eines normalen Ausbildungsganges mit entsprechendem
Vollzeitstudium bzw. Vollzeitunterricht.

Keine Studierenden sind demnach Gasthorer, Abendschller, Teilnehmer an einem
Telekolleg, Gymnasiasten in der Kollegstufe, Teilnehmer an Kursen der Volkshochschule.
Wahrend die Hochschulen der wissenschaftlichen Ausbildung dienen, sind Fachschulen
berufsbildende Schulen, die mit ausreichender praktischer Berufserfahrung besucht werden
koénnen.

Zu den Hoch- und Fachschulen zahlen im Wesentlichen

Hochschulen Fachschulen

— Universitaten, — Landwirtschaftliche Fachschulen,
— Technische Hochschulen, — Gartenbaufachschulen,

— Akademien, — Bergmannische Fachschulen,

— Padagogische Hochschulen, — Frauenberufliche Fachschulen,

— Kirchliche Hochschulen, — Sportfachschulen,

— Landwirtschaftliche Hochschulen, — Sozialpadagogische Fachschulen.

— Fachhochschulen,

— Wirtschaftshochschulen,

— Sporthochschulen,

— Hochschulen fiir bildende Kiinste,
— Hohere technische Lehranstalten.

Nicht das Studium an einer der Hoch- oder Fachschulen flihrt zur Versicherungsfreiheit,
sondern das wahrend des Studiums abgeleistete Betriebspraktikum. Dies ist aber nur dann
der Fall, wenn trotz der in dem Betrieb ausgelibten Beschéaftigung der Status des Studenten
noch erhalten bleibt. Und dies trifft nur zu, solange die Immatrikulation an der Hochschule
bzw. die Einschreibung an der Fachschule wahrend des Praktikums fortbesteht.

2.5.2 Das vorgeschriebene Praktikum

Wird der Studierende in einem Betrieb im Rahmen eines in der Studienordnung oder
Prifungsordnung vorgeschriebenen Praktikums beschaftigt, liegt kraft Gesetzes (§ 5 Absatz
3 SGB VI) Versicherungsfreiheit vor. Der Umfang der wochentlichen Arbeitszeit ist ebenso
wie die Hohe des erzielten Arbeitsentgelts, auch wenn dieses oberhalb der
Geringfligigkeitsgrenze liegt, unerheblich. Eine Sonderregelung ist flr den Kreis der
Studierenden deshalb notig, da es sich bei einem vorgeschriebenen Praktikum - anders als
bei einem nicht vorgeschriebenen Praktikum - um eine Berufsausbildung handelt, die
ungeachtet der Regelungen zur Geringfugigkeit ohne die besondere Ausnahmevorschrift des
§ 5 Absatz 3 SGB VI immer der Versicherungspflicht unterliegen wirde.
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Der Studierende, der im Betrieb beschaftigt wird, hat dem Arbeitgeber die Einschreibung an
der Fachschule bzw. die Immatrikulation an der Hochschule, aber auch das fiir diese
Ausbildung zwingend geforderte Praktikum und damit die Voraussetzungen, die zur
Versicherungsfreiheit fihren, nachzuweisen. Zu diesem Nachweis verpflichtet § 280 Absatz
1 SGB |V den Beschéftigten, damit der Arbeitgeber von den zur Durchfiihrung des
Meldeverfahrens erforderlichen Angaben in Kenntnis gesetzt wird.

Beispiel:

Ein Student der Literaturwissenschaften erzielt wahrend eines in der Studienordnung
vorgeschriebenen fachpraktischen Semesters in einem Zeitungsverlag ein monatliches
Arbeitsentgelt von 1.350,00 EUR. Die Arbeitszeit betragt wochentlich ca. 30 Stunden.
Losung:

Es besteht Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 3 SGB VI, weil das Praktikum fir die

Hochschulausbildung zwingend vorgeschrieben ist und wahrend der Dauer des
Studiums absolviert wird.

2.5.3 Das nicht vorgeschriebene Praktikum

Studierende, die ein nicht vorgeschriebenes Praktikum ableisten, unterliegen den Ublichen
Bedingungen der Rentenversicherungspflicht. Versicherungsfreiheit ware hier tber die
Regelungen zur Versicherungsfreiheit bei zeitlich befristeten Beschaftigungen nach § 8
Absatz 1 Nummer 2 SGB |V zu priifen.

Nach § 172 Absatz 3 Satz 2 SGB VI sind fur Studierende, die wahrend der Dauer eines
Studiums als ordentlich Studierende einer Fachschule oder Hochschule ein nicht
vorgeschriebenes Praktikum ableisten und die die Kriterien gem. § 8 Absatz 1 Nummer 1
SGB IV erflllen und rentenversicherungsfrei oder von der Rentenversicherungspflicht
befreite sind, allerdings keine Pauschalbeitrage zu zahlen.

2.5.4 Der Werkstudent

Zu unterscheiden von den im Praktikum beschaftigten Studenten sind diejenigen
Studierenden, die neben dem Studium eine sonstige Beschaftigung austiben (der allgemein
so bezeichnete “Werkstudent”). Werkstudenten sind damit - anders als in den anderen
Versicherungszweigen - wahrend dieser Beschaftigung rentenversicherungsrechtlich
genauso nach § 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI zu beurteilen, wie alle anderen Arbeitnehmer.
Hierzu wird auf den Studientext Nummer 2 “Versicherungspflicht” verwiesen. Sie unterliegen
damit grundsatzlich der Rentenversicherungspflicht. Versicherungsfreiheit kann hierbei nach
§ 5 Absatz 2 Nummer 1 SGB VI nur Uber eine kurzfristige Beschaftigung im Sinne des § 8
Absatz 1 Nummer 2 SGB |V eintreten. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6
Absatz 1b SGB VI ist firr geringfiigig entlohnte Beschaftigungen méglich.

Nach wie vor sollen wahrend eines Studiums also nur Personen rentenversicherungspflichtig
werden, die hauptsachlich als Arbeitnehmer oder Selbstandige erwerbstatig sind. Bei
Studenten wahrend eines in der Studienordnung oder Prifungsordnung vorgeschriebenen
Praktikums trifft dies nicht zu, auch wenn ansonsten die Merkmale fiir eine
rentenversicherungspflichtige Beschaftigung erfullt werden.

2.5.5 Sonderzeiten wahrend des Studiums

Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 5 Absatz 3 SGB VI
besteht wahrend der Dauer des Studiums. Dieses beginnt mit der Immatrikulation und endet
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mit der Exmatrikulation. Da die Immatrikulation auch die Semesterferien umfasst, bleibt
wahrend dieser Zeit der Status des Studenten bestehen.

Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 3 SGB VI liegt jedoch ungeachtet einer noch
bestehenden Immatrikulation nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts fir die Zeit
nach der ersten Abschlusspriifung nicht mehr vor. Personen, die vor Beginn oder nach
Beendigung des Studiums eine berufspraktische Tatigkeit (Vor- oder Nachpraktikum)
ausuben, sind wahrend dieser Zeit versicherungspflichtig, wenn sie als Praktikant in den
Betrieb eingegliedert sind (vergleiche Studientext Nummer 2 "Versicherungspflicht").

Zusammenfassung

» Studenten sind wahrend der Dauer ihres Studiums rentenversicherungsfrei, wenn sie ein
in der Studienordnung oder Prifungsordnung vorgeschriebenes Praktikum ableisten. Die
Hohe des erzielten Entgelts und der Umfang der fiir das Praktikum aufgewendeten
wochentlichen Arbeitszeit spielen hierbei keine Rolle.

» Ein freiwillig abgeleistetes Praktikum flhrt nicht zur Versicherungsfreiheit nach § 5
Absatz 3 SGB VI. Dieses freiwillige Praktikum ist nach den fur Arbeitnehmer allgemein
mafRgebenden Vorschriften zur Versicherungspflicht bzw. zur Versicherungsfreiheit zu
beurteilen.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

40. Nennen Sie die Griinde, warum Studierende wahrend eines in der Studienordnung
bzw. der Prifungsordnung vorgeschriebenen Praktikums rentenversicherungsfrei
bleiben sollen.

41. Erlautern Sie den Begriff des “ordentlich Studierenden” im Sinne der
Rentenversicherung.

42. Nach welchen Grundsatzen wird ein freiwillig abgeleistetes Praktikum
versicherungsrechtlich beurteilt?

43. Wie ist die Beschaftigung eines Studenten, die weder Pflichtpraktikum noch freiwilliges
Praktikum ist, rentenversicherungsrechtlich zu beurteilen?
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2.6 Versicherungsfreiheit der Altersvollrentner nach Erreichen der
Regelaltersgrenze

Lernziele

» Sie kdnnen die Griinde fiir die Versicherungsfreiheit bei Bezug der Vollrente wegen Alters
nach Erreichen der Regelaltersgrenze nennen.

» Sie kénnen Beginn und Umfang der Versicherungsfreiheit beurteilen.

Eines der Sicherungsziele in der gesetzlichen Rentenversicherung ist die Gewahrung der
Altersrente nach Erreichen einer bestimmten Altersgrenze. Damit wird die Lebensarbeitszeit
abgeschlossen. Eine Beitragsleistung ist grundsatzlich nicht mehr erforderlich, auch wenn
der Versicherte noch arbeiten sollte. Ohne den Rentenanspruch zu mindern war bis zum
31.12.2022 vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze eine Erwerbstatigkeit jedoch nur
innerhalb von Hinzuverdienstgrenzen maglich (§ 34 Absatz 2 SGB VI).

Die Regelung ist mit Wirkung zum 31.12.2022 weggefallen. Zu Einzelheiten wird auf den
Studientext Nummer 16 ,Renten wegen Alters“ verwiesen.

Mit dem Flexirentengesetz wurde zum 01.01.2017 fiir die Personen, die eine Vollrente
wegen Alters beziehen, eine Neuregelung getroffen. Wahrend zuvor jeder
Altersvollrentenbezug aus den oben erwahnten Griinden zur Versicherungsfreiheit fihrte, tritt
diese nunmehr erst mit dem Monat nach Erreichen der Regelaltersgrenze ein (§ 5 Absatz 4
Satz 1 Nummer 1 SGB VI). Damit soll ein flexiblerer Ubergang in die Altersrente erleichtert
werden und zusatzlich den Altersrentnern die Moglichkeit geboten werden, auch nach
Beginn einer vorzeitigen Altersrente aufgrund einer Beschaftigung zusatzliche Entgeltpunkte
zu erwerben und damit die Altersrente zu erhéhen.

Aullerdem sieht die seit 01.01.2017 geltende Neuregelung die Mdglichkeit des Verzichts auf
die Versicherungsfreiheit nach Erreichen der Regelaltersgrenze vor (§ 5 Absatz 4 Satz 2
SGB VI). Auch dies dient dazu, neben der Altersrente ausgetbte Beschaftigungen zur
weiteren Erhéhung der Altersrente beitragen zu lassen.

Nicht versicherungsfrei sind Bezieher einer Teilrente wegen Alters, Bezieher einer Vollrente
wegen Alters vor Erreichen der Regelaltersgrenze und Bezieher einer
Erwerbsminderungsrente. Bezieher von Versorgungsbezugen sind wie bisher ab Beginn
dieser Versorgung nach Erreichen der ublichen Altersgrenze versicherungsfrei; § 5 Absatz 4
Satz 1 Nummer 2 SGB VI. Die nachfolgende Abbildung 10 verdeutlicht dies.

2.6.1 Altersrentner

Altersrente wird in der gesetzlichen Rentenversicherung - ggf. mit Abschlagen - friihestens
ab Vollendung des 63. Lebensjahres geleistet, wenn der Versicherte, die fur die jeweilige Art
dieser Rente erforderlichen Voraussetzungen erfullt.
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Abbildung 10: Versicherungsrechtliche Auswirkungen eines Renten-/Versorgungsbezugs
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Fir die einzelnen Altersrenten ist die Erfullung bestimmter Wartezeiten erforderlich (§ 50
Absatz 1 Nummer 1, § 51 Absatz 1, 3 und 4 sowie §§ 243b und 244 Absatz 2 SGB VI).
Aulerdem werden fir alle Altersrenten, die vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt
werden sollen, noch jeweils individuelle Anspruchsvoraussetzungen gepruft. Naheres zu den
Altersrenten und deren Voraussetzungen enthalt der Studientext Nummer 16 "Renten wegen
Alters".

2.6.2 Vollrentner, Teilrentner

Jede der Altersrenten kann in voller Héhe (Vollrente) oder als Teilrente in Anspruch
genommen werden (§ 42 Absatz 1 SGB VI). Die Inanspruchnahme einer Teilrente wegen
Alters kann vom Versicherten frei bestimmt werden.

Beispiel 1:

Ein Versicherter bezieht Altersrente fir schwerbehinderte Menschen nach § 236a SGB VI, er
erreichte die fir ihn maRRgebliche Regelaltersgrenze am 15.06.2025. Die Rente begann am
01.01.2025 und wurde als Vollrente gezahlt. Ab 01.02.2025 nahm der Rentner eine
Beschaftigung auf und verdiente neben der Rente ab 01.01.2025 monatlich 556,00 EUR. Da
ihm die Arbeit gut von der Hand ging, vereinbarte der Rentner mit seinem Arbeitgeber, ab
01.04.2025 in groRerem zeitlichem Umfang mit einem Entgelt von 800,00 EUR zu arbeiten.
Wie war die Versicherungspflicht/Versicherungsfreiheit der Beschaftigung zu beurteilen?
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Losung:

Ab 01.01.2025 war der Versicherte als Bezieher einer Vollrente wegen Alters trotz der
aufgenommenen Beschaftigung weiterhin versicherungspflichtig, da die Regelaltersgrenze
noch nicht erreicht war (§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 SGB VI). Die geringfiigig entlohnte
Beschaftigung im Sinne von § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB |V ist versicherungspflichtig nach
§ 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI, Pflichtbeitrage sind daher vom Arbeithehmer und vom
Arbeitgeber zu zahlen. Die Beitragstragung bestimmt sich nach § 168 Absatz1 Nummer 1b
SGB VI.

Auch ab dem 01.04.2025, ist der Versicherte als Arbeitnehmer nach § 1 Satz 1 Nummer 1
SGB VI weiterhin rentenversicherungspflichtig, da die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht
ist. Er ist gegen Arbeitsentgelt beschaftigt. Die Beitragstragung richtet sich nunmehr in der
mehr als geringfugigen Beschaftigung nach § 168 Absatz 1 Nummer 1d SGB VI, da eine
Beschaftigung mit einem Entgelt im Ubergangsbereich vorliegt.

Ab dem 01.07.2025 besteht mit dem Monatsbeginn nach Erreichen der Regelaltersgrenze
Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 SGB VI. Der Arbeitgeber musste
ab diesem Zeitpunkt den Pauschalbeitrag nach § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI
allein zahlen; vergleiche hierzu Kapitel 4. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt auch eine Berechnung
von Zuschlagen an Entgeltpunkten fir die Altersrente unter Berlicksichtigung der bis
30.06.2025 zuruckgelegten Beschaftigungen.

2.6.3 Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes

Hat ein Versicherter die Regelaltersgrenze erreicht und bezieht eine Altersvollrente,
brauchen ab dem Folgemonat aus dem daneben erzielten Arbeitsentgelt oder
Arbeitseinkommen Pflichtbeitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht geleistet zu
werden. Es besteht Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes (§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1
SGB VI). Hat der Versicherte die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht und arbeitet er
wahrend des vorzeitigen Rentenbezuges weiter, besteht keine Versicherungsfreiheit nach

§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 SGB VI. Der Beschéftigte ist grundsatzlich
versicherungspflichtig und es missen Beitrage entrichtet werden. Fur diese Beitrage, die
sich z. B. aufgrund der Austibung einer geringfligig entlohnten Beschaftigung ergeben
kénnen, werden mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der Regelaltersgrenze und
dann jahrlich zum 01.07. eines Jahres bei der Altersrente Zuschlage an Entgeltpunkten
ermittelt; vergleiche hierzu die Regelung nach § 76d SGB VIi. V. m. § 66 Absatz 3a SGB VI.
Bei der erstmaligen Bertcksichtigung dieser Zuschlage bei Erreichen der Regelaltersgrenze
werden die bis dorthin ermittelbaren Zuschlage berucksichtigt, bei den nachfolgenden
Bertcksichtigungen jeweils zum 01.07. eines Jahres die flr das jeweilige vergangene
Kalenderjahr zu ermittelnden Zuschlagen; siehe hierzu auch das Beispiel 1 im Abschnitt
2.6.2.

Die Versicherungsfreiheit fur die Altersrentner tritt bei Altersvollrentenbezug mit Ablauf des
Monats nach Erreichen der Regelaltersgrenze ein. Es kommt nicht darauf an, zu welchem
Zeitpunkt der Rentenantrag gestellt oder der Rentenbescheid erteilt worden ist. Bezogen

wird die Rente ab dem festgesetzten Rentenbeginn (§ 99 Absatz 1 Satz 1 oder 2 SGB VI).

Dies hat zur Folge, dass bei verspateter Rentenantragstellung oder bei verzdogerter
Bescheiderteilung der Versicherte bei Fortsetzung der Beschéaftigung auch nach Erreichen
der Regelaltersgrenze zunachst weiterhin im Rahmen der §§ 1 ff. SGB VI
rentenversicherungspflichtig bleibt. Diese Ausfihrungen gelten auch fur den Bezieher einer
Versorgung wegen Alters (§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 SGB VI) entsprechend.

Solange eine Beschaftigung oder selbstandige Tatigkeit ausgetbt wird und der Beginn der
Altersrente durch den Rentenbescheid noch nicht festgesetzt ist, ist der Versicherte noch
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nicht Altersrentner. Deshalb muss die Rentenversicherungspflicht ohne Berlicksichtigung der
Altersrente beurteilt werden. Solange das dem Grunde nach versicherungspflichtige
Beschaftigungsverhaltnis oder die entsprechende versicherungspflichtige selbstandige
Tatigkeit bestehen, sind auch die erforderlichen Pflichtbeitrdge zu zahlen.

Erst mit der Bekanntgabe des Rentenbescheides wird festgestellt, welchen Status der
Versicherte nunmehr hat, ob er die Vollrente oder die Teilrente wegen Alters erhalt. Und erst
zu diesem Zeitpunkt kann die Versicherungspflicht riickwirkend zum Rentenbeginn Gberprift
und gegebenenfalls beendet werden.

Wurden Uber den Rentenbeginn bzw. das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus
Pflichtbeitrdge gezahlt und stellt sich heraus, dass Altersvollrente zu zahlen ist, so wurden
diese Pflichtbeitrage riickschauend ab Beginn der Vollrente wegen Alters bzw. ab dem
Monat nach Erreichen der Regelaltersgrenze in der irrtimlichen Annahme der
Versicherungspflicht und somit zu Unrecht (§ 26 Absatz 2 SGB V) gezahlt. Die
Arbeitnehmerbeitrage sind in derartigen Fallen durch die Einzugsstelle zu erstatten (§ 211
Satz 1 Nummer 1 SGB VI). Hierzu wird auf die Studientexte Nummer 8 "Wirksamkeit der
Beitragszahlung" sowie Nummer 9 "Beitragserstattung" verwiesen. Die Arbeitgeberbeitrage
werden nicht erstattet, da der Arbeitgeber trotz der Versicherungsfreiheit des Arbeitnehmers
einen dem der Héhe nach entsprechenden Beitragsanteil nach § 172 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 SGB VI zu zahlen hat (siehe Kapitel 4).

2.6.4 Verzicht auf Versicherungsfreiheit

Nach § 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI kann ein Beschaftigter auf diese Versicherungsfreiheit
verzichten. Wird diese Erklarung wirksam abgegeben, ist der Versicherte auch Gber das
Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus versicherungspflichtig.

Voraussetzungen fir die Erklarung und ihre Wirkung sind:

e Schriftliche Abgabe gegentber dem Arbeitgeber, § 5 Absatz 4 Satz 3 SGB VI,
e Wirkung nur fir die Zukunft (tagegenau);
¢ Bindung an die Erklarung fiir die Dauer der jeweiligen Beschaftigung.

Der Verzicht auf die Versicherungsfreiheit entfaltet seine Wirkung tagegenau aber nur fir die
Zukunft, d. h. die Versicherungspflicht beginnt mit dem Tag, der auf den Tag des Eingangs
der schriftlichen Erklarung beim Arbeitgeber folgt. Es kann durch den Arbeitnehmer ein
spaterer Zeitpunkt bestimmt werden.

Folgt nach dem Ende der Beschaftigung, fur die ein Verzicht erklart wurde, eine weitere
Beschaftigung beim selben Arbeitgeber, ist grundsatzlich davon auszugehen, dass es sich
immer noch um dieselbe Beschaftigung handelt, fir die der Verzicht auf die
Versicherungsfreiheit erklart wurde. Dies gilt, wenn zwischen dem Ende der ersten
(gegebenenfalls auch befristeten) Beschaftigung und dem Beginn der neuen Beschaftigung
ein Zeitraum von nicht mehr als zwei Monaten liegt.

In diesem Fall verliert der Verzicht nicht seine Wirkung und muss auch nicht erneut schriftlich
erklart werden. Von derselben Beschaftigung ist ebenfalls auszugehen, wenn die
Beschaftigung nur deshalb abgemeldet wird, weil das Arbeitsverhaltnis langer als einen
Monat ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortbesteht (vergleiche § 7 Absatz 3 Satz 1 SGB V).

Der Verzicht gilt nur fur die jeweilige versicherungsfreie Beschaftigung, fur die der Verzicht
erklart wird und ist fur die Dauer der Beschaftigung bindend.
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Wurde vor Bezug einer Altersvollrente von der Befreiungsmoglichkeit nach § 6 Absatz 1b
SGB VI Gebrauch gemacht, ist ein Verzicht in derselben Beschaftigung wegen der
Bindungswirkung der Antragsbefreiung nicht mehr moglich. Umgekehrt schlie3t der Verzicht
auf die Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI die Mdglichkeit aus, sich
spater nach § 6 Absatz 1b SGB VI von der Versicherungspflicht befreien zu lassen.

Die Mdglichkeit des Verzichts besteht nur fur ,Beschaftigte“. Fir Personen, die als ,sonstige
Versicherte®, z. B. als nicht erwerbsmafig tatige Pflegepersonen, grundsatzlich die
Voraussetzungen flir den Eintritt der Versicherungspflicht erfiillen wiirden, aufgrund des
Altersvollrentenbezugs und Erreichens der Regelaltersgrenze aber versicherungsfrei sind,
sind damit von der Mdglichkeit dieser Verzichtserklarung ausgeschlossen.

Wirksam auf die Versicherungsfreiheit verzichten kdnnen hingegen selbstandig Tatige, die in
ihrer selbstandigen Tatigkeit versicherungspflichtig sind, § 5 Absatz 4 Satz 4 SGB VI. Die
Erklarung ist dabei gegenliber dem zustandigen Rentenversicherungstrager abzugeben.

2.6.5 Weitergeltung des Rechts bis 31.12.2016

Nach § 5 Absatz 4 Nummer 1 SGB VI in der Fassung bis 31.12.2016 war es ausreichend,
dass eine Altersrente als Vollrente bezogen wird, um in der gleichzeitig ausgelbten
Beschaftigung oder selbstandigen Tatigkeit versicherungsfrei kraft Gesetzes zu werden.

Die Ubergangsregelung des § 230 Absatz 9 SGB VI halt diese bisherige
Versicherungsfreiheit fur Personen, die eine vorzeitige Altersvollrente beziehen aufrecht. Sie
bleiben in ihrer ausgelibten Beschaftigung oder selbstandigen Tatigkeit weiterhin
versicherungsfrei, wenn sie am 31.12.2016 wegen des Bezuges einer Altersrente als
Vollrente in dieser versicherungsfrei waren. Der Pauschalbeitrag ist vom Arbeitgeber
weiterhin zu zahlen. § 276a SGB VI verweist hierzu auf § 172 Absatz 1 SGB VI.

Die Altersrentner erhalten jedoch nach § 230 Absatz 9 Satze 2 und 3 SGB VI die
Moglichkeit, sich fur die Versicherungspflicht zu entscheiden. Das Verfahren fur die
Verzichtserklarung entspricht der Regelung bei den versicherungsfreien Altersvollrentnern
nach Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI.

Die Versicherungsfreiheit flir eine Beschaftigung oder selbstandige Tatigkeit endet dann,
wenn eine Altersvollrente nur noch als Teilrente bezogen wird oder sich das aus der
Beschaftigung oder der selbstandigen Tatigkeit erzielte Arbeitsentgelt bzw.
Arbeitseinkommen auf mehr als 450,00 EUR bzw. ab 01.10.2022 bis 31.12.2022 auf mehr
als 450,00 EUR monatlich erhéht, aber weiterhin Anspruch auf eine Altersvollrente besteht.

Zusammenfassung

» Der Altersvollrentner hat spatestens nach Erreichen der Regelaltersgrenze das
Sicherungsziel erreicht, so dass eine weitere Beitragsleistung nicht mehr grundsatzlich far
erforderlich gehalten wird. Deshalb bleibt eine weiter ausgetbte Beschaftigung
versicherungsfrei. Wird nur eine Teilrente wegen Alters bezogen, liegt wahrend einer
Beschaftigung oder versicherten Tatigkeit Rentenversicherungspflicht im Rahmen der
§§ 1 ff. SGB VI vor.

» Auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze kann der Versicherte jedoch weiterhin
versicherungspflichtig bleiben, indem ein Verzicht auf die Versicherungsfreiheit erklart
wird. Damit kann durch den Erwerb von Zuschlagsentgeltpunkten die Altersrente erhoht
werden.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?




Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 74/106

» Werden wahrend des Bezuges einer Teilrente wegen Alters Beitrage gezahlt, erhoht sich
die danach - erneut - zu leistende Vollrente wegen Alters aus diesen Beitragen um einen
Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten. Dies gilt auch fur die Beitrage, die wahrend des
Bezuges einer Rente wegen Alters als Vollrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze
gezahlt werden.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG
44. Welches sind die Griinde fiir die Rentenversicherungsfreiheit von Altersvollrentnern?

45. Gilt diese Versicherungsfreiheit fur alle Altersvollrentner oder nur fir Vollrentner nach
Erreichen der Regelaltersgrenze?

2.7 Versicherungsfreiheit von Versorgungsbeziehern

Lernziel

» Sie konnen die Versicherungsfreiheit bei Personen, die eine Versorgung beziehen,
darstellen.

Nach § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 SGB VI sind Personen versicherungsfrei, die nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen
Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung
eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen oder die die in der
Gemeinschaft tbliche Versorgung im Alter erhalten.

Wahrend § 5 Absatz 1 SGB VI die Versicherungsfreiheit der aktiven Beamten und der
aufgrund bestehender Versorgungsanwartschaften vergleichbaren Personen regelt, ist in § 5
Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 SGB VI beschrieben, welche Gruppe bei bereits bezogenen
Versorgungsleistungen versicherungsfrei ist und welche Voraussetzungen hierfir erflllt sein
mussen. Bei ausgeubten Beschaftigungen oder Tatigkeiten ist eine Sicherung in der
gesetzlichen Rentenversicherung nicht (mehr) notwendig, da das Sicherungsziel - namlich
die Gewahrung von Geldleistungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Alter - bereits
anderweitig erreicht ist.

Die Vorschrift umfasst unterschiedliche Personenkreise. Es fiihrt auch nicht jeder
Versorgungsbezug zur Versicherungsfreiheit, sondern nur die Gewahrung von Versorgung
nach Erreichen einer Altersgrenze. Damit ist auch dem Grunde nach der Gleichklang mit den
Beziehern von Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung hergestellt; auch hier
fuhrt nur der Bezug einer Altersvollrente - nach Ablauf des Monats des Erreichens der
Regelaltersgrenze - zur Versicherungsfreiheit (siehe dazu die Ausfiihrungen in Abschnitt
2.6), nicht aber die Gewahrung einer Rente wegen Erwerbsminderung. Wegen der
unterschiedlichen Auswirkungen der Renten- bzw. Versorgungsbezige wird auf Abbildung
10 (Abschnitt 2.6) verwiesen.

2.7.1 Personenkreis

In den Kreis der versicherungsfreien Versorgungsbezieher fallen zunachst grundsatzlich
Bezieher einer Versorgung
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- nach beamtenrechtlichen Vorschriften; das sind Personen, die wahrend ihrer aktiven
Dienstzeit unter § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI fallen,

- nach beamtenrechtlichen Grundsatzen; das sind Personen, die in der Regel wahrend
ihrer aktiven Beschaftigung unter § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI fallen,

- nach entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen; das sind Personen, die wahrend
ihrer aktiven Beschaftigung unter § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 1. Alternative, SGB VI
fallen,

- nach den Regelungen einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung; das sind
Personen, die von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI
befreit wurden, vergleiche dazu Abschnitt 3.1.1,

- von einer Gemeinschaft, geistlichen Genossenschaft usw., also Personen, die unter § 5
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 2. Alternative, SGB VI fallen, solange sie noch keine
einschlagige Versorgung beziehen.

Quantitativ werden von der Vorschrift insbesondere Ruhestandsbeamte erfasst. Sie durfen
die bei der Versetzung in den Ruhestand zustehende Amtsbezeichnung mit dem Zusatz
"a. D." (,aulRer Dienst“) weiterfiihren. Aber auch die anderen in § 5 Absatz 1 SGB VI
genannten Personen fallen unter die Rechtsform, wenn sie aus dem aktiven Dienst
ausscheiden und Versorgungsbeziige erhalten. Exemplarisch seien genannt:

- Kirchenbeamte im Ruhestand,

- Dienstordnungsangestellte der Sozialversicherungstrager, die eine entsprechende
Versorgung erhalten,

- Ordensangehorige nach Beendigung ihrer aktiven Dienstleistung fiir die Gemeinschaft.

Neben der Zugehorigkeit zu einem bestimmten Personenkreis missen auch bezlglich des
Versorgungsbezuges bestimmte Bedingungen erflllt sein, damit Versicherungsfreiheit
eintreten kann.

2.7.2 Versorgungsbezug

Versicherungsfreiheit wird nur durch eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze
ausgeldst. Der Bezug einer Versorgung vor Erreichen einer Altersgrenze - z. B. wegen
Dienstunfahigkeit - fihrt dagegen nicht zur Versicherungsfreiheit. Es ist keine feste
Altersgrenze festgeschrieben worden; vielmehr ist von "einer" Altersgrenze die Rede. Diese
Altersgrenze ergibt sich aus der fir den jeweiligen Personenkreis anzuwendenden
Versorgungsregelung, z. B. aus dem Beamtenversorgungsgesetz, dem Soldatengesetz, den
Dienstordnungen der Sozialversicherungstrager, den Satzungen berufsstandischer
Versorgungseinrichtungen (siehe dazu Abschnitt 3.1) und den Regelungen nach
beamtenrechtlichen Grundsatzen im Arbeitsvertrag. Bei satzungsmafigen Mitgliedern
geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehdérigen ahnlicher Gemeinschaften ist
wiederum die gemeinschaftsiibliche Altersversorgung und die danach bestimmte
Altersgrenze malgeblich. Auszugehen ist nicht von der "Regelaltersgrenze" oder
"allgemeinen Altersgrenze", sondern von der individuell mdglichen und in Anspruch
genommenen Altersgrenze. Dies kann bei Beamten oder Berufssoldaten je nach
Laufbahngruppe auch das 60., das 64. Lebensjahr oder in Sonderfallen, z. B. bei Offizieren
der Luftwaffe sowie bei strukturbedingter Zurruhesetzung, z. B. bei der Bundeswehr, Post
und Bahn, ein wesentlich friiheres Lebensjahr sein.

Beispiel 1:

Emil E., geboren am 02.08.1966, Hauptfeldwebel der Bundeswehr, trat ab 01.09.2021
wegen Vollendung des 55. Lebensjahres in den Ruhestand. Emils Schwager, Fritz F.,
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geboren am 20.05.1970, Verwaltungsamtsrat in der Bundeswehrverwaltung, wurde
ebenfalls ab 01.09.2021 in den Ruhestand versetzt, allerdings wegen Dienstunfahigkeit.

Liegt fur die genannten Personen Versicherungsfreiheit vor?

Losung:

Bis 31.08.2021 waren sowohl Emil E. als auch Fritz F. versicherungsfrei nach

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI. Emil E. ist ab 01.09.2021 versicherungsfrei nach
§ 5 Absatz 4 Nummer 2 SGB VI, da ab diesem Zeitpunkt ,nach Erreichen einer
Altersgrenze” eine Versorgung bezogen wird. Fritz F. ist ab 01.09.2021 nicht
versicherungsfrei, da die Versorgungsbezuge nicht nach Erreichen einer Altersgrenze,
sondern wegen Dienstunfahigkeit gewahrt werden.

In beiden Fallen wirkt sich die Versicherungsfreiheit bzw. das Nichtbestehen von
Versicherungsfrei aber erst konkret aus, wenn Sachverhalte vorliegen, bei denen es
grundsatzlich zum Eintritt von Versicherungspflicht kommen wiirde, z. B. bei Aufnahme
einer Beschaftigung oder bei der Wahrnehmung von Pflegetatigkeiten.

Versorgungsbezuge wegen Dienstunfahigkeit oder Hinterbliebenenversorgungsbezuge
bewirken keine Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung. Wie alle
anderen Arbeitnehmer unterliegen Personen, die wahrend eines solchen
Versorgungsbezuges beschéftigt sind, der Versicherungspflicht, es sei denn, aus anderen
Grinden liegt Versicherungsfreiheit vor. Auch das nach dem Altersgeldgesetz des Bundes
und einigen vergleichbaren landesrechtlichen Regelungen (in Baden-Wirttemberg, Bremen,
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen, Sachsen und Schleswig-
Holstein) mdgliche Altersgeld fur freiwillig aus dem Dienst ausgeschiedene Beamte und
Richter auf Lebenszeit oder Berufssoldaten (als Alternative zu der ansonsten
durchzufuhrenden Nachversicherung) ist keine Versorgung nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsatzen im Sinne des § 5 Absatz 4 Nummer 2 SGB VI, deren Bezug
Rentenversicherungsfreiheit begriindet. Aufgrund dessen ist der Eintritt von
Rentenversicherungspflicht als Arbeitnehmer bei Aufnahme bzw. Ausiibung einer
entgeltlichen Beschaftigung neben dem Altersgeldbezug nicht ausgeschlossen. Das
Vorliegen von Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Nummer 1 oder 3 SGB VI bei
Erfillung der jeweiligen Voraussetzungen bleibt hiervon unberihrt.

Erreichen Bezieher einer Versorgung wegen Dienstunfahigkeit eine fur sie einschlagige
Altersgrenze, so besteht von dem Zeitpunkt an Versicherungsfreiheit, von dem an die
Versorgung nach Erreichen der Altersgrenze ohne Abschldge gewahrt wird oder gewahrt
werden konnte.

Beispiel 2:

Gustav G., geboren am 20.11.1957, erhalt seit 01.01.2019 Versorgungsbeziige wegen
Dienstunfahigkeit in entsprechender Anwendung beamtenrechtlicher Grundsatze. Nach
diesen Grundsatzen kdnnte Gustav G. seit dem 01.12.2021 eine Altersversorgung ohne
Abschlage erhalten. Eine férmliche Gewahrung von Altersruhegehalt erfolgt aber nicht.

Ab welchem Zeitpunkt besteht flir eine wahrend des Versorgungsbezuges ausgelbte
Beschaftigung Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung?
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Losung:

Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 SGB VI besteht seit dem
01.12.2021. Von diesem Zeitpunkt an kdnnte Gustav G. eine Versorgung wegen
Erreichens einer Altersgrenze ohne Abschlage gewahrt werden, Dass eine férmliche
Umwandlung seiner Versorgung wegen Dienstunfahigkeit in eine Altersversorgung
tatsachlich nicht erfolgt ist, ist insoweit unerheblich.

2.7.3 \Verzicht auf Versicherungsfreiheit

Nach § 5 Absatz 4 Satz 2 SGB VI kann ein Beschaftigter (und ggf. auch ein selbstandig
Tatiger) auf die Versicherungsfreiheit als Altersversorgungsbezieher verzichten. Wird diese
Erklarung wirksam abgegeben, ist der Versicherte unter den Ublichen Bedingungen, also
z. B. bei einer Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt, versicherungspflichtig bzw. bleibt eine
Versicherungspflicht Uber den Beginn der Altersversorgung hinaus versicherungspflichtig.

Im Einzelnen wird auf die Ausfihrungen im Abschnitt 2.6.4 verwiesen, die hier entsprechend
anzuwenden sind.

Zusammenfassung

» Die in § 5 Absatz 1 SGB VI genannten Personen - Beamte und beamtenahnliche
Arbeitnehmer, Ordensangehdrige - sind bei Ausiibung einer Beschaftigung/Téatigkeit
versicherungsfrei in der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn sie Versorgungsbeziige
erhalten. Die Versorgung muss nach Erreichen einer Altersgrenze gezahlt werden und
sich nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen oder entsprechenden
kirchenrechtlichen oder ordenstiblichen Regelungen richten. Die mal3gebliche
Altersgrenze richtet sich dabei nach den individuellen Gegebenheiten, also nach den im
Einzelfall einschlagigen Vorschriften, Vereinbarungen, Regelungen, usw. Auf den
Prozentsatz der ruhegehaltfahigen Dienstbeziige, der in die Berechnung der
Versorgungsbezlge eingeht, kommt es nicht an. Versicherungsfreiheit besteht nach den
gleichen Voraussetzungen auch fiir Bezieher von Altersversorgungen aus einer
berufsstandischen Versorgungseinrichtung.

» Auch nach Beginn des Altersversorgungsbezugs kann der Versicherte jedoch (weiterhin)
versicherungspflichtig bleiben (oder werden), indem ein Verzicht auf die
Versicherungsfreiheit erklart wird.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

46. Nennen Sie den Grund fir die Versicherungsfreiheit von Personen, die
Versorgungsleistungen beziehen.

47. Von der Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Nummer 2 SGB VI sind die sich im
Ruhestand befindlichen Personengruppen des § 5 Absatz 1 SGB VI betroffen.
Welcher Personenkreis ist zusatzlich benannt?

48. Welche Anforderungen werden an den Versorgungsbezug gestellt?
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2.8 Versicherungsfreiheit von Nichtversicherten nach Erreichen der
Regelaltersgrenze

Lernziele

» Sie kdnnen beschreiben, unter welchen Voraussetzungen Personen nach Erreichen der
Altersgrenze versicherungsfrei sind, obwohl sie keine Altersrente beziehen.

> Sie kénnen die Griinde fiir die Ubergangsregelungen zur Versicherungsfreiheit angeben.

Personen, die bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht rentenversichert waren, haben
sich in der Regel eine andere Alterssicherung aufgebaut. Nehmen diese Personen nach
Erreichen dieser Altersgrenze eine Beschaftigung oder Tatigkeit auf, bleiben sie
versicherungsfrei (§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 SGB VI).

Bei der Beurteilung der Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 SGB VI ist
daher zuerst die fir den Versicherten maf3gebliche Regelaltersgrenze nach §§ 35, 235 SGB
VI zu bestimmen.

Beispiel 1:

Der selbstandige Kaufmann Nathan Vital hat mit Wirkung zum 31.07.2025 seinen Betrieb
dem Sohn Ubergeben. Er selbst nimmt ab 01.08.2025 eine Beschéaftigung gegen
Arbeitsentgelt als kaufmannischer Angestellter auf. Bisher war er noch nie in der der
gesetzlichen Rentenversicherung versichert. Die Regelaltersgrenze hat er am 14.07.2025
erreicht.

Besteht Versicherungsfreiheit?
Losung:
Ab 01.08.2025 wird zwar eine dem Grunde nach rentenversicherungspflichtige

Beschaftigung (§ 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI) ausgeiibt. Nathan Vital bleibt jedoch
versicherungsfrei, weil er erstmals nach Erreichen der Regelaltersgrenze beschaftigt wird.

Beispiel 2:

Sachverhalt grundsatzlich wie Beispiel 1. Die Betriebslibergabe erfolgte aber bereits zum
01.08.2023 und Nathan Vital hat die Beschaftigung bereits am 01.08.2023 aufgenommen.

Losung:
Nathan Vital wird wahrend der Dauer der Beschaftigung versicherungspflichtig, weil die

Beschaftigung bereits vor dem Erreichen der fur ihn mafligeblichen Regelaltersgrenze
(14.07.2025) aufgenommen wurde.
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Beispiel 3:

Sachverhalt wie Beispiel 1. Nathan Vital zahlt jedoch seit 01.01.2018 regelmaRig
freiwillige Beitrage zur Rentenversicherung. Die Beschaftigungsaufnahme erfolgt zum
01.09.2022.

Losung:

Die Voraussetzungen flr die Zahlung freiwilliger Beitrage sind erflllt (§ 7 Absatz 1
SGB VI). Die Beitrage sind damit wirksam. Mit diesen Beitragen hat Nathan Vital die
Versicherung ebenfalls bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze begonnen.

Mit Beschaftigungsbeginn besteht damit Rentenversicherungspflicht. Als
Voraussetzung fir die Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 SGB
VI ist gefordert, dass der Versicherte vor Erreichen der Regelaltersgrenze nicht
versichert war. Dies trifft hier jedoch nicht zu. Eine Versicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung hat bereits bestanden, wobei unerheblich ist, ob es sich dabei um
eine Pflicht- oder um eine freiwillige Versicherung handelte.

Hat der Versicherte vor Erreichen der Regelaltersgrenze bereits Beitrage zur
Rentenversicherung geleistet, liel3 er sich diese aber nach Erreichen der Regelaltersgrenze
erstatten (§ 210 SGB VI), wird er bei spaterem Beschaftigungsbeginn ebenfalls
versicherungsfrei (§ 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 SGB VI). Die Altersgrenze fir eine
Beitragserstattung nach § 210 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI wurde ebenfalls im Zuge der
Anhebung der Regelaltersgrenze durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz auf das
67. Lebensjahr angepasst.

Durch die Beitragserstattung ist das bisherige Versicherungsverhaltnis aufgel6st (§ 210
Absatz 6 Satz 2 SGB VI). Damit existieren aus der Zeit vor der Erstattung keine Beitrage
mehr (vergleiche Studientext Nummer 9 "Beitragserstattung"). Der Versicherte kann sich
nach Erreichen der Regelaltersgrenze die Beitrage erstatten lassen, wenn er bis zur
Vollendung dieses Lebensalters die allgemeine Wartezeit nicht erfullt hat (§ 210 Absatz 1
Nummer 2 SGB VI).

Beispiel 4:

Der Versicherte Leo Kaiser, geboren am 14.03.1955, hat Pflicht- und freiwillige Beitrage bis
zum 31.08.2020 im Umfang von insgesamt 46 Kalendermonaten zurtickgelegt. Am
10.01.2025 werden ihm auf Antrag die Beitrage nach § 210 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI
erstattet. Kaiser nimmt ab 01.07.2025 eine Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt auf.

Liegt Versicherungsfreiheit vor?
Losung:

Aufgrund der Beitragserstattung ist das bisherige Versicherungsverhaltnis nicht mehr
vorhanden. MaRgebliche Regelaltersgrenze ist fiir ihn das 65. Lebensjahr und 9 Monate,
da er nach dem 01.01.1947 geboren ist, § 5 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3i. V. m. §§ 35, 235
Absatz 2 Satz 2 SGB VI. Die Beitragserstattung wurde nach Erreichen der
Regelaltersgrenze (Regelaltersgrenze am 13.12.2021 erreicht), namlich am 10.01.2025,
durchgefihrt. Die am 01.07.2025 aufgenommene Beschaftigung bleibt damit
versicherungsfrei.
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Verzicht auf Versicherungsfreiheit

Der Eintritt von Versicherungsfreiheit kann aber auch verhindert werden. Nach § 5 Absatz 4
Satz 2 SGB VI kann ein Beschéftigter (und ggf. auch ein selbstandig Tatiger) auf die
Versicherungsfreiheit durch Abgabe einer Erklarung verzichten. Wird diese Erklarung
wirksam abgegeben, ist der Versicherte unter den Ublichen Bedingungen
versicherungspflichtig.

Im Einzelnen wird auf die Ausfliihrungen im Abschnitt 2.6.4 verwiesen, die hier entsprechend
anzuwenden sind.

Zusammenfassung

» Personen, die bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht angehdrt oder nicht ausreichend Beitrage zu diesem System
gezahlt haben, um spatestens bei Erflllung dieses Lebensalters eine Rente zu erhalten,
sind regelmaRig fur den Fall des Alters anderweitig abgesichert. Eine Beitragsleistung
nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze ist flir die genannten Personen wenig sinnvoll,
weil die mogliche allgemeine Wartezeit erst sehr spat erfillt werden kénnte und zudem
eine aulerst geringe Rente zu zahlen ware. Aus diesem Grunde bleiben sie bei einer
Beschaftigungsaufnahme grundsatzlich versicherungsfrei.

» Auf die Versicherungsfreiheit kann aber durch Abgabe einer Erklarung verzichtet werden.
Damit besteht dann die Mdglichkeit, auch jenseits der Regelaltersgrenze noch
Anwartschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwerben.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

49. Erlautern Sie, warum Versicherte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, bei
erstmaliger Aufnahme einer Beschaftigung versicherungsfrei bleiben.

50. Unter welchen Voraussetzungen bleibt der Versicherte bei Aufnahme einer
Beschaftigung nach Erreichen der Regelaltersgrenze versicherungsfrei, wenn er vorher
bereits versichert war?
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2.9 Ubergangsvorschriften zur Versicherungsfreiheit

Die Vorschriften Uber die Versicherungspflicht, die Versicherungsfreiheit sowie Uber die
Befreiung von der Versicherungspflicht wurden durch das RRG 1992 im Vergleich zu der bis
31.12.1991 bestehenden Rechtslage zum Teil einschneidend geandert. Durch das
Rentenreformgesetz 1999 (RRG 1999) ergaben sich Anderungen bezliglich der
Versicherungsfreiheit fur Studierende. Auch im Zusammenhang mit den Neuregelungen im
Bereich der geringfiigigen Beschaftigung ab 01.01.2013 sind vom Gesetzgeber
Ubergangsvorschriften in das Sozialgesetzbuch aufgenommen worden.

Die aufgrund der diversen Rechtsanderungen erforderlich gewordenen
Ubergangsregelungen sind im Fiinften Kapitel des SGB VI, "Sonderregelungen”, enthalten.
Fur die Versicherungsfreiheit ist dort § 230 SGB VI malgeblich. Von einer eingehenden
Darstellung der betroffenen Personenkreise ist im vorliegenden Studientext grundsatzlich
abgesehen worden, da die entsprechenden Regelungen nicht in der Lehrabschnittsammlung
Il enthalten sind. Soweit Ubergangsregelungen im Zusammenhang mit erst nach dem
31.12.1991 vorgenommenen Gesetzesanderungen vorgenommen wurden, sind diese in den
jeweiligen Kapiteln erlautert worden. Hinsichtlich der Sonderregelungen wegen der
Rechtsanderungen bei den geringfligig entlohnten Beschaftigungen wird auf die
Ausfihrungen im Abschnitt 2.4.8, hinsichtlich der sich durch das Flexirentengesetz
ergebenden Anderungen bei der Versicherungsfreiheit der Altersvollrentner wird auf die
Ausflihrungen im Abschnitt 2.6.5 verwiesen.

Als Grundsatz kann festgestellt werden, dass Ubergangsbestimmungen in der Regel
vorsehen, dass der am 31.12.1991 bzw. der jeweilige vor einer spateren Rechtséanderung
bestehende Rechtszustand Uber diese Zeitpunkte hinaus fortbestehen bleibt und damit
grundsatzlich keine Eingriffe in bestehende versicherungsrechtliche Status vorgenommen
werden. Fur den Versicherten besteht aber meist die Mdglichkeit, die jeweils neue
Rechtslage auf den bei ihm vorliegenden Sachverhalt wirken zu lassen.

2. Welche Personengruppen kommen fiir die Versicherungsfreiheit in Frage?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 82/106

3. Welche Personengruppen konnen sich von der
Versicherungspflicht befreien lassen?

Lernziele

» Sie kdnnen den Personenkreis derjenigen, die von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden kdnnen, ermitteln.

» Sie kdnnen ermitteln, welcher Rentenversicherungstrager fiir die Entscheidung tiber den
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht zustandig ist.

» Sie konnen Beginn und Ende der Befreiung festlegen und beurteilen, auf welche
Beschaftigungen und Tatigkeiten sich die Befreiung erstreckt.

> Sie kénnen darstellen, welche Ubergangsvorschriften beziiglich der Befreiung von der
Versicherungspflicht zu beachten sind.

Nicht kraft Gesetzes, wie im Falle der Versicherungsfreiheit nach § 5 SGB VI, sondern nur
auf ausdricklichen Antrag hin, erfolgt die Freistellung von der Versicherungspflicht flr
bestimmte Personenkreise. Es steht im Belieben der Antragsberechtigten, ob eine Befreiung
von der Versicherungspflicht erfolgen soll oder nicht, wenn eine versicherungspflichtige
Beschaftigung oder Tatigkeit ausgeubt wird. Grundsatzlich gilt, dass die Versicherungspflicht
zunachst fortbesteht, solange Uber den Antrag nicht entschieden und die Befreiung nicht
ausgesprochen wurde. Bei Antragen auf Befreiung von der Versicherungspflicht wegen der
Auslibung einer geringfligig entlohnten Beschaftigung gilt - was innerhalb des
Sozialversicherungsrechts ein Novum darstellt - die Befreiung als erteilt, wenn die fur die
Entscheidung zustandige Einzugsstelle dem Antrag nicht innerhalb eines Monats nach
Eingang einer entsprechenden Meldung des Arbeitgebers widerspricht.

§ 6 SGB VI - dort ist die Befreiung von der Versicherungspflicht grundsatzlich geregelt - gibt
somit einen gewissen Spielraum bezliglich der Gestaltung der Versicherungsbiografie.

Nachdem es nicht nur auf die Zugehorigkeit zu einem bestimmten Personenkreis, sondern
auch auf einen Antrag ankommt, enthalt § 6 SGB VI diesbeziigliche Regelungen, ebenso wie
Uber die Zustandigkeit sowie Uber den Beginn der Versicherungsbefreiung. Der Inhalt der
Vorschrift ist nachfolgender Abbildung 11 zu entnehmen.
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Abbildung 11: Inhalt des § 6 SGB VI
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3.1 Berechtigter Personenkreis

In § 6 Absatz 1, Absatz 1a und Absatz 1b SGB VI ist aufgefuhrt, fir welche Gruppen eine
Befreiung von der Versicherungspflicht maglich ist. Grob lassen sich hiernach folgende
unterschiedliche Personenkreise bestimmen:

- Mitglieder berufsstandischer Versorgungseinrichtungen

- Lehrer und Erzieher an nichtéffentlichen Schulen

- Nichtdeutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe

- Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben nach achtzehnjahriger Pflichtbeitragszeit
- Selbstandige mit einem Auftraggeber

- Personen, die eine geringfligig entlohnte Beschaftigung ausiiben (,Minijobber*)
Daneben sind flir weitere Personengruppen in den Sonderregelungen im 5. Kapitel des
SGB VI Befreiungsmoglichkeiten vorgesehen, zum Beispiel fir bis 31.12.1991
versicherungspflichtige Mitglieder des Vorstands einer Aktiengesellschaft.
Entsprechend des Inhalts der Lehrabschnittsammlung fir die Ausbildung der
Sozialversicherungsfachangestellten werden in diesem Studientext nur die

Befreiungsmaoglichkeiten fur die Personenkreise

- Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben nach achtzehnjahriger
Pflichtbeitragszeit,

- Selbstiandige mit einem Auftraggeber und
- Personen, die eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung ausiiben (,,Minijobber*)

naher erlautert.

3.1.1 Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben nach achtzehnjahriger
Pflichtbeitragszeit

Die eingeraumte Befreiungsmoglichkeit fur Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben stellt
eine Besonderheit dar. Anders als bei den bisher besprochenen Gruppen muss keine
Absicherung in einem anderen Sicherungssystem vorliegen. Der Gesetzgeber Uberlasst
vielmehr dem Versicherten selbst die Entscheidung, ob nach einer
Mindestpflichtbeitragszahlung von 18 Jahren zur gesetzlichen Rentenversicherung nach
seinen personlichen Verhaltnissen eine ausreichende Sicherung gegeben ist. Ist dies nach
eigener Einschatzung des Versicherten der Fall, kann die Befreiung von der
Versicherungspflicht beantragt werden.

Diese Befreiungsmadglichkeit knipft an die bis 31.12.1991 bestehende Rechtslage an;
damals endete die Versicherungspflicht nach einer 18-jahrigen Pflichtbeitragsleistung
automatisch (siehe Abbildung 12).
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Abbildung 12: Vergleich Handwerkerversicherung HwVG/SGB VI

Grundsatze der Handwerkerversicherung

Versicherungspflicht Fortsetzung der Versicherungs-
— ...his 31.12.1991 - HWVG - kraft Gesetzes = pflicht auf Antrag méglich (oder
bis zum 216. Monatsbeitrag Entrichtung freiwilliger Beitrige)

Maglichkeit der Befreiung von
der Versicherungspflicht nach
18 Jahren Pflichtbeitragszeit

= Unbegrenzte Versicherungspflicht _

— ...ab01.01.1992 - SGB VI Ciahi st

Voraussetzungen flr die Befreiung von der Versicherungspflicht ist nach § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 SGB VI

- eine selbstandige Tatigkeit als Gewerbebetreibender in einem Handwerksbetrieb
- eine mindestens achtzehnjahrige Pflichtbeitragsleistung.

Nur tatsachlich selbstandig tatige Gewerbetreibende unterliegen grundsatzlich der
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nummer 8 SGB VI. Die bloRe Eintragung in die
Handwerksrolle 16st keine Versicherungspflicht aus. Dementsprechend ist die Befreiung nur
fur solche Personen madglich, die ihren Beruf wirklich ausiben.

Auf die achtzehnjahrige Pflichtbeitragszeit sind sadmtliche Pflichtbeitrage anzurechnen. Es
kénnen auch Zeiten berlicksichtigt werden, fiir die Beitrage als gezahlt gelten oder die den
Pflichtbeitragszeiten gleichgestellt sind. Berlcksichtigungsfahig sind somit insbesondere:

— Pflichtbeitrage aller Versicherungszweige
— Pflichtbeitrage aufgrund gleichgestellter Zeiten:
= Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes
= Zeiten der Kindererziehung nach § 56 SGB VI
= Zeiten der nicht erwerbsmalfigen Pflegetatigkeit

= Zeiten der Beitragszahlung fur Anrechnungszeiten, die Pflichtbeitragszeiten darstellen
(§ 247 Absatz 1 Satz 2 SGB VI)

= Rehabilitations-Pflichtbeitrage nach den vom 01.10.1974 bis 31.12.1983 geltenden
Vorschriften

3. Welche Personengruppen konnen sich von der Versicherungsfreiheit befreien lassen?



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 86/106

— Pflichtbeitrage aus geringfligig entlohnter Beschaftigung, wenn auf die
Versicherungsfreiheit wegen Geringfiigigkeit verzichtet wurde

— Pflichtbeitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz (FRG)
— Beitragszeiten einer echten oder fiktiven Nachversicherung
— Beitrage nach § 203 SGB VI (glaubhaft gemachte Beitragszahlung)

— Verfolgungszeiten nach § 11 Satz 1 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes
(BerRehaG)

— Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung auslandischer Staaten, soweit sie nach
zwischen- oder Uberstaatlichen Regelungen diesbezlglich einer versicherungspflichtigen
Beschaftigung oder Tatigkeit nach Bundesrecht gleichstehen.

Auf die Mindestpflichtversicherungsdauer kdnnen nicht angerechnet werden:

— Beschaftigungen, die wegen Geringflgigkeit versicherungsfrei oder von der
Versicherungspflicht befreit sind, obwohl der Arbeitgeber seinen Pauschalbeitragsanteil
von 15 % zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlt

— Zeiten einer aufgeschobenen Nachversicherung

— Ubertragene/ begriindete Rentenanwartschaften des Versorgungsausgleiches
— nicht gleichgestellte auslandische Zeiten

— Ersatzzeiten, Anrechnungszeiten und Berlcksichtigungszeiten.

Solange bei bestehender Versicherungspflicht Beitrage flr 18 Jahre aber tatsachlich noch
nicht gezahlt sind, z. B. bei einem bestehenden Beitragsriickstand, kann eine Befreiung von
der Versicherungspflicht jedoch nicht ausgesprochen werden (siehe Abschnitt 3.2.2).

Bis 31.12.2012 war fir Bezirksschornsteinfegermeister und bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfeger eine Besonderheit zu beachten. Diese konnten sich bis dorthin nicht
von der Versicherungspflicht befreien lassen, weil sie von der Befreiungsregelung
ausdrucklich ausgenommen waren. Solange sie in die Handwerksrolle eingetragen,
selbstandig tatig und nicht aus anderen Griunden versicherungsfrei waren (z. B. bei Bezug
einer Altersvollrente), unterlagen sie der Versicherungspflicht. Seit 01.01.2013 ist diese
Ausnahmeregelung weggefallen. Auch Bezirksschornsteinfegermeister und bevollmachtigte
Bezirksschornsteinfeger kdnnen seither bei Vorliegen der Mindestbeitragszeit von der
Versicherungspflicht befreit werden.

3.1.2 Selbstandige mit einem Auftraggeber

Selbstandige mit nur einem Auftraggeber sind in der gesetzlichen Rentenversicherung nach
§ 2 Satz 1 Nummer 9 SGB VI versicherungspflichtig. Es handelt sich um selbstandig
Erwerbstatige, die im Zusammenhang mit ihrer selbstandigen Tatigkeit regelmafig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschaftigen und die ihre Tatigkeit auf Dauer und im
Wesentlichen nur fur einen Auftraggeber austben. Sie sind kraft Gesetzes dem Schutz der
gesetzlichen Rentenversicherung unterworfen worden. Im Einzelnen wird hinsichtlich dieses
Personenkreises auf die Ausfihrungen im Studientext Nummer 4 ,Selbstandige“ verwiesen.
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Fir diese Personen sind Befreiungsregelungen (§§ 6 Absatz 1a, 231 Absatz 5 SGB VI)
geschaffen worden.

Es kann eine Befreiung von der Versicherungspflicht fur die ersten drei Jahre nach
erstmaliger Aufnahme der Tatigkeit und nach Aufnahme einer zweiten Tatigkeit
ausgesprochen werden oder - weil dann eine Absicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht mehr sinnvoll erscheint - wenn der Versicherte bei erstmaliger
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nummer 9 SGB VI nach einer zuvor ausgeibten
selbstandigen Tatigkeit bereits das 58. Lebensjahr vollendet hat (§ 6 Absatz 1a SGB VI).

3.1.3 Personen, die eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung ausiiben (,,Minijobber*)

Zum 01.01.2013 hat der Gesetzgeber bei den geringfiligig entlohnten Beschéaftigungen -
Beschaftigungen mit einem regelmafigen monatlichen Arbeitsentgelt von nicht mehr als 450
EUR - einen grundlegenden Wechsel vollzogen. Bis dorthin waren solche Beschéaftigungen
(,Minijobs®) - bis 31.12.2012 betrug der Grenzbetrag 400 EUR — grundsatzlich
versicherungsfrei; der Versicherte konnte aber durch Abgabe einer entsprechenden
Erklarung auf diese Versicherungsfreiheit verzichten. Nunmebhr tritt grundsatzlich auch bei
solchen geringfugigen Beschaftigungen Versicherungspflicht ein. Im Einzelnen wird auf die
Ausflhrungen in den Abschnitten 2.4.1 und 2.4.2 verwiesen.

Mit dem mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft getretenen Absatz 1b des § 6 SGB VI wurde
fur die betroffenen geringfiigig entlohnten Beschaftigten die Mdglichkeit geschaffen, sich von
der Versicherungspflicht befreien zu lassen. Hierzu wurde bereits im Abschnitt 2.4.4
eingegangen. Auf die dortigen Ausfiihrungen wird verwiesen.

3.2 Zustandiger Rentenversicherungstrager fur Befreiungsantrage

Die Befreiung von der Versicherungspflicht fir den unter Abschnitt 3.1 genannten
Personenkreis erfordert ein Tatigwerden seitens des Versicherten, namlich die
Antragstellung (§ 6 Absatz 2 SGB VI).

Uber den Antrag muss nach § 6 Absatz 3 SGB VI grundsétzlich der
Rentenversicherungstrager entscheiden. Der zustandige Rentenversicherungstrager ergibt
sich aus den Zustandigkeitsvorschriften der §§ 126 ff und 274c Absatz 1 SGB VI. Hiernach
ist der Rentenversicherungstrager zustandig, der durch die Datenstelle der Trager der
Rentenversicherung bei der Vergabe der Versicherungsnummer festgelegt worden ist. Nach
der Entscheidung des Erweiterten Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung sind
davon abweichend fir Befreiungsantrage von Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben
die Regionaltrager der Deutschen Rentenversicherung ausschliefl3lich zustandig.

Liegen die Voraussetzungen fur die Befreiung von der Versicherungspflicht vor, hat der
Rentenversicherungstrager einen entsprechenden Bescheid zu erlassen.
Ein Ermessensspielraum besteht nicht.

Fur Antrage auf Befreiung von der Versicherungspflicht fir Personen, die eine geringfligig
entlohnte Beschaftigung gem. § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB |V auslben, ist eine
Besonderheit zu beachten. Hier gilt die Befreiung als erteilt, wenn die zustandige
Einzugsstelle, das ist fur geringfligig entlohnte Beschaftigungen die sogenannte ,Minijob-
Zentrale“ der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, dem Befreiungsantrag
nicht innerhalb eines Monats nach Eingang einer entsprechenden Meldung des Arbeitgebers
widerspricht.
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Seit dem 01.01.2025 hat der Rentenversicherungstrager den Arbeitgeber elektronisch tber
das Ergebnis seiner Entscheidung zu informieren, sodass dieser seinen Melde- und
Beitragspflichten ohne Verzug nachkommen kann.

3.2.1 Beginn und Ende der Befreiung von der Versicherungspflicht

Nach § 6 Absatz 4 Satz 1 SGB VI wirkt die Befreiung vom Vorliegen der
Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt wird, sonst
vom Eingang des Antrags. Die Drei-Monats-Frist berechnet sich nach § 26 SGB X in
Verbindung mit den §§ 187, 188, 193 BGB. Fallt also das Ende der Frist auf einen Samstag,
Sonntag oder einen Feiertag, endet die Frist am nachstfolgenden Werktag.

Je nachdem, ob der Antrag innerhalb oder auf3erhalb der Drei-Monats-Frist gestellt wird, tritt
die Befreiung von der Versicherungspflicht rickwirkend ein oder erst ab dem
Antragszeitpunkt. Fir die Antragstellung gilt im Ubrigen § 16 SGB |I.

Bei Befreiungsantragen fur geringfluigig entlohnte Beschaftigungen, bei denen es zu
einer ausdrlcklichen - ablehnenden - Entscheidung Gber den Antrag nur kommt, wenn
diesem widersprochen wird, wirkt die Befreiung rickwirkend vom Beginn des Monats, in dem
der Antrag des Beschaftigten dem Arbeitgeber zugegangen ist, wenn der Arbeitgeber den
Befreiungsantrag der Einzugsstelle mit der ersten folgenden Entgeltabrechnung, spatestens
aber innerhalb von sechs Wochen nach Zugang, gemeldet hat. Siehe hierzu auch die
Ausfihrungen im Abschnitt 2.4.4.1.

3.2.2 Besonderheiten bei Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben

Bei Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben ist insofern eine Besonderheit zu beachten,
als die bereits ausgelibte Tatigkeit Gegenstand des Befreiungsantrages ist und die
Voraussetzungen fur die Befreiung durch die ausgeubte (versicherungspflichtige) Tatigkeit
erst erfiillt werden. Der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht ist bei ihnen
rechtzeitig gestellt, wenn er innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Kalendermonats
der Zahlung des 216. Pflichtbeitrags (= 18-jahrige Pflichtbeitragsleistung) erfolgt. Die
Befreiung erfolgt dann ab dem 217. Monat.

Beispiel 1:

Rita R. zahlt als bisher versicherungspflichtige Handwerkerin nach § 2 Satz 1
Nummer 8 SGB VI fir den Monat Juli eines Jahres den 216. Pflichtbeitrag. Die
Tatigkeit wird weiterhin ausgetibt. Damit ab dem friilhestmoglichen Zeitpunkt, das
ware der 1. August desselben Jahres, eine Befreiung von der Versicherungspflicht
erfolgen kann, muss ein entsprechender Antrag bis 31. Oktober gestellt werden. In
Bundeslandern, in denen der 31. Oktober gesetzlicher Feiertag (Reformationstag)
ist (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thiringen) ware der Antrag
dagegen noch am darauffolgenden ersten Werktag im Monat November rechtzeitig
gestellt; vergleiche § 26 Absatz 3 SGB X.

Obwohl die Antragsfrist nach Monaten und nicht nach Kalendermonaten bemessen ist, endet
die Frist regelmaRig drei Kalendermonate nach dem 216. Pflichtbeitragsmonat. Dies ergibt
sich aus dem Monatsprinzip nach § 122 Absatz 1 SGB VI.

Endet die Beitragsleistung im 216. Pflichtbeitragsmonat ausnahmsweise im Laufe des
Monats, beginnt die 3-Monats-Frist ab dem Tag nach Beendigung der Beitragsleistung. Ist
der Gewerbetreibende mit seiner Beitragsleistung im Rickstand, kann der Befreiungsantrag
wirksam erst dann gestellt werden, wenn tatsachlich fir 18 Jahre Pflichtbeitrdge gezahlt sind.
Die dreimonatige Antragsfrist beginnt nach dem Tag der Zahlung des 216. Pflichtbeitrages,
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der nach § 6 RV-BZV zu bestimmen ist. Eventuell bleibt der Gewerbetreibende bei einer
derartigen Konstellation auch Uber den 216. Monat hinaus versicherungspflichtig.

Beispiel 2:

Der Schreinermeister Frank F. hatte bei laufender Beitragsleistung seinen 216.
Pflichtbeitrag im April 2024 zurlickgelegt. Tatsachlich bestehen aber seit geraumer
Zeit Beitragsruckstande. Am 18.10.2024 werden alle Beitragsschulden beglichen.
Am 20.01.2025 (Eingang beim zustandigen Rentenversicherungstrager) wird ein
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt.

Loésung:

Die Befreiungsvoraussetzungen sind erst mit der Zahlung des 216. Pflichtbeitrages
am 18.10.2024 erfullt. Die Drei-Monats-Frist umfasst die Zeit vom 19.10.2024 bis
20.01.2025 das eigentliche Fristende am 18.01.2025 ist ein Samstag,
Fristverlangerung bis darauffolgenden Werktag). Da der Antrag innerhalb der Frist
gestellt wurde, ist Frank F. ab 20.10.2023 von der Versicherungspflicht zu befreien.

Wird ein Gewerbetreibender in Handwerksbetrieben nach Befreiung von der
Versicherungspflicht aus der Handwerksrolle geldscht und erfolgt spater eine erneute
Eintragung, tritt erneut Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nummer 8 SGB VI ein; in diesen
Fallen ist - sofern weiterhin Befreiung von der Versicherungspflicht erfolgen soll - ein
erneuter Befreiungsantrag notwendig.

Ein Verzicht auf die Befreiung ist nicht moglich. Davon ist aber die Riicknahme des Antrags
bis zum Zeitpunkt der Rechtsverbindlichkeit zu unterscheiden. Wird der Antrag rechtzeitig
zuriickgenommen, bleibt die Versicherungspflicht bestehen.

3.3 Umfang der Befreiung von der Versicherungspflicht

Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist grundsatzlich auf die jeweilige Beschaftigung
oder Tatigkeit beschrankt (§ 6 Absatz 5 Satz 1 SGB VI). Dies entspricht den Regelungen bei
der Versicherungsfreiheit. Die Befreiung wird also nicht personenbezogen ausgesprochen,
sondern bezieht sich auf die jeweils konkrete Tatigkeit. Eine daneben ausgelbte,
berufsfremde Beschaftigung oder Tatigkeit wird dadurch nicht beriihrt. Beantragt
beispielsweise ein auch als Arbeitnehmer beschaftigter Gewerbetreibender die Befreiung
von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 SGB VI, wirkt sich dies nur
auf die Tatigkeit in seinem Handwerksbetrieb aus. Die Beschaftigung als Arbeithehmer ist
gesondert zu beurteilen. Einer Befreiung von der Versicherungspflicht bedarf es dann nicht,
wenn aus anderen Grinden bereits Versicherungsfreiheit vorliegt (siehe Abbildung 13).
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Abbildung 13: Prifschema Versicherungspflicht/-freiheit/-befreiung

Liegt Versicherungspflicht vor... Nein

- kraft Gesetzes? =3 Nicht versicherungspflichtig

» auf Antrag?
Ja‘L

Besteht Versicherungsfreiheit...
» als Beamter?

| . AUl -
+ als Altersvollrentner nach Erreichen ———————3>  Versicherungsfreiheit
der Regelaltersgrenze, Bezieher von
Altersversorgung u.s. w.?

Nein |
Besteht Versicherungsfreiheit... Ja . .
« wegen Geringfiigigkeit? —_— Versicherungsfreiheit
+ als Praktikant?

Nein |

Wurde Antrag auf Befreiung von der Ja = .
Versicherungspflicht begriindet - Versicherungsbefreiung

gestellt?
Nei nl

Versicherungspflicht

3.4 Ubergangsbestimmungen zur Versicherungsbefreiung

Ebenso wie bei den versicherungsfreien Personen ist in Sonderregelungen beschrieben, wie
sich Rechtsanderungen - z. B. durch das RRG 1992 - auf bereits von der
Versicherungspflicht befreite Personen auswirken. Die mafRgeblichen Vorschriften sind im
Funften Kapitel des SGB VI (,Sonderregelungen®) enthalten. Fur die Versicherungsbefreiung
sind die §§ 231, 231a SGB VI mal3geblich. Von einer eingehenden Darstellung der
betroffenen Personenkreise im vorliegenden Studientext wird abgesehen, zumal die
entsprechenden Regelungen nicht in der Lehrabschnittssammlung Il vorgesehen sind.

Zusammenfassung

» Neben der in § 5 SGB VI geregelten Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes gibt es fir
verschiedene Personengruppen die Mdglichkeit, sich auf Antrag von der
Versicherungspflicht befreien zu lassen. Der Gesetzgeber (iberlasst es den jeweils
Antragsberechtigten zu entscheiden, ob Versicherungspflicht weiterhin bestehen soll oder
nicht.

» § 6 Absatz 1, Absatz 1a und Absatz 1b SGB VI zahlen verschiedene Personengruppen
auf, flr die eine Befreiungsmdglichkeit besteht: Mitglieder berufsstandischer
Versorgungseinrichtungen, Lehrer und Erzieher an nicht-6ffentlichen Schulen,
nichtdeutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe, Gewerbetreibende in
Handwerksbetrieben nach achtzehnjahriger Pflichtbeitragsleistung, Selbstandige mit nur
einem Auftraggeber und geringflgig entlohnt Beschaftigte.

> Uber den Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht muss der
Rentenversicherungstrager entscheiden. Die Zustandigkeit bestimmt sich dabei
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grundsatzlich nach den allgemeinen Regelungen im dritten Kapitel und den
Ubergangsvorschriften im fiinften Kapitel des SGB VI, wobei davon abweichend fiir
Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben stets die Zustandigkeit der Regionaltrager der
Deutschen Rentenversicherung gegeben ist. Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der
Befreiungsvoraussetzungen an, wenn der Antrag rechtzeitig, das heif3t innerhalb von drei
Monaten, gestellt wird; ansonsten wirkt die Befreiung ab dem Tag der rechtswirksamen
Antragstellung.

Besonderheiten sind bei der Befreiung von der Versicherungspflicht flr geringfiigig
entlohnte Beschaftigte zu beachten. Nach der auch hier notwendigen Antragstellung gilt
die Befreiung als erteilt, wenn die zustandige Einzugsstelle nicht innerhalb eines Monats
nach dem rechtzeitigen Eingang einer entsprechenden Meldung des Arbeitsgebers
widerspricht. Bei rechtzeitiger Weitermeldung des Befreiungsantrags wirkt hier die
Befreiung ab dem Beginn des Monats, in dem der Antrag bei Arbeitgeber eingegangen ist,
ansonsten ab Beginn des Ubernachsten Monats nach dem Eingang beim Arbeitgeber.

AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

51.

52.

53.

54.

55.

Zahlen Sie auf, welche Zeiten auf die notwendige achtzehnjahrige
Pflichtbeitragsleistung bei Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben anrechenbar
sind.

Welche Zeiten kdnnen nicht berlcksichtigt werden?

Innerhalb welcher Frist muss der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht fir
Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben gestellt werden, damit die Befreiung
frihestmoglich erfolgen kann?

Welche Aspekte sind beziiglich der Antragstellung zu beachten?

Kann der Versicherte auf die Befreiung von der Versicherungspflicht verzichten?

Welche Besonderheit ist hinsichtlich der Zustandigkeit fir die Befreiungsentscheidung
zu beachten?
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4. In welchen Féllen muss der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil
trotz Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung von der
Versicherungspflicht zahlen?

Lernziele

» Sie konnen erlautern, fir welchen Personenkreis der Arbeitgeber grundsatzlich seinen
Beitragsanteil trotz Versicherungsfreiheit oder nach einer erfolgten Befreiung von der
Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b SGB VI zahlen muss und Sie kénnen die Griinde
hierfGr nennen.

» Sie kdnnen die Griinde nennen, die zur Beitragszahlung des Arbeitgebers fiir einen
geringflgig entlohnten Beschaftigten flhren.

» Sie konnen die leistungsrechtlichen Auswirkungen der Beitragszahlung fiir geringfligig
entlohnte versicherungsfreie Beschéftigte schildern.

Personen, die versicherungsfrei sind, brauchen auch keine Pflichtbeitrage zur
Rentenversicherung leisten. Wie in den vorhergehenden Kapiteln erlautert, liegen die
Grunde fur die Versicherungsfreiheit zum einen im geringfigigen Umfang der Beschaftigung
und zum anderen in der Person des Versicherten.

Diese Beitragsfreiheit konnte einen Arbeitgeber dazu veranlassen, an Stelle eines sonstigen
Arbeitnehmers versicherungsfreie Personen zu beschaftigen, um damit die Beitragslast zu
umgehen. Um dies zu verhindern, muss der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil so tragen, als
ob der Beschaftigte versicherungspflichtig ware (§ 172 Absatz 1 SGB VI).

Wird die Versicherungsfreiheit begriindet, weil der Versicherte Altersvollrentner nach
Erreichen der Regelaltersgrenze ist, Versorgung wegen Alters erhalt oder bis zum Erreichen
der Regelaltersgrenze nicht versichert war (also Griinde des § 5 Absatz 4 SGB VI), so hat
der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil in der Hohe zu tragen, den er zahlen misste, wenn der
Arbeitnehmer versicherungspflichtig beschaftigt ware. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber in
diesem Fall aktuell die Halfte des Beitrags von 18,6 %, also in H6he von 9,3 %, tragen muss
(§ 172 Absatz 1 Satz 1 SGB VI).

Beispiel:

Der 68-jahrige Altersvollrentner Wilhelm Grof} (bt auch nach Beginn der
Regelaltersrente seine bisherige Beschaftigung weiterhin aus. Der Arbeitsverdienst
betragt nach Rentenbeginn (01.01.2025) weiterhin monatlich 2100,00 EUR.
Welcher Beitrag ist zur Rentenversicherung zu leisten?

Losung:

Herr GroR ist als Altersvollrentner nach erreichter Regelaltersgrenze nach § 5
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 SGB VI rentenversicherungsfrei. Ein Beitragsanteil des
Arbeitnehmers (9,3 % von 2100,00 EUR = 195,30 EUR) ist daher nicht vom
Arbeitsentgelt einzubehalten. Der Arbeitgeber dagegen muss seinen Beitragsanteil
von 195,30 EUR an die Einzugsstelle abfuhren. Wirde die Beschaftigung in einem
knappschaftlich versicherten Betrieb ausgelibt, misste der Arbeitgeber den
erhdhten knappschaftlichen Arbeitgeberanteil tragen.

4. In welchen Féllen muss der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil trotz Versicherungsfreiheit
bzw. Befreiung von der Versicherungspflicht zahlen?
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Die Regelung des § 172 Absatz 1 SGB VI gilt nach § 276a Absatz 1a SGB VI auch fir
Beschaftigte wahrend des Bezuges einer Altersvollrente vor Erreichen der
Regelaltersgrenze, die nach § 230 Absatz 9 SGB VI versicherungsfrei bleiben und nicht auf
diese Versicherungsfreiheit verzichten. Wird die Beschaftigung bei diesem Personenkreis
allerdings nur in geringfligigen Umfang ausgeibt, bestimmt sich der Pauschalbeitrag nach
§ 172 Absatz 3 oder 3a SGB VI.

Beschaftigt ein Arbeitgeber - aufderhalb eines Privathaushalts - eine geringfligig entlohnte
Person nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB |V (z. B. Hausfrau, Schiler), die nach § 6
Absatz1b SGB VI auf Antrag von der Versicherungspflicht befreit wurde, so hat er fir diesen
von der Versicherungspflicht befreiten Arbeithehmer Pauschalbeitrage in Héhe von 15 % des
Arbeitsentgelts zu zahlen (§ 172 Absatz 3 Satz 1 SGB VI). Bei einer Beschaftigung im
Privathaushalt fallen Pauschalbeitrage in Hohe von 5 % des Arbeitsentgelts an (§ 172
Absatz 3a SGB VI). Fur kurzfristig Beschaftigte besteht weiterhin keine Beitragspflicht.

Diese Pauschalbeitrage fallen fiir den Arbeitgeber im Ubrigen auch an, wenn eine
geringfugig entlohnte Beschaftigung weiterhin versicherungsfrei ausgeubt wird, wenn sie vor
dem 01.01.2013 aufgenommen wurde und ein Entgelt bis zu 400 EUR erzielt wird.

Aus dem Arbeitgeberanteil entstehen jedoch grundsatzlich keine Beitrage, die fur den
Versicherten Auswirkungen auf Leistungsanspriche oder deren Hohe haben. Dieser
Arbeitgeberbeitragsanteil wird ausschlie8lich den Beitragseinnahmen des
Rentenversicherungstragers zugefihrt. Und zwar gilt dies sowohl fir den normalen ,halben®
Beitrag des Arbeitgebers von 9,3 Prozent als auch flir den erhohten Arbeitgeberbeitrag bei
geringflgig entlohnter und von der Versicherungspflicht befreiter Beschaftigung von

15 Prozent bzw. flr Beschaftigungen in Privathaushalten in Héhe von 5 Prozent.

Dies bedeutet, dass flr die Personengruppe des § 5 Absatz 4 SGB VI, die aus diesem
Grund versicherungsfrei ist, ganz konsequent keine Beitragszeiten und damit auch keine
Entgeltpunkte bzw. Zuschlage an Entgeltpunkten entstehen kénnen, weil
Versicherungsfreiheit vorliegt.

4. In welchen Féllen muss der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil trotz Versicherungsfreiheit
bzw. Befreiung von der Versicherungspflicht zahlen?
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5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von
der Versicherungsfreiheit betroffen?

Lernziel

» Sie kdnnen erlautern, wie sich das Vorliegen von Versicherungsfreiheit oder die Befreiung
von der Versicherungspflicht in anderen Rentenversicherungsbereichen auswirkt.

Die Frage, ob in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherungsfreiheit besteht oder ob
eine Befreiung von der Versicherungspflicht erfolgte, ist zunachst nur fir die jeweilige
versicherungspflichtige Beschéaftigung oder Tatigkeit von Bedeutung.

Das Vorliegen von Versicherungsfreiheit oder Versicherungsbefreiung wirkt sich aber auch
auf andere Bereiche innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung aus.

Einer der Hauptgriinde fir das Bestehen von Versicherungsfreiheit bzw. das Aussprechen
einer Befreiung von der Versicherungspflicht ist die Absicherung in einem Sicherungssystem
auflerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung. Kann eine andere Versorgung - aus
welchen Grunden auch immer - nicht in Anspruch genommen werden, besteht eine Lucke in
der sozialen Absicherung, da die erforderlichen Zeiten in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht zuriickgelegt werden konnten oder wurden. Flr diese Falle wurde
die Nachversicherung geschaffen. In § 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 SGB VI sind die
Personen aufgefuhrt, fir die eine nachtragliche Versicherung in Betracht kommt. Der
Personenkreis deckt sich mit den in §§ 5 und 6 SGB VI aufgefiihrten Personen. (Naheres
siehe Studientext Nummer 7 "Nachversicherung").

Kindererziehungszeiten (KEZ) und Kinderberiicksichtigungszeiten (KIBUZ) kénnen von
Personen im Sinne des § 5 Absatz 4 SGB VI (z. B. Altersvollrentner nach Erreichen der
Regelaltersgrenze) nicht erworben werden (§ 56 Absatz 4 Nummer 2 SGB VI).

Ein Ausschluss bei der Anrechnung von KEZ und KIBUZ besteht auch fiir Elternteile, die
wahrend der Erziehungszeit Anwartschaften auf Versorgung im Alter nach
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen
Regelungen oder den Regelungen einer berufsstandischen Versorgungseinrichtung
erworben haben - also unter § 5 Absatz 1 SGB VI oder § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2
SGB VI fallen -, aber nur, soweit aufgrund der Erziehung, Anspriiche erworben werden, die
systembezogen gleichwertig beriicksichtigt werden, wie die Kindererziehung nach dem SGB
VI (§ 56 Absatz 4 Nummer 3 SGB VI, in Kraft seit 22.07.2009). Sind diese Voraussetzungen
nicht erflllt, sind KEZ und KIBUZ in der Rentenversicherung zu berlicksichtigen. Nahere
Ausfuhrungen sind dem Studientext Nummer 2 ,Versicherungspflicht* zu entnehmen.

Auch bei der freiwilligen Versicherung waren fir versicherungsfreie und
versicherungsbefreite Personen Besonderheiten zu beachten. Bis August 2010 war nach § 7
Absatz 2 SGB VI eine freiwillige Versicherung nur méglich, wenn bereits die allgemeine
Wartezeit erfiillt war. Durch das Gesetz zur Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
(BGBI. I S. 1127 ff) wurde § 7 Absatz 2 SGB VI mit Wirkung zum 11.08.2010 aufgehoben.

Damit haben seither nun auch diese Personen, auch ohne die Mindestversicherungszeit zu
erfullen, die Mdglichkeit der freiwilligen Versicherung. Vorteile bietet dies z. B. fir
versicherungsfreie oder von der Versicherungspflicht befreite Personen, die ohne Erfiillung
der allgemeinen Wartezeit nicht im Rahmen des § 210 SGB VI erstattungsfahige
rentenrechtliche Zeiten (z. B. Kindererziehungszeiten, Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes,
Zeiten im Beitrittsgebiet vor dem 01.07.1990) zurtickgelegt haben. Ihnen ist die Méglichkeit

5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von der Versicherungsfreiheit
betroffen?
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eroffnet, durch die Zahlung von freiwilligen Beitragen die allgemeine Wartezeit und damit die
Voraussetzung fur eine Regelaltersrente zu erflllen. Die Mdglichkeit der freiwilligen
Versicherung besteht weiterhin uneingeschrankt z. B. fur geringfugig entlohnte Beschéftigte,
die einen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt haben und nicht
versicherungspflichtig selbstandig Tatige. Nach § 210 Absatz 1a Satz 1 SGB VI wird
versicherungsfreien und von der Versicherungspflicht befreiten Personen bei nicht erfullter
allgemeiner Wartezeit trotz der im August 2010 neu eingefiihrten Berechtigung zur
freiwilligen Versicherung wegen Aufhebung des § 7 Absatz 2 SGB VI - wie im bisherigen
Recht - das Recht auf Beitragserstattung ermdglicht. Diese Personen haben somit bei nicht
erfullter allgemeiner Wartezeit eine Wahlmaoglichkeit zwischen der freiwilligen Versicherung
und der Beitragserstattung, wahrend bisher nur die Beitragserstattung moglich war. Dies qilt
nicht fir den Personenkreis von Beschaftigten oder selbstandig Tatigen, die wegen der
Geringfugigkeit ihrer Beschaftigung oder Tatigkeit versicherungsfrei sind (§ 210 Absatz 1a
Satz 2 SGB VI).

Mit dem Gesetz zu Anderungen im Bereich der geringfligigen Beschéaftigung wurde in § 210
Absatz 1a Satz 2 SGB VI der Personenkreis erganzt, der wegen Geringflgigkeit von der
Versicherungspflicht befreit ist.

Die Beitragserstattung ist nach § 210 Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 SGB VI dann
ausgeschlossen, wenn wahrend der Versicherungsfreiheit oder der Befreiung von der
Versicherungspflicht vom nunmehr bestehenden Recht zur freiwilligen Versicherung
Gebrauch gemacht wurde.

Ausgeschlossen sind zudem Beamte oder Richter auf Zeit oder auf Probe, Soldaten auf Zeit
oder Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, solange die Versicherungsfreiheit besteht
bzw. sie befristet von der Versicherungspflicht befreit sind, § 210 Absatz 1a Satz 3 Nummer
2 SGB VI. Bei diesem Personenkreis ist eine Riickkehr in die gesetzliche
Rentenversicherung nicht ausgeschlossen.

Die Zahlung eines freiwilligen Beitrages wahrend der vorgenannten Zeiten im Sinne des o.g.
Satzes 3 Nummer 2 ist allerdings dann fur eine Beitragserstattung unschadlich, wenn die
Beitragserstattung spater bei Vorliegen von Versicherungsfreiheit als Beamter oder Richter
auf Lebenszeit beziehungsweise als Berufssoldat begehrt wird (§ 210 Absatz 1a Satz 4 SGB
VI).

Wird allerdings die Neuregelung des § 7 SGB VI genutzt, d. h. ein freiwilliger Beitrag nach

§ 7 SGB VI aulerhalb der vorgenannten Zeiten im Sinne des o0.g. Satzes 3 Nummer 2
gezahlt, ist eine Beitragserstattung nach § 210 Absatz 1a SGB VI ausgeschlossen. Es
mussen dann die Voraussetzungen nach § 210 Absatz 1 Nummer 2 SGB VI erfillt sein, d.h.
die allgemeine Wartezeit darf bei Erreichen der Regelaltersgrenze nicht erfullt sein.

Nach § 7 Absatz 2 SGB VI war bis zum 31.12.2016 nach bindender Bewilligung einer
Vollrente wegen Alters oder fiir Zeiten des Bezugs einer solchen Rente eine freiwillige
Versicherung nicht mehr zulassig. Seit dem 01.01.2017 gilt dies erst, wenn zusatzlich der
Monat abgelaufen ist, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde. Es handelt sich um eine
Folgeanderung zur Versicherungsfreiheit der Altersvollrentner vor Erreichen der
Regelaltersgrenze im Zuge des Flexirentengesetzes. Damit kdnnen neben einer vorzeitigen
Altersrente bis zum Monat, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird, freiwillige Beitrage
entrichtet werden. Die Altersrente erhalt ab dem Monat nach Erreichen der Regelaltersrente
dann einen Zuschlag an Entgeltpunkten aus den bisher nicht in der Altersrente
bericksichtigten freiwilligen Beitragen.

Versicherungsfreie Personen stehen in der Regel in keiner Beziehung zum
Rentenversicherungstréager. Uber die Versicherungsfreiheit selbst muss nicht entschieden
werden; die Versicherungsfreiheit tritt kraft Gesetzes ein.

5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von der Versicherungsfreiheit
betroffen?
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Fur geringfligig Beschaftigte hatte der Arbeitgeber aber schon vor dem 01.04.1999
Meldungen abzugeben. Zu melden waren Beginn und Ende der Beschaftigung sowie
Anderungen im Namen und in der Art der Beschéftigung. Durch diese Meldepflicht sollte die
versicherungsrechtliche Beurteilung mehrerer nebeneinander (regelmafig bei verschiedenen
Arbeitgebern) ausgelibter Beschaftigungen erleichtert werden. Seit der Neuregelung
geringflgiger Beschaftigungsverhaltnisse im Jahre 2013 und der damit verbundenen
zumindest teilweisen Versicherungs- und Beitragspflicht stehen diese Versicherten nunmehr
auch in einer unmittelbaren Beziehung zum Rentenversicherungstrager, da diese
Beschaftigungsverhaltnisse bekannt sein und im Versicherungskonto dokumentiert werden
mussen. Die Meldungen fur alle geringfugig Beschaftigten erfolgen im Rahmen des
normalen Meldeverfahrens (§ 28a Absatz 9 SGB IV, § 13 DEUV). Die Meldung tiber den
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht hat nach § 28a Absatz 1 Nummer 11 SGB
IV zu erfolgen. Fur Beschaftigte in privaten Haushalten gilt ein vereinfachtes Meldeverfahren:
das Haushaltsscheckverfahren (§ 28a Absatz 7, 8 SGB IV).

Die Meldung der Beschaftigung ist bei der zustandigen Einzugsstelle, das ist grundsatzlich
die Krankenkasse des Arbeitnehmers, einzureichen (§ 28i Satz 1 SGB V). Bei geringflgigen
Beschaftigungen ist zustdndige Einzugsstelle die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See als Trager der gesetzlichen Rentenversicherung, die ,Minijob-
Zentrale® (§ 28i Satz 5 SGB V). Im Studientext Nummer 3 "Beitrags- und Meldewesen" sind
hierzu weitere Ausfiihrungen nachzulesen.

Umfassende und aktuelle Informationen zum Thema ,Minijobs“ finden sich auf der
Internetseite der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (www.minijob-
zentrale.de). Hier kdnnen unter anderem Informationsbroschiren und Formulare fur
Arbeitgeber und Arbeithehmer eingesehen bzw. heruntergeladen werden, die aktuellen
Fassungen beispielsweise der Geringfligigkeitsrichtlinien eingesehen werden oder mit Hilfe
des ,Minijob-Rechners* die Beitragsbelastung des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers flr
einen Minijob berechnet werden.

Besondere Bedeutung kommt auRerdem den unterschiedlichen Griinden flir das Bestehen
von Versicherungsfreiheit einer Beschaftigung im Bereich der Berucksichtigung von
Einkommen auf Hinterbliebenenrenten nach § 97 SGB VIi. V. m. §§ 18a ff SGB IV zu. Die
Héhe des im Rahmen der Einkommensanrechnung zu bertcksichtigenden ,Brutto“-
Einkommens bestimmt sich bei abhangig Beschatftigten nach § 18b Absatz 5 SGB IV. Es
sind dabei nicht die individuellen Abzlige des jeweiligen Rentenberechtigten (Lohnsteuer,
Sozialversicherungsbeitrage) vom Arbeitsentgelt abzuziehen, sondern festgelegte pauschale
Prozentsatze. Es bestehen nach § 18b Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 SGB IV verschiedene
Hohen der Pauschalabzige.

Bei Beschaftigten, die als kurzfristige Beschaftigungen nach § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV
zu werten sind, betragt der Pauschalabzug 40 %, wie bei einer versicherungspflichtigen
Beschaftigung. Bei Beschaftigungen, fur die wegen einer geringfugig entlohnten, aber
versicherungsbefreiten Beschaftigung nach § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IVi. V. m. § 172
Absatz 3 SGB VI Beitrage durch den Arbeitgeber zu tragen sind, wird weiterhin kein Betrag
vom tatsachlich erhaltenen Arbeitsentgelt abgezogen. Bei Beziehern einer Vollrente wegen
Alters im Sinne von § 172 Absatz 1 SGB VI sind pauschal 30,5 % abzuziehen.

5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von der Versicherungsfreiheit
betroffen?
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AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

56. Fur verschiedene Personengruppen besteht Versicherungsfreiheit oder -befreiung
deshalb, weil ein anderweitiger Versorgungsanspruch vorhanden ist.
Was geschieht, wenn dieser nicht in Anspruch genommen werden kann?

57. Unter welchen Voraussetzungen kénnen sich versicherungsfreie oder -befreite
Personen freiwillig versichern?

5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von der Versicherungsfreiheit
betroffen?
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LOSUNGEN DER AUFGABEN ZUR SELBSTUBERPRUFUNG

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Die Versicherungsfreiheit tritt kraft Gesetzes ein, die Befreiung von der
Versicherungspflicht erfolgt nur auf Antrag.

Bestehen anderweitiger Versorgungsanspriiche; Erreichen des Sicherungsziels;
Nichterreichbarkeit des Sicherungsziels in der gesetzlichen Rentenversicherung; Arbeit
von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung; bereits ausreichende Absicherung in
der Rentenversicherung.

Versicherungsfreie oder -befreite Personen unterliegen grundsatzlich der
Versicherungspflicht; das Nichtvorliegen einer Versicherungspflicht betrifft Personen,
die Uberhaupt nicht vom SGB VI erfasst werden.

Beamte und Richter auf Lebenszeit, auf Zeit und auf Probe, Beamte auf Widerruf im
Vorbereitungsdienst, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit.

Nein, die Zugehorigkeit zum Personenkreis ist ausreichend.

Die Versicherungsfreiheit beginnt ab dem Zeitpunkt der Zugehdrigkeit zum
Personenkreis; dieser ergibt sich in der Regel aus der Ernennungsurkunde.

Weitere Beschaftigungen sind versicherungsrechtlich gesondert zu beurteilen;
Versicherungsfreiheit in einer weiteren Beschaftigung besteht nur, soweit ein
Gewahrleistungserstreckungsbescheid fiir die Beschaftigung vorliegt. Im Ubrigen ist zu
prufen, ob nicht eventuell nach anderen Vorschriften Versicherungsfreiheit besteht.

Dienstordnungsangestellte der Sozialversicherungstrager, Dienstanfanger,
Dienstordnungsangestellte bei Spitzenverbanden der Sozialversicherungstrager.

Wahrend bei Beamten Versorgungsanwartschaften aus dem Status heraus als
gegeben angesehen werden, ist bei den sonstigen Beschaftigten eine ausdriickliche
Gewahrleistungsentscheidung notwendig.

Nein, da sie noch keine satzungsmafigen Mitglieder der Gemeinschaft sind.

Die Versorgungsanwartschaften missen gemeinschaftstiblich sein; Leistungen
mussen aber mindestens im Falle von Erwerbsminderung und im Alter erbracht
werden.

Die Versicherungsfreiheit wegen Geringfugigkeit ist nach § 5 Absatz 2 SGB VI, die
Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b SGB VI in Verbindung mit
den §§ 8 und 8a SGB IV und unter Anwendung der Geringfligigkeits-Richtlinien des
GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie der Bundesagentur fir Arbeit zu
beurteilen.

Es gibt die geringfligig entlohnte Beschaftigung und die kurzfristige Beschaftigung. Bei
der geringfiigig entlohnten Beschaftigung hangt die Geringfligigkeit von der Hohe des
Arbeitsentgelts ab, wahrend bei der kurzfristigen Beschaftigung die von vornherein
begrenzte Beschaftigungsdauer maflgebend ist.

Haushaltstypische Beschaftigungen, die auf eine Tatigkeit in einem Privathaushalt im
Sinne des § 8a SGB IV schlieRen lassen, sind

die Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt
die Reinigung der Wohnung, des Hauses

Losungen der Aufgaben zur Selbstiiberpriifung
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

die Pflege des Gartens und der Auf3enanlagen
die Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern, Kranken, alten Menschen und
pflegebeduirftigen Personen, die zum Privathaushalt gehoren

"Regelmaliig" ist bei der Frage der Geringfiigigkeit im Sinne von "durchschnittlich” zu
verstehen.

Eine Beschaftigung ist dann geringflgig entlohnt, wenn das regelmafige Arbeitsentgelt
den Betrag von monatlich 556,00 EUR nicht Gberschreitet.

Das voraussichtliche Arbeitsentgelt der nachsten zwdolf Monate ist zu ermitteln und
durch zwolf zu teilen. Daraus ergibt sich das durchschnittliche, d. h. "regelmaRige"
Arbeitsentgelt.

Steuerfreie Aufwandsentschadigungen sind nicht als Arbeitsentgelt in der
Sozialversicherung anzusetzen. Ebenso zdhlen bestimmte steuerfreie Einnahmen aus
nebenberuflichen Tatigkeiten, z. B. als Ubungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder
aus vergleichbaren Tatigkeiten sowie die Einnahmen flr die Pflege alter, kranker oder
behinderter Menschen nicht zum Arbeitsentgelt (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 16
SVEV). Die aus dieser sog. Ubungsleiterpauschale erzielten Einnahmen sind jedoch im
Kalenderjahr nur bis zu einem Betrag von 3.000 EUR beitragsfrei.

Einmalige Einnahmen, deren Zahlung mindestens einmal jahrlich mit hinreichender
Sicherheit zu erwarten ist, missen auf das Arbeitsentgelt angerechnet werden. Dies
erfolgt, indem das fur ein Jahr zu erwartende monatliche Arbeitsentgelt um die
einmalige Zahlung erhoht und der Gesamtbetrag durch zwdlf geteilt wird.

Mehrere geringfligig entlohnte Beschaftigungen, die nebeneinander ausgetibt werden,
sind zusammenzurechnen (§ 8 Absatz 2 Satz 1, erster Halbsatz, SGB V). Nur wenn
die Summe der Arbeitsentgelte immer noch innerhalb der Entgeltgrenze von monatlich
556,00 EUR liegt, besteht weiterhin Geringfligigkeit.

Geringfligig entlohnte Dauerbeschaftigungen sind mit einer daneben ausgelibten
versicherungspflichtigen Dauerbeschéaftigung (also einer ,Hauptbeschaftigung®)
zusammen zu rechnen. Von dieser Zusammenrechnung ausgenommen bleibt jedoch
eine - die zeitlich zuerst aufgenommene - geringfigig entlohnte Nebenbeschaftigung.
Wird also neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschaftigung nur eine
geringfugig entlohnte Nebenbeschaftigung ausgeubt, findet keine Zusammenrechnung
mit der versicherungspflichtigen Hauptbeschaftigung statt. Die geringfiigig entlohnte
Beschaftigung ist dennoch versicherungspflichtig, wobei die Moglichkeit besteht, einen
Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht zu stellen.

Eine weitere geringfligig entlohnte Dauerbeschaftigung ist mit einer daneben
ausgetubten Hauptbeschaftigung eines Beamten nicht zusammenzurechnen, weil diese
Hauptbeschaftigung versicherungsfrei ist.

Das gelegentliche, nicht vorhersehbare Uberschreiten der Geringfiigigkeitsgrenze hat
keinen Einfluss auf die bisherige Beurteilung der geringfligigen Beschaftigung.

Wenn bei einer geringfiigig entlohnten Dauerbeschaftigung die Arbeitsentgeltgrenze im
Laufe eines Zeitjahres in bis zu zwei Monaten Uberschritten wird, liegt Geringflgigkeit
immer noch vor. Dabei darf das Uberschreiten maximal bis zur doppelten
Geringfligigkeitsgrenze erfolgen, § 8 Absatz 1b SGB V.

Es muss sich um eine geringfiigig entlohnte Beschaftigung handeln, die nach dem
Recht ab 01.01.2013 versicherungspflichtig ist. AuRerdem ist ein schriftlicher Antrag

Losungen der Aufgaben zur Selbstiiberpriifung
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auf Befreiung beim Arbeitgeber erforderlich. Der Beschaftigte darf nicht von der
Befreiung ausgeschlossen sein und die Minijob-Zentrale der Befreiung nicht
widersprochen haben.

26. Der Arbeitnehmer muss den Befreiungsantrag im Monat der Beschaftigungsaufnahme
beim Arbeitgeber einreichen. Der Befreiungsantrag muss vom Arbeitgeber dann mit
der nachsten Entgeltabrechnung, spatestens aber innerhalb von 6 Wochen nach
Eingang des Antrages bei ihm, den Befreiungsantrag an die Einzugsstelle
weitergeleitet haben. Diese darf der Befreiung nicht widersprechen.

27. Der Befreiungsantrag eines Altersvollrentners, der bereits die Regelaltersgrenze
erreicht hat, mUsste abgelehnt werden, da bereits aus diesem Grunde
Versicherungsfreiheit entsteht, so dass die geringfiigig entlohnte Beschaftigung nicht
der Versicherungspflicht unterliegt und infolgedessen keine Befreiung von der
Versicherungspflicht erfolgen kann.

28. Der Befreiungsantrag verliert seine Wirkung, wenn (a) die Beschaftigung/en fir die die
Befreiung beantragt wurde, beendet wird/ werden oder (b) wenn die Beschaftigung/en
nicht mehr die Voraussetzungen einer geringfligig entlohnten Beschaftigung erfallt/
erflllen (z. B. wegen Uberschreiten der Geringfligigkeitsgrenze).

29. Die Beschaftigung muss von vornherein, also vor ihrem Beginn, durch ihre Eigenart
oder vertraglich auf langstens drei Monate oder 70 Arbeitstage im Laufe eines
Kalenderjahres befristet worden sein und darf, soweit das Arbeitsentgelt daraus mehr
als monatlich 556,00 EUR betragt, nicht berufsmaRig ausgetibt werden.

30. Die beiden Zeitwerte sind unabhangig von der Ausgestaltung des
Beschaftigungsverhaltnisses alternativ anwendbar. Die frihere Differenzierung nach
der Anzahl der Arbeitstage in einer Woche wird seit 2021 nicht mehr vorgenommen.

31. Bei der Zusammenrechnung mehrerer kurzfristiger Beschaftigungen im Laufe eines
Kalenderjahres ist an Stelle der drei Monate mit 90 Kalendertagen zu rechnen (aber
nur, wenn es sich bei den einzelnen Beschéaftigungszeiten nicht jeweils um volle
Kalendermonate handelt).

32. ,Sommerschlussverkauf®, ,Winterschlussverkauf®, Urlaubsvertretung, Bedienung auf
dem Volksfest, Erntearbeiten.

33. Die Grenze der Kurzfristigkeit darf im Laufe eines Kalenderjahres nicht Uberschritten
werden.

34. Bei Uberschreiten der ,Kurzfristigkeit* kann Versicherungspflicht eintreten

a) ab dem Tag des Uberschrgitens,
b) ab dem Tag, an dem das Uberschreiten vereinbart oder bekannt wird.

35. Beschaftigungen, die fir den Betreffenden nicht von untergeordneter wirtschaftlicher
Bedeutung sind, sind von der Geringfiigigkeit ausgenommen, auch wenn die Grenze
des § 8 SGB IV nicht Uberschritten wird. Es handelt sich dabei nicht um
Beschaftigungen im Ublichen Sinne, sondern es sind haufig Beschaftigungen
besonderer Personengruppen.

36. Beschaftigung zur betrieblichen Berufsbildung, Beschaftigung im Rahmen des
freiwilligen sozialen Jahres, Beschaftigung im Rahmen eines freiwilligen 6kologischen
Jahres, Beschaftigung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, Beschaftigung
behinderter Menschen in entsprechenden Einrichtungen, Beschaftigung Jugendlicher
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in Berufsbildungswerken, Beschaftigungen im Rahmen einer stufenweisen
Wiedereingliederung in das Erwerbsleben.

37. Auf die Versicherungsfreiheit kann verzichten, wer eine geringfugig entlohnte
Dauerbeschaftigung ausibt, die vor dem 01.01.2013 aufgenommen wurde und bei der
ein Entgelt bis 400,00 EUR monatlich erzielt wird.

38. Der Verzicht auf die Versicherungsfreiheit ist nur fur die Zukunft, d. h. ab Tag nach
Eingang der Erklarung beim Arbeitgeber maoglich. Er gilt fir die gesamte Dauer der im
Zeitpunkt der Erklarung ausgeubten geringfiigigen Beschaftigung(en). Wird die
Erklarung innerhalb von 14 Tagen nach Beginn der Beschaftigung abgegeben, ist eine
Ruckwirkung des Verzichts ab Beschaftigungsbeginn maoglich.

39. Durch den Verzicht auf die Versicherungsfreiheit entstehen ,normale“ Pflichtbeitrage in
der Rentenversicherung, die auf die Wartezeit angerechnet werden und auch zur
Erflllung aller sonstigen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fuhren. Bei der
Rentenberechnung werden die so erworbenen Pflichtbeitrage wie alle anderen
Pflichtbeitrage in vollem Umfang bewertet.

40. Das Praktikum ist zwar betriebliche Berufsausbildung, die Versicherungspflicht in der
Rentenversicherung begriinden wiirde. Es soll aber versicherungsfrei bleiben, weil es
in erster Linie Bestandteil der Hochschul- bzw. Fachschulausbildung ist. Dieses
vorgeschriebene Praktikum wird auch als ein voribergehend in einen Betrieb
verlagerter Teil der schulischen Ausbildung gesehen.

41. Ein "ordentlich Studierender" ist derjenige, dessen Zeit und Arbeitskraft ganz oder
Uberwiegend durch das Studium in Anspruch genommen wird. Der Student muss an
der Hochschule immatrikuliert oder an der Fachschule eingeschrieben sein.

42. Ein freiwilliges studienbegleitendes Praktikum, das zwar nicht vorgeschrieben, aber fiir
das Ausbildungsziel zweckmafig ist, ist wie jede andere rentenversicherungspflichtige
Beschaftigung zu beurteilen. Versicherungsfreiheit kdnnte deshalb allein aus Grinden
der Geringfligigkeit im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV eintreten und damit
Versicherungsfreiheit ausschliel3lich nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 SGB VI begriinden.
Aul3erdem ist eine Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b SGB VI
mdglich.

43. Die Beschaftigung als ,Werkstudent® ist in der gesetzlichen Rentenversicherung
rechtlich unabhangig vom Studium zu beurteilen. Versicherungspflicht bzw.
Versicherungsfreiheit sind hier wie bei jedem anderen Arbeitnehmer festzustellen.

44. Grundsatzlich spatestens nach Erreichen der Regelaltersgrenze haben
Altersvollrentner das Sicherungsziel der gesetzlichen Rentenversicherung erreicht.
Eine weitere Beitragsleistung ist fur sie im Regelfall dann nicht mehr erforderlich.

45. Die Versicherungsfreiheit gilt fir Bezieher aller Altersrenten, die als Vollrenten gezahit
werden nach Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht ist (§ 5 Absatz
4 Nummer 1 SGB VI).

46. Das Sicherungsziel wurde bereits in einem anderen Sicherungssystem erreicht.

47. Personen, die Versorgungen von berufsstandischen Versorgungseinrichtungen
beziehen.
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48. Es muss eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze bezogen werden, und
zwar nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsatzen oder entsprechenden
kirchenrechtlichen oder gemeinschaftstblichen Regelungen.

49. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Betreffende sich eine andere
Alterssicherung bzw. Altersversorgung aufgebaut hat und der gesetzlichen
Rentenversicherung insofern nicht bedarf.

50. Wenn bei Erreichen der Regelaltersgrenze die allgemeine Wartezeit aus den
bisherigen Beitragen nicht erflllt war, kann die Beitragserstattung nach Erreichen der
Regelaltersgrenze in Anspruch genommen werden (§ 210 Absatz 1 Nummer 2 SGB
VI). Wird nach dieser Beitragserstattung und damit nach dem Erreichen der
Regelaltersgrenze eine Beschaftigung aufgenommen, bleibt diese Beschaftigung
versicherungsfrei.

51. Anrechenbar sind Zeiten, fur die Pflichtbeitrdge gezahlt wurden oder als gezahlt gelten
sowie Verfolgungszeiten nach § 11 Satz 1 BerRehaG oder den Pflichtbeitragszeiten
gleichstehende Zeiten. Nicht berlcksichtigt werden kdnnen Zeiten aus Ubertragenen
oder begrundeten Rentenanwartschaften im Rahmen eines Versorgungsausgleichs,
nicht gleichgestellte auslandische Zeiten, Zeiten aufgeschobener Nachversicherung,
Ersatz-, Anrechnungs- und Bericksichtigungszeiten, freiwillige Beitragszeiten sowie
Pauschalbeitrage des Arbeitgebers bei geringfligig entlohnter versicherungsfreier
Beschaftigung oder bei Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1b
SGB VI.

52. Der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Vorliegen der
Befreiungsvoraussetzungen gestellt werden (§ 6 Absatz 4 Satz 1 SGB VI).

53. Die Antragsberechtigung ist zu prifen; der Zeitpunkt der wirksamen Antragstellung ist
nach § 16 SGB | zu ermitteln.

54. Ein Verzicht auf die Befreiung ist nicht méglich; der Antrag auf Befreiung kann aber bis
zur Verbindlichkeit des Bescheides zurickgenommen werden.

55. Grundsatzlich ergibt sich die Zustandigkeit aus den allgemeinen Vorschriften tber die
Zustandigkeit (§§ 126 ff SGB VI). Fir Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben sind
die Regionaltrager der Deutschen Rentenversicherung zustandig. Uber Antrage auf
Befreiung nach § 6 Absatz 1b SGB VI fir geringfligig entlohnt Beschaftigte entscheidet
die Minijob-Zentrale (§ 6 Absatz 1b Absatz 3 Satz2 SGB VIi. V. m. § 28i Satz 5
SGB V). Der Arbeitgeber nimmt den Antrag entgegen und Gbermittelt die Daten zum
Befreiungsantrag mit der Meldung zur Sozialversicherung an die Minijob-Zentrale.
Wenn die Minijob-Zentrale nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der unter
Beachtung des Befreiungswunsches ergangenen Meldung des Arbeitgebers nach
§ 28a SGB IV widerspricht, gilt die Befreiung als erteilt.

56. Die Licke wird durch eine Nachversicherung (§ 8 Absatz 2 SGB VI) geschlossen.

57. Versicherungsfreie oder von der Versicherungspflicht befreite Personen konnten sich
bis 10.08.2010 nur freiwillig versichern, wenn sie bereits die allgemeine Wartezeit
erfullt hatten. Diese Anforderung wurde aber nicht an Personen gestellt, die als
geringflgig Beschaftigte oder Tatige versicherungsfrei waren. Seit 11.08.2010
bestehen flir versicherungsfreie und versicherungsbefreite Personen keine
diesbeziiglichen Einschrankungen mehr. Eine freiwillige Versicherung ist fir diesen
Personenkreis unter den in § 7 SGB VI genannten allgemeinen Voraussetzungen
(Vollendung des 16. Lebensjahres, Nichtbestehen von Versicherungspflicht) méglich.

Losungen der Aufgaben zur Selbstiiberpriifung



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 103/106

Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Ubersicht tiber den versicherungsfreien/-befreiten Personenkreis 7
Abbildung 2: Griinde fur Versicherungsfreiheit/Befreiung von der Versicherungspflicht 8
Abbildung 3: Personenkreis nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI 9
Abbildung 4: Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI 15
Abbildung 5: Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB VI 18
Abbildung 6: Geringfiigige Beschaftigung/kurzfristige Beschaftigung 21
Abbildung 7: Geringfugig entlohnte Dauerbeschaftigung/Zusammenrechnung 37
Abbildung 8: Zeitgrenzen bei Zusammenrechnung kurzfristiger Beschaftigungen 49

Abbildung 9: Verzicht auf die Versicherungsfreiheit einer geringfligigen Beschaftigung 63

Abbildung 10: Versicherungsrechtliche Auswirkungen eines Renten-/VVersorgungsbezugs 70

Abbildung 11: Inhalt des § 6 SGB VI 83
Abbildung 12: Vergleich Handwerkerversicherung HWVG/SGB VI 85
Abbildung 13: Prufschema Versicherungspflicht/-freiheit/-befreiung 90

Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen



Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht

104/106

Verfligbare Titel der Studientext-Reihe

Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7
Nummer 8
Nummer 9
Nummer 10
Nummer 11
Nummer 12
Nummer 13

Nummer 14

Nummer 15
Nummer 16
Nummer 17
Nummer 18
Nummer 19
Nummer 20
Nummer 21

Nummer 22

Nummer 23

Nummer 24

Nummer 25

Nummer 26
Nummer 27
Nummer 28
Nummer 29

Nummer 30

Nummer 31

Dietzel
Schindler
Czok * Hillig
Loukidou
Rosenbusch
Sibum
Jungbauer
Schulte
Hiller

Raps

Kuhl

Prietzel
Klppenbender

Bowing

Mellmann * Knobloch
Lennecke * Limbeck
Benen
Brettschneider
Strotmann

Begert

Beckwermert

Viergutz

Klupfel

Gries
Seliger-Hartmann * Steupert

Stempfthuber
Dopheide * Bartelt
Matthaus

Zepke

Gutzler

Ruder * Seeg

Sozialversicherung
Versicherungspflicht

Beitrags- und Meldewesen
Selbstandige
Versicherungsfreiheit

Freiwillige Versicherung
Nachversicherung

Wirksamkeit der Beitragszahlung
Beitragserstattung

Anerkennung von Beitragszeiten
Fremdrentenrecht

Leistungen zur Teilhabe
Ubergangsgeld

Erganzende und sonstige Leistungen,
Zuzahlung

Rentenantragsverfahren

Renten wegen Alters

Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit
Renten wegen Todes

Wartezeiten

Rentenrechtliche Zeiten

Rentenberechnung

Zusammentreffen von Renten und
Einkommen

Versorgungsausgleich

Pfandung, Abtretung, Aufrechnung von
Renten

Rentenzahlverfahren, Vorschiisse und
Verzinsung

Erstattungsanspriche der Leistungstrager
Verwaltungsverfahren | (SGB I)
Verwaltungsverfahren Il (SGB X)
Krankenversicherung der Rentner

Uber- und zwischenstaatliches Recht,
Auslandsrenten

Datenverarbeitung in der Rentenversicherung

Verfiigbare Titel der Studientext—Reihe




Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 105/106

Nummer 32
Nummer 33

Nummer 34

Nummer 35
Nummer 36
Nummer 37
Nummer 38
Nummer 39

Nummer 40

Schulmeister
BriReler

Becker

Stehr * Bottcher
Schmidt-Kihlewind
Jager * Reich
Jager * Reich

Tippelmann

Datenschutz in der Rentenversicherung
Arbeits- und Dienstrecht

Knappschaftsrecht I: Versicherung und
Beitrag

Knappschaftsrecht Il: Leistungen
Sozialgerichtsgesetz

Wird nicht mehr aufgelegt

Lern- und Arbeitstechniken
Kommunikation — Kooperation

Altersvorsorge

Verfiigbare Titel der Studientext—Reihe




Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht 106/106

Impressum

Rechtsstand

Autorin
Fachgutachter

Herausgeber

1. Auflage 1993
29. Auflage 2025
01.01.2025

Susann Rosenbusch - Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
Markus Becker - Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

© Deutsche Rentenversicherung Bund
Personal

People & Development

Grundlagen Berufliche Bildung
Hohenzollerndamm 46/47

10704 Berlin

Das Werk einschlieflich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschutzt.

Liebe Leser*innen aufRerhalb der Deutschen Rentenversicherung:

Fir Auskiinfte zu diesem und allen anderen fachlichen Themen rund um Versicherung, Rente,
Reha und Altersvorsorge wenden Sie sich bitte an unsere Expert*innen am Servicetelefon
der Deutschen Rentenversicherung unter:

0800 1000 4800 (Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 19:30 Uhr, Freitag bis 15:30 Uhr)

Oder nehmen Sie auf anderem Wege Kontakt auf:

Kontakt | Deutsche Rentenversicherung (deutsche-rentenversicherung.de)

Impressum


https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Beratung-und-Kontakt/Kontakt/kontakt_node.html

	1. Allgemeines
	1.1 Einführung

	2. Welche Personengruppen kommen für die Versicherungsfreiheit in Frage?
	2.1 Versicherungsfreiheit von Beamten, Richtern, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit
	2.1.1 Beamte
	2.1.2 Richter
	2.1.3 Soldaten und freiwilliger Wehrdienst
	2.1.4 Gesetzliche Besonderheiten
	2.2 Versicherungsfreiheit von sonstigen Beschäftigten mit Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft
	2.2.1 Personenkreis
	2.2.2 Gewährleistung von Versorgungsanwartschaften
	2.3 Versicherungsfreiheit von Kirchenbeschäftigten und von satzungsmäßigen Mitgliedern geistlicher Genossenschaften
	2.3.1 Personenkreis
	2.3.2 Gewährleistung von Versorgungsanwartschaften
	2.3.3 Besonderheiten für Novizen, Postulanten und Aspiranten
	2.4 Beurteilung von geringfügig Beschäftigten und geringfügig selbständig Tätigen
	2.4.1 Grundlagen
	2.4.2 Geringfügig entlohnte Beschäftigung
	2.4.2.1 Maßgebliches Arbeitsentgelt
	2.4.2.2 Einmalige Einnahmen

	2.4.3 Überschreiten der Entgeltgrenzen
	2.4.4 Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht
	2.4.4.1 Wirkung der Befreiung

	2.4.5 Kurzfristige Beschäftigung
	2.4.6 Abgrenzung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung von einer kurzfristigen Beschäftigung
	2.4.6.1 Befristete Beschäftigungen im Anschluss an Dauerbeschäftigungen
	2.4.6.2 Rahmenarbeitsverträge

	2.4.7 Ausnahmen von der Anwendung der Grundsätze zur Geringfügigkeit bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen
	2.4.8 Übergangsregelung aus dem bis 31.12.2012 geltenden Recht
	2.4.8.1 Personenkreis
	2.4.8.2 Verfahren beim Verzicht
	2.4.8.3 Wirkung des Verzichts
	2.4.8.4 Beitragsbemessung
	2.4.8.5 Rentenrechtliche Auswirkungen

	2.4.9 Geringfügig selbständig Tätige
	2.5 Versicherungsfreiheit ordentlich Studierender während der Ableistung eines Praktikums
	2.5.1 Das ordentliche Studium
	2.5.2 Das vorgeschriebene Praktikum
	2.5.3 Das nicht vorgeschriebene Praktikum
	2.5.4 Der Werkstudent
	2.5.5 Sonderzeiten während des Studiums
	2.6 Versicherungsfreiheit der Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze
	2.6.1 Altersrentner
	2.6.2 Vollrentner, Teilrentner
	2.6.3 Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes
	2.6.4 Verzicht auf Versicherungsfreiheit
	2.6.5 Weitergeltung des Rechts bis 31.12.2016
	2.7 Versicherungsfreiheit von Versorgungsbeziehern
	2.7.1 Personenkreis
	2.7.2 Versorgungsbezug
	2.7.3 Verzicht auf Versicherungsfreiheit
	2.8 Versicherungsfreiheit von Nichtversicherten nach Erreichen der Regelaltersgrenze
	2.9 Übergangsvorschriften zur Versicherungsfreiheit

	3. Welche Personengruppen können sich von der Versicherungspflicht befreien lassen?
	3.1 Berechtigter Personenkreis
	3.1.1 Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben nach achtzehnjähriger Pflichtbeitragszeit
	3.1.2 Selbständige mit einem Auftraggeber
	3.1.3 Personen, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausüben („Minijobber“)
	3.2 Zuständiger Rentenversicherungsträger für Befreiungsanträge
	3.2.1 Beginn und Ende der Befreiung von der Versicherungspflicht
	3.2.2 Besonderheiten bei Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben
	3.3 Umfang der Befreiung von der Versicherungspflicht
	3.4 Übergangsbestimmungen zur Versicherungsbefreiung

	4. In welchen Fällen muss der Arbeitgeber seinen Beitragsanteil trotz Versicherungsfreiheit bzw. Befreiung von der Versicherungspflicht zahlen?
	5. Inwieweit sind andere Bereiche der Rentenversicherung von der Versicherungsfreiheit betroffen?
	LÖSUNGEN DER AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG
	Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
	Verfügbare Titel der Studientext-Reihe
	Impressum

